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1883.

Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

1. Stüch vom Jahre 1883.

 &amp; I1. Ministerial-Verordnung
vom 9. Februar 1883,

betreffend die Ermittelung der landwirthschaftlichen Bodenbenutzung
im Sommer 1883.

Nach Anordnung des Bundesraths sindet im Laufe des Sommers 1883 im
Gebiete des Deutschen Reichs eine wiederholte Ermittelung der landwirthschaftlichen
Bodenbenutzung statt. Zur Ausführung derselben innerhalb des Fürstenthums wird
mit höchster Genehmigung Serenissimt bestimmt, was folgt:

8. 1.
Die Ermittelung der landwirthschaftlichen Bodenbenutzung wird für die einzelnen

Gemeinde, Guts= und Waldbezirke von den Gemeindevorständen beziehungsweise
den Vertretern der Guts= und Waldbezirke nach Maßgabe der ihnen von den Fürst-
lichen Landrathsämtern in 2 Exemplaren zugehenden Formulare ausgeführt.

S. 2.
Der Flächengehalt der verschiedenen Arten der Bodenbenutzung (Culturarten),

wie er sich aus den Flurbüchem ergiebt, ist auf der ersten Seite des Erhebungs.
Formulors einzutragen. Die Eintragung der Anbanslächen für die verschiedenen
Fruchtarten ersolgt nach Schätzung auf der zweiten bis vierten Seite

des Erhebungsformulars. Die Gemeindevorstände werden sich dete der
Fürsil. Schwarzb-Rudotst. Geiebianinlung XLIVAusgegeben in Nudolstadt am 1. Mörz #ne.
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Mitwirkung und Unterstützung sachverständiger Manner bedienen, nach Befinden be-
sondere Commissionen bilden, nöthigensalls auch Umfrage bei einzelnen Grundbe.
sitzern halten.

Der Gesammtbetrag der durch diese Ermittelung und Abschätzung gefundenen
Flächen des Acker, und Garkenlandes, der Weiden, Weinberge und Holzungen muß

mit den auf der ersten Seite angegebenen aasemsen übereinstimmen.
8.Die gehörig auegefüllten Formulare — von den Gemeindevorständen be-

ziehungsweise den Vertretern der Guts= und Waldbezirke zu unterzeichnen und späte-
stens bis zum 1. September 1883 an die Fürstlichen Landrathsämter einzusenden.

8. 4.
Die Fürstlichen Landrathsämter prüfen die ausgefüllten Formulare hinsichtlich

ihrer Vollständigkeit und Richtigkeit, veranlassen nöthigensalls ihre Berichtigung und
senden sie alsdann spätestens bis zum 15. November 1883 an das Fürstliche
Ministerium ein.

S. 5.

Gleichzeitig mit der Anbauerhebung sind von den Fürstlichen Landrathsämtern
für die in einem zweiten ihnen zuzufertigenden Formulare verzeichneten Fruchtarten
über den durchschnittlichen Ertrag vom Hektar in der seit der letzten Anbauerhebung
verslossenen Periode 187883 sorgfältige Schätungen vorzunehmen und die Resultate
bis zum 1. Februar 1884 dem Fürstlichen Ministerium vorzulegen.

Rudolstadt, den 9. Februar 1883.

Fürstlich Schwarzb. Ministerinm.
v. Bertrab.
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 II. Ministerial--Bekanntmachung
vom 13. Februar 1883,

Abänderung der Impfformulare betreffend.
Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 31. Jannar d. J. beschlossen, die

durch Beschluß vom 5. September 1878 festgesteuten Impssormulare (el. Ges.S.
S. 1.) dahin abzuändern, daß in den Formularen VIII „Uebersicht der Impfungen“
und IX „Uebersicht der Wiederimpfungen“ die Ueberschrift der Spalte 3 in folgen-
der Weise zu ergänzen sei:

Gesammtzahl der zur Erstimpfung (bezw. zur Wiederimpfung) vorzustellen-
den, in die Impflisten eingetragenen Kinder.

Nudolstadt, den 13. Februar 1883.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

N III. Ministerial-Bekanntmachung
vom I14. Februar 1883,

betreffend die Verordnung vom 2. November 1875 wegen
Ausführung des Reichsimpfgesetzes vom 8. April 1874.

Mit höchster Genehmigung Serenissimi wird zu der Verordnung vom
2. November 1875, betreffend die Ausführung des Reichsimpfgesetzes vom 8. April
1874 (Ges-S. S. 209) bestimmt, was folgt:

Art. 1.

Zu 8 4 der Verordunsg.
Die Impfärzte haben sich in den bis zum Schluß des Jahres an die Fürstl.

Landrathsämter zurückzugebenden Impflisten oder neben denselben ausgusprechen
I. über etwaige Störungen des Impfgeschäfts durch epidemische Erkrankungen,
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 über die etwa in Folge der Impfung vorgekommenen Erkranfungen
(Nose. Bindehautentzündung, Syphilis, Lympfgefäßentzündung 2c.) und
die zur Verhütung einer Uebertragung der Syphilis getroffenen Maß-
nahmen,

3. über den Stand der Erkrankungen an Menschenpocken,
4. über die Vermehrung der Imufstationen,

über die Impftechnik,
über die Ausdehnung des Widerstandes gegen das Impfgesetz.

Art. 2.

r*

r**½ßv
Zu §8 6 der Verordnung.

Die Ucbersichten über die Ergebnisse der Impfungen sind von den Fürstlichen
Landrathsämtern nach den von dem Bundesrathe durch die Beschlüsse vom 5. Sept.
1878 und vom 31. Jannar 1883 (Ges.S.1879S. 1 und 1893 S. 3) vorgeschrie-
benen Formularen aufzustellen und bis zum 1. April dem Fürstlichen Ministerium
zu überreichen.

Rudolstadt, den 14. Februar 1883.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.



1883. 5

Gesetzsammlung
z das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

2. Stück vom Jahre 1883.

—0-

&amp; IV. Verordnung
vom 9. März 1883

wegen Abänderung der Verordnung vom 20. September 1879, die
Strasvollstreckung, die Einreichung von Gnadengesuchen und die

Mittheilungen in Strafsachen betreffend.

In Hinblick auf die Vorschrift in §. 4 Ziffer 5 der Kontrolordnung vom 28.
September 1875 (Centralblatt für das Deutsche Reich S. 632) wird mit Höchsler
Genehmigung Serenissimt der §F. 17 der Verordnung vom 20. September 1879,

die Strafpollstreckung, die Einreichung von Gnadengesuchen und die Mittheilungen
in Strassachen betrefsend (Ges. S. S. 455), hiermit aufgehoben. An die Stelle
desselben tritt die nachstehende Vorschrift-

S. 17.
Von der Einleltung einer gerichtlichen Untersuchung gegen Militärpflichtige

(F. 20 No. 2 der Ersatordnung vom 28. September 1875), sowie von jeder Ver-
urkheilung Militärpflichtiger ist dem Givilvorsitzenden der Ersatzcommission ihres
Aushebungsbezirks durch die Staatsanwaltschaft bez. durch den Amtsanwalt Kenntnih
zu geben.

Rudolstadt, den 9. März 1883.

Fürstlich Schwarzb. Ministerinm.
v. Bertrab.

Fur##. Schmarzb.= Rudolst. Gesetzsammlung XI.IV
Ausgegeben in ANudolstadt am 14. April 18..
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V. Verordnung
vom 16. März 1883,

betreffend den Betrieb des Pfandleihergeschäfts.

Auf Grund des Artikels 4 des Reichsgesetzes vom 23. Juli 1879 (Reichs-
gesetzblatt Seite 267), des Artikels 2 des Reichogesetzes vom 24. Mai 1880
(Reichsgesetzblatt Seite 109), des §. 360 No. 12 des Strasgesetzbuche und des
Artikels 1 des Landesgesetzes vom 25. September 1869 (Ges. S. S. 173) wird
mit Höchster Genehmigung Serenissimi hiermit verordnet was folgt:

S. 1.
Wer das Geschäft eines Pfandleihers betreiben will, bedarf dazu der Erlaubniß

des zuständigen Landrathsamts. In Ortschaften, für welche dies durch Ortsstatut
sestgesetzt wird, ist die Erlaubniß von dem Nachweise eines vorhandenen Bedürf.
nisses abhängig.

§. 2.
Der Pfandleiher ist zur ordnungsmäßigen Führung eines Pfandbuches

verpflichtet.
Jedes abgeschlossene Geschäst muß deutlich, vollständig und wahrheitsgelren in

das Pfandbuch eingetragen werden. Der Eintrag muß in tabellarischer Form
enthalten

a) die sortlaufende Nummer, mit welcher auch die Pfandgegenstände zu ver-
sehen sind,

b) Ort und Tag des Geschäftsabschlusses,
e) Name, Stand und Wohnung des Verpfänders,
) Bezeichnung des Pfandes,
0) Betrag des Darlehens,
s) Betrag der monatlichen Zinsen,
g) Dauer des Pfandvertrags und Verfalltag,
h) Tag, an welchem das Pfand eingelöst wurde,
i) Tag, an welchem der Verkauf des Pfandes ersolgte. Name des (

werbers. Belrag des Erlöses. «
—
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8. 3.
Der Pfandleiher ist verpflichtet, dem Verpfänder koslenfrei einen Psandschein

auszustellen. welcher eine wörtliche Abschrift der auf das Geschäft bezüglichen Ein-
tragung im Pfandbuch enthält.

In dem Pfandschein ist gleichzeitig der Fälligkeitstermin anzugeben.
8. 4.

Der Pfandleiher darf sich an Zinsen nicht mehr ausbediugen oder zahlen
lassen, als ·

#u) zwei Pfennige für jeden Monat und jede Mark von Darlehnsbeträgen
bis zu dreißig Mark,

b) einen Pfennig für jeden Monat und jede den Betrag von dreihig Mark
übersteigende Mark.

8. 5.
Bei Berechnung der Zinsen wird der Monat zu 30 Tagen angenommen und

jeder auch nur angefangene Monat als ein voller Monat berechnet.

8. 6.
Das Ausbediugen oder Annehmen jeder weiteren Vergütung für das Darlehn

oder für die Aufbewahrung und Erhaltung des Pfandes unter irgend welchem
Titel ist verboten.

8. 7.
Der Pfandleiher ist berechtigl, das Pfand zum Zwecke der Befriedigung wegen

seiner Forderung an Kapital und Zinsen nach eingetretener Fälligkeit des Darlehns
zu verkaufen. Der Verkauf darf nicht früher als 4 Wochen und nicht später als
6 Monate nach eingetretener Fälligkeit des Darlehns slattfinden.

8. 8.
Der Verkauf ist in öffentlicher Versteigerung in der Gemeinde vorzunehmen,

in welcher das Pfandleihgewerbe zur Zeit des Geschästsabschlusses betrieben worden
ist. Ort und Zeit der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung der zu
versteigernden Sachen öffentlich bekannt zu machen.

e der Bekanntmachung sind die Namen des Pfandleihers und die laufenden
Nummern des Pfandbuchs anzugeben.

Die Bekanntmachung muß wenigstens zwei Wochen vor dem Tage der Ver-
steigerung erfolgen.

2.
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8. 9.
Das Pfand haslet antheilig auch für die Kosten des Verkaufs.

J. .

DerVerpfändckistbcrcchligt,dasMann-jederzeitbiszitsst’2lbschlcssscdkoBeti
kaufs einzulösen.

8. 11.
Der Pfandleiher hat nach erfolgtem Verkaufe des Pfandes den für den Ver-

pfänder nach Abzug der Pfandschuld nebst Zinsen und der Kosten des Verkaufs
etwa verbleibenden Mehrerlös an den Verpfänder herauszuzahlen.

8. 12.
Soll der Pfandvertrag verlängert werden, so ist zu verfahren, wie wenn es sich

um ein neues Geschäft handelte.
S. 13.

Den Polizeibehörden und ihren Organen hat der Pfandleiher jederzeit Zutritt
in seine Geschäftsräume zu gestatten, denselben die Pfandgegenstände und Geschästs-
bücher vorzuzeigen und jede auf den Geschäftsbetrieb bezügliche Anskunft zu ertheilen.

Rudolstadt, den 16. März 1883.
Fürstlich Schwarzb. Ministerinm.

v. Bertrab

 VI. Bekanntmachung
vom 17. März 1883,

die Bescheinigungen über die Staatsangehörigkeit betressend.
Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 3. März d. J. beschlossen,

daß die zur Benutzung innerhalb des Neichsgeblets beslimmten Beschei.
nigungen über die Staalsangehörigkeit nach dem nachstehenden Formular
auszustellen seien.

Rudolstadt. den 17. März 1883.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Anlage A.

Ftaatsangehörigkeito-Ausweio.
(auoschllebllch zur Venubung nnerhald des drutschen Nelchogedlets güligd.

Dem (Namen, Stand und Wohnon) geboren

am 4 1 zu

wird bescheinigl, dah derselbe und zwar durch (Abstammung, Naturalllatlon 2c.) die

Eigenschaft als. besitzt.

den len

(Slegel und unterschrist der un Enheilung des
Slalangehörigkelts- ANuswelses belugten Behbrde
resp. des beiresfenden Beamlen).

 VII. Verordnung
vom 22. März 1883,

die Erstattung der bei den Konsulaten des Deutschen Reiches ent-
standenen Auslagen und Gebühren betreffend.

Zur Herstellung eines gleichmäßigen Verfahrens im Betreff der Erstattung der
bei den Konsulaten des Deutschen Reiches entstandenen Auslagen und Gebühren
Seitens der Gerichte des Fürstenthums verordnen wir mit Höchster Genehmigung
Serenissimi was folgt:

1. Die bei den Konsulaten entstandenen baaren Auslagen im Sinne des
5. 6 des Reichsgesetzes, betreffend die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten
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des Deutschen Reiches vom 1. Juli 1872 (Reichs.Ges..Bl.S.245) sind von der
ersuchenden Justizbehörde unbedingt und alsbald zu erstatten, ohne Rücksicht dorauf,
ob eine ersatzpflichtige Parkei vorhanden und ob dieselbe zahlungsfähig ist. Können
diese Auslagen nicht von einer ersatzpflichtigen Parlei wieder eingezogen werden, so
bleiben sie der Sportelkasse zur Last.

2. Die von den Konsulaten zu liquidirenden Gebühren sind von der ersuchen-
den Justizbehörde zu berichtigen, insoweit sie nicht wegen Dürftigkeit der Betheilig-
ten (F. 2 des Gesetzes vom 1. Juli 1872) außer Ansaß zu lassen beziehentlich auf
Reichsfonds zu übernehmen sind. Wenn eine ersaßpflichtige Partei nicht vorhanden
ist, so sind die Gebühren alsbald zu berichtigen und definitiv auf die Sportelkasse
zu übernehmen. Andernfalls sind dieselben zwar regelmäßig erst dann abzuführen,
wenn sie von der ersappflichtigen Partei eingezogen worden sind. Hat dies jedoch
aus anderen Gründen, als wegen Armuth der Partei, nicht stattfinden können, so
sind die Gebühren gleichwohl den Konsulalen aus der Sportelkasse zu berichligen.

3. Zur Vermeidung von Weiterungen haben die ersuchenden Behörden bereita
bei Erlaß der Ersuchungsschreiben von der ersatzpflichtigen Partei einen angemessenen
Kostenvorschuß zu erfordern, aus welchem demnächst dem ersuchten Konsulate
mit den baaren Auslagen auch die Gebühren sosort berichtigt werden können, oder
aber eine etwaige Zahlungsunfähigkeit der ersaßpflichtigen Partei dem ersuch.
ten Konsulate mitzutheilen bezw. zu bescheinigen, damit gemäß §. 2 des Gesetzes
vom 1. Juli 1872 die Gebühren von vornherein außer Ansatz bleiben.

Zugleich werden die Juslizbehörden darauf aufmerksam gemacht, daß auf den
Ansatz von Kosten für die Erledigung von Ersuchen der Justizbehörden an die mit
Gerichtsbarkeit versehenen Konsuln in Angelegenheiten der streitigen Gerichts.
barkeit das Gesetz vom I. Juli 1872 nach den S§. 13 und 44 des Gesetzes
über die Konsulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 (Reichs Ges. Bl. S. 197) keine
Anwendung mehr findet.

Rudolstadt, den 22. März 1883.
Fürstl. Schwarzb. Ministerimm.

v. Bertratb.
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K VIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 27. März 1883,

Abänderungen der Postordnung vom 8. März 1879 betreffend.
Die nachstehenden Abänderungen der Postordnung vom 8. März 1879 (Ges.

Samml. S. 109 ff.) werden andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 27. März 1883.

Flrstlich Schwarzb. Ministerinm.
v. Bertrab.

Verlin, 12. März 18983.

Abänderungen
der

postordnung vom 8. Märzj 1879.

Auf Grund der Vorschrift im §. 50 des Gesetzes über das Postwesen des
Deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871 wird die Postordnung vom 8. März
1879 in solgenden Punkten abgeändert:

I. Im §F. 3, „Begleitadresse zu Packeten“ betrefsend, erhält der Ab.
saß Vlolgende Fassung:

V Der an der Posl Packetadresse besindliche Abschnikt kann zu schriftlichen oder
gedruckten 2c. Millheilungen beuußt werden.

2.
Im K. 11. „Zur Poslbeförderung bedingt zugelassene Orhensiande. bekressend, erhält der Absatz Il solgende Fassung
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III Zur Verwendung für Hand-Schußwassen bestimmte Zündhütchen, Zündspiegel
und Metallpatronen (mit Pulver, Zündhut und Kugel besetzte Metallhülsen) müssen
in Kisten oder Fässer fest von außen und innen verpackt und als solche, sowohl auf
der Begleitadresse als auch auf der Sendung selbst, bezeichnet sein. Bei den Metall-
patronen müssen außerdem die Bleie mit den Metallhülsen so fest verbunden sein,
daß ein Ablösen der Kugel und Ausstreuen des Pulvers nicht stattfinden kann.
Der Absender ist, wenn er diese Bedingungen nicht eingehalten hat, für den aus
ekwaiger Entzündung entstandenen Schaden haftbar.

3. Zwischen den §§. 11 und 12 tritt folgender neue Paragraph
hinzu:

S. 11
Dringende Packetsendungen.

1 Die Postverwaltung übernimmt es, dringende, zur Besörderung mit der
Post geeignete Packelsendungen, deren beschleunigte Uebermiltelung mit Rücksicht
auf die Beschaffenheit des Inhalts besonders erwünscht ist, wie z. B. Sendungen
mit Fischlaich oder Fischbrut, mit lebenden Thieren oder mit frischen Blumen bz.
Pflanzen, auf Verlangen der Absender mit den sich darbielenden schnellsten Postge-
legenheiten nach dem Bestimmungsorte zu befördern.

II Die betreffenden Sendungen müssen bei der Einlieferung zur Postanstalt
äußerlich durch einen farbigen Zettel, welcher in fettem schwarzen Typendruck oder,
bei besonderen Fällen, in großen handschriftlichen Zügen die Bezeichnung

und darunter eine kurze Angabe des Inhalts trägt, hervortreiend kenntlich gemacht
sein. Die zugehörigen Post-Packetadressen sind handschriftlich mit dem gleichen Ver-
merke zu versehen.

III Dringende Packelsendungen müssen von dem Absender frankirt werden.
Als Entschädigung für die aus der bevorzugten Besörderung und der abweichenden
Behandlung der Sendungen sich ergebenden besonderen Aufwendungen 2c. ist außer
dem Porto nach der Taxe für sperriges Gut und außer dem etwaigen Eilbestellgelde
(6. 21) eine Gebühr von 1 Mark für jedes Stück bei der Einlieserung zu enlrichlen.

IV Die Beförderung dringender Packetsendungen geschieht nur auf Gefahr des
Absenders.
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4. Im §. 13, „Duucksachen“ betreffend, erhält Absatz VII unter 6

solgende Fassung: (Es soll jedoch gestattet sein?
6. in die Sendungen mit Büchern, Musikalien, Zeitschriften, Landkarlen und

Bildern eine Widmung handschriftlich einzutragen, auch diesen Sendungen
eine Rechnung beizufügen und letztere mit solchen handschriftlichen Zusätzen
zu versehen, welche den Inhalt der Sendung betrefsen und nicht die Eigen-
schast einer besonderen, mit diesem in keiner Beziehung slehenden Mitthei.
lung haben;

5. Als neuer Paragraph tritt zwischen §. 13 und K. 14
§. 13

Zur Beförderung gegen die Deucksachentaxe bedingt zugelassene Schrifestücke.

I Gegen die für Drucksachen im &amp;. 13 Abs. Vll festgesetzte ermäßigte Taxe
köunen ferner besördert werden: die mittels des Hektographs, Papyrographs, Chromo-
Fraphs, oder mittels eines ähnlichen Umdruckverfahrens, nicht aber mittels der
Kopirpresse, auf mechanischem Wege hergestellten Schriftstücke, welche nach ihrer Form
und sonstigen Beschaffenheit zur Beförderung mit der Briespost geeignet sind.

« llDicEinliefckungderoorbezcichncteaGegenstände,auiwclchcimllebrigcn

die Bestimmungen des §. 13 Abs. IV. V und VI Auwendung finden, muß unter
der Ausschrift bestimmter Empfänger in einer Anzahl von mindestens 20 vollkommen

gleichlautenden Exemplaren am Postschalter erfolgen.
UI Die Gegenstände dürfen nach ihrer Fertigung mittels Hektographs u. s. w.

keinerlei Zusätze oder Aenderungen am Inhalte erhalten haben, sei es, daß diese
Zusätze handschriftlich nachgetragen, oder in Gestalt von gedruckten 14. Zetteln bei-
gesügt oder eingeklebt sind.

« lVHeItogkaphienpe.,welchevorschriftswidtigdurchdichiefkasienodskin

mchtgenügendekZahlzurEinlieferunggelangest,smdvondeerrgünstigungdek
Portoermäßigung ausgeschlossen.

6. Im §. 16, „Postanweisungen“ betreffend, erhalten die Absätze Il
und lV solgende Fassung:

III Formulare zu Postanweisungen können durch alle Postanstalten bezogen
werden. Deu Absendern ist nicht gestattet, für eigene Rechnung bergestellte Formu-

Farll. Schwarzb.,Rudolst. Gesesammlung XIIV. 3
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lare zu Postanweisungen postmäßig zu verwenden; es steht ihnen jedoch frei, die
Ausfüllung des Adreßraumes und des Abschnittes der von der Post bezogenen For-
maulare ganz oder theilweise durch Druck bewirken zu lassen.

IV Ungestempelte Formulare zu Postanweisungen werden in Mengen von
mindestens 20 Stück zum Preise von 10 Pf. für je 20 Stück verabsolgt. Für
gestempelte Formulare zu Postanweisungen wird nur der Betrag des Stempeis

oben.

7. Der F. 17, „Telegraphische Postanweisungen“ betreffend, erhält
folgende anderweite Fassung:

1 Die Ueberweisung der auf Postanweisungen eingezahlten Beträge kann auf
Verlangen des Absenders durch Vermittelung des Telegraphen erfolgen, vorausgesetzt,
daß zwischen der Postanstalt am Aufgabeorte und der Postanstalt am Bestimmungs-
orte oder doch auf einem Theile des Weges eine telegraphische Verbindung besteht.

II Falls ein solches Verlangen ausgesprochen wird, liegt die Ausfertigung des
Telegramms, mittels dessen die Ueberweisung erfolgt, der Postanstalt des Aufgabe,
orts ob. Wünscht der Absender durch dieses Telegramm weitere, auf die Verfügung
über das Geld bezügliche Mittheilungen zu machen, so muß er diese der Postanstalt
am Ausgabeorte schriftlich übergeben, welche sie in das abzulassende Telegramm mit
aufnimmt.

II Bei telegraphischen Postanweisungen, welche an Orten ohne Telegraphen=
anstalt zur Post gegeben werden, wird das Ueberweisungs-Telegramm von der An-
nahmePostanstalt mit der nächsten Postgelegenheit der am schnellsten zu erreichenden
Reichs--Telegraphenanstalt als Einschreibsendung portopflichtig zugeführt.

IV Ist eine telegraphische Postanweisung nach einem mit einer Telegraphen=
anstalt nicht versehenen Postorte (be. nach dem Beslellbezirk desselben) gerichtet, so
ersolgt die Weiterbeförderung des betreffenden Ueberweisungs-Telegramms von der
lehlen Telegraphenanstalt bis zur Bestimmungs-Postanstalt ebenfallo mit der nächsten
Postgelegenheit als porkopflichtige Einschreibsendung.

V Der Aufgeber hat zu entrichten:
1) die Postamweisungsgebühr,
2) die Gebühr für das Telegramm.
Außerdem kommt zutreffendenfalls zur Erhebung:
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) eine Gebuhr von 25 Pf. für die Besorgung des Telegramms am Aufgabe-

orte von der Posl. bis zur Telegraphenanslalt, wenn die Telegraphenanstalt
sich nicht im Postgebäude mit befindet;

5) das Porto und die Einschreibgebühr für die Beförderung des Ueberweisungs-
Telegramms zur nächsten Telegraphenanstalt, sofern am Ausgabeorte eine
dem öffentlichen Verkehr dienende Telegraphenanstalt nicht vorhanden ist

“) das Porto und die Einschreibgebühr für die Besörderung des Ueberweisungs.
Telegramms von der letzten Telegraphenanstalt bis zur Bestimmungs,-Post.
anslalt, falls die telegraphische Postanweisung nach einem mit einer Tele,
Graphenanstalt nicht versehenen Postorte gerichtet ist
 insofem die Anweisung nicht mit dem Vermerk postlagernd versehen is,

das Eilbestellgeld für die Bestellung am Bestimmungsort bz. für die Be-
stellung von der letzten Postanstalt nach dem Wohnorte des Empfängers
G. 21).

Die Gebühren unter n und b sind stets vom Absender vorauszubezahlen; da-
Fegen bleibt es in sein Belieben geslellt, ob er die Gebühren unter c und d ebenfalls
vorausbezahlen oder deren Entrichtung dem Empfänger überlassen will.

· Vl Die Postanstalt des Bestimmungsorts hat gleich nach Empfang des Ueber-
weisungs-Telegramms dasselbe dem Empfänger, ohne Unterschied, ob dieser im Orts.
oder Landbestenlbezirk wohnt, durch einen besonderen Boten zuzustellen. Die Aus-
zahlung des angewiesenen Betrages erfolgt gegen Rückgabe des mit der Quittung
des berechtigten Enpfängers versehenen Ueberweisungs. Telegrammé.

VI Die Telegraphenanstalten an solchen Orten, an deuen eine Postanstalt be-
steht, sind ermächtigt, in Verkretung der Postanstalt Beträge auf Postanweisungen,
welche auf telegraphischem Wege übenviesen werden sollen, von den Absendern au-
mnehmen oder am Bestimmungsorte auszuzahlen.

8. Im §. 19, „Postaufträge zur Einziehung von Geldbeträgen“ betressend,
treten solgende Aenderungen ein:

1. Der 1. Saß im Absatz XV erhält die Fassung:
Wünscht der Auftraggeber, daß die Weitersendung an eine zur Aufnahme des

Wechselprotestes besugte Person geschieht, so genügt der Vermerk „Sofort zum
V*
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Prootesl“ auf der Rückseile des Postauftragssormulars, ohne daß es der namenllichen
Bezeichnung einer solchen Person bedarf.

2. Der Absaß XVllI hat künftig zu lauten:
XVIl Formulare zu Postausträgen können durch die Postanstallen zum Preise

von 5 Pf. für je 10 Stück bezogen werden. Den Absendern ist nicht gestallet,
für eigene Rechnung hergestellte Formulare zu Postausträgen postmähig zu verwenden;
es fleht ihnen jedoch frei, die Ausfüllung der von der Post bezogenen Formulare
zu Postaufträgen ganz oder theilweise durch Druck bewirken zu lassen.

v. Im 4 20 astauftröge zur Einholung von Wechselaccepten“ betrefsend,
ist im Absaß l zwischen dem 2. und 3. Saß solgender neue Saß
einzuschalten:

Den Absendern ist nicht geslaltet, für eigene Rechnung hergestellte Formulare
zu Postausträgen postmähig zu verwenden; es sleht ihnen jedoch frei, die Ausfüllung

der von der Post bezogenen Formulare zu Vostaustagen ganz oder theilweise durchDoruck bewirken zu lassen.

10. Zwischen §. 20 und 21 ktrikt folgender neue §. 20, hinzu:
§. 20 u.

Postausträge zu Bücherpostsendungen.
1 Den Bücherpostsendungen, d. i. den Sendungen mit Büchern, Musika.

lien, Zeitschriften, Landkarten und Bildern, soweit dieselben den Beslim-
mungen für Drucksachen (F. 13) en#sprechen und ein Gewicht von mehr als
250 Gramm haben, darf gegen Zahlung der für Drucksachen festgesetzten ermahiglen
Taxe und einer besonderen, vom Absender zu entrichtenden Gebühr von 10 Pf. ein
Poslauftrag zur Einziehung der die Sendung betrefsenden Rechnung beigesügt
werden.

I Die Ausschrift der Sendungen hat lediglich zu lauten: „Postauftrag, arBücherpostsendung Nr.. (Geschästsnummer nah (Nam
der Postanstalt, in deren Behirt der Empfänger wohnt)“.

In einem mit gleichlautender Ausschrift versehenen Briefumschlage müssen der
Sendung ein gehörig ausgefülltes Formular für Postaufträge zur Einziehung von
Geldbeträgen (§. 19), sowie ein ausgesülltes Postanweisungsformular (F. 16) so
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est beigebunden sein, daß unterwegs sich kein Theil von der Sendung liennen kann.
Auf dem Austragsformmar müssen neben der Ueberschiift „Postanstrag“ die Worte
ü„zur Bücherpostsendung“ zugesetzt und dahinter die Geschäftsnummer wiederholt sein.
Das Verlangen der Weitergabe oder Weitersendung ist bei diesen Postausträgen
nicht zulässig.

Auf der Rückseite eines jeden Postauftrags zu einer Bücherpostsendung muhß
entweder der Vermerk: „Ohne Frist“ oder folgende Quittungsformel
niedergeschrieben sein: „Die Anlagen dieses Postaustrags habe ich ohne Zahlung.
des umllehend angegebenen Geldbetrages empfangeen

I Ueber Bücherpostsendungen mit Postauftrag wird ein Einliefer ungs.
schein nicht ertheilt, soferm der Absender nicht die Einschreibung unter Zahlung
der Einschreibgebühr (§. 15) ausdrücklich verlangt hat.

IV. Die Vorzeigung und Aushändigung der Postaufträge zu
Bücherpostsendungen und ihrer Anlagen erfolgt nach den Grundsätzen für Posl-

austräge zur Einziehung von Geldbeträgen (E. 19).
Wird die Annahme sofort bestimmt venweigert, so wird die Sendung an den

Absender kostenfrei zurückgesandt, und zwar unter Einschreibung, wenn sie bei der
Einlieserung eingeschrieben worden war. Ein Gleiches tritt ein, wenn bei solchen
Sendungen, deren Postauftrag den Vermerk „Ohne Frist“ trägt, bei der ersten
Vorzeigung die Zahlung nicht geleistet wird. In den übrigen Fällen ist es dem
Enmpfänger überlassen, die Anlagen des Poslaustrags entweder unter soforliger
Zahlung des vollen Geldbetrages, welcher, auf leßterem angegeben ist, oder
unter dem Verlangen der späteren Berichtigung dieses Betrages au-
mnehmen.

Wird der Betrag nicht sofort berichtigt, so werden dem Empfänger die Druck-
lachen gegen Vollziehung der Quittung auf der Rückseite des Postauftrags ausge-
händigt. Der Postauftrag wird ihm sodann nach Ablauf von 7 Tagen nochmals
behufs Berichtigung der Austragssumme vorgezeigt. Erfolgt auch bei dieser wieder

holten Vorzeigung die Zahlung nicht, so wird der mit entsprechender Bescheinigung
des bestellenden Boten zu versehende Postaustrag sammt beigesügtem Postanweisungs-
sormular ohne Anschreiben als Postsache an den Absender zurückgesandt. Eine
Zurücknahme der Drucksachen seitens der Post ist in diesem Falle
unstatthaft. Die weitere Abwickelung der Angelegenheit bleibt vielmehr lediglich
dem Absender und Empfänger überlassen.
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V Die für Bücherpostsendungen mit Poslauftrag bezahlten Belräge
werden den Absendern mittelo der beigefügten Poslanweisung übermittelt, und zwar
unter Berechnung des tarismäßigen Frankos für letztere.

VI Für die auf Bücherpostsendungen eingezogenen Geldbeträge haftet die Post.
verwalkung wie für die auf Poslanweisungen eingezahlten Beträge. Eine weiter
gehende Gewähr insbesondere gegen Verlust und Beschädigung der Bücherpost-

sendungen sen. sowie für rechtzeitige Vorzeigung, Bestellung. Rücksendung 2c. wirdnicht geleistet. Ist eine derartige Sendung unter Einschreibung eingeliefert
worden, so wird für dieselbe in gleichem Umfange wie für Einschreibsendungen Ge-
währ geleistet.

II. Der F. 21 erhält solgende Fassung:
21.

Durch Ellboten zu bestellende Bendungen.

1 Sendungen, welche sogleich nach der Ankunft dem Empfänger besonders zu-
gestellt werden sollen, müssen in der Ausschrist einen Vermerk tragen, welcher un.
zweideutig das Verlangen ausdrückt, daß die Bestellung an den Empfänger sogleich
nach der Ankunft durch besonderen Boten erfolgen soll (Eilbestellung). Diesem
Zweck entsprechen folgende, vom Absender durch Unterstreichung besonders heworzu-
hebende Vermerke: „durch Eilboten“, „durch besonderen Boten“, „besonders zu
bestellen“, „sofort zu bestellen“. Bezeichnungen wie „cito, citissimo, dringend,
eilig" 2c. bleiben unberücksichtigt.

I1 Im Falle der Vorausbezahlung des Botenlohns hat der Absender unter dem
Vermerk „durch Eilboten“ rc. hinzuzufügen: „Bote bezahlt“. Bei Packeten
ist letzterer Vermerk auf der Sendung selbst zu wiederholen.

II Bei Sendungen an Empfänger, die im Orts- oder im Landbestellbezirk
des Aufgabe-Postorts wohnen, ist die Eilbestellung ausgeschlossen; deegleichen bei
Sendungen mit Zustellungsurkunden.
 WGewöhuliche und eingeschriebene Briefsendungen (Briese, Poslkarten, Druck-

sachen, Waarenproben, Nachnahmebriese) werden den Eilboten stets mitgegeben.
Dasselbe gilt von Postanweisungen nebst den zugehörigen Geldbeträgen, sowie von
Packeten ohne Werthangabe bis zum Gewicht von 5 Kilogramm und von Sendungen
mit Werthangabe bis zum Betrage von 400 Mark und bis zum Gewicht von
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5 Kilogramm, soweit nicht zollamtliche Vorschriften entgegenstehen. Bei schwereren
Packeten, sowie bei Sendungen mit höherer Werthangabe erstreckt sich die Ver-
oflichtung der Postverwaltung zur besonderen Bestellung in die Wohnung der
Cupfänger nur auf die Packetadresse bz. den Ablieferungsschein. Die oberste Post,
behörde ist indeß berechtigt, die bezeichneten Gewichts= und Werthgrenzen allgemein
oder für bestimmte Orte, dauernd oder vorübergehend zu erweitern und die im
Absah V fellgesetzten Gebühren entsprechend zu erhöhen; ebenso kann die Postbe-
börde, soweit es sich um Werthsendungen und um Postanweisungen handelt, die

Eilbestelung für die Dauer der Nachtstunden beschränken.
V Fir die Eilbestellung von Postsendungen sind zu entrichten:

A. In Falle der Vorausbezahlung durch den Absender:
a) bei Sendungen an Empfänger im OrtsbeslellbezirkderPos.

anstalten, und zwar:
I) bei gewöhnlichen und bei eingeschriebenen Briesen, Poslkarken, Drucksachen

und Waarenproben, sowie bei Nachnahmebriesen, Postanweisungen nebst
den zugehörigen Beträgen, Briesen mit Werthangabe bis 400 M'. ein.
schließlich, Ab ieferungsscheinen über Geldbriese mit höherer Werthangabe
und Packetadressen ohne die zugehörigen Packete: für jede Sendung
25 Pfennig;

2) bei Packeten ohne Werthangabe und mit Werthangabe bis zum Einzel-
betrag von 400 Mark einschließlich, in allen Fällen, in welchen die

Ss#om selbst durch Eilboten bestellt werden, 40 Pfennig für jedesacket;
I) bei Sendungen an Empfänger im Landbestellbezirk der Be-

stimmungs-Postanstalt, und zwar:
1) bei allen unter u 1 genannten Gegenständen für jede Sendung 80 Pf.;
2) bei Packeten ohne und mit Werthangabe:

in allen Fällen, in welchen die Sendungen selbst durch Eilboten be-
stellt werden sollen, für jedes Packet 1 Mark 20 Pf.

» lksJMFullcm EukklchtuagdesvoteulohasInkchiaEaspiiugM
bei allen Sendungen die wirklich erwachsenden Botenkosten, mit der Maßgabe, daß
bei Bestellung im Ortsbestellbezirk in Ansah kommen, und zwar:
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1) bei den unter An 1 genannten Gegenständen:

für jeden Bestellgang mindestens 25 Pf.;
2) bei den unter A u 2 genannten Packeten:

für jedes bestellte Stück mindestens 40 Pf.
VI In Fällen der gleichzeitigen Abtragung mehrerer Sendungen durch den.

selben Boten an denselben Empfänger sinden die vorstehenden Bestimmungen unter
V3 gleichmäßige Anwendung mit der Einschränkung, daß für Gegenstände der
unter V.X bezeichneten Art, welche gleichzeitig mit einer der bei V An 2
erwähnten Sendungen bestellt werden, Botenlohn überhaupt nicht in Ansaßz kommt.
Werden im Uebrigen durch denselben Boten an denselben Empfänger gleichzeitig
solche Eilpostsendungen abgetragen, für welche das Eilbestellgeld im Voraus
bezahlt ist, und solche, bei welchen dies nicht der Fall ist: so ist vom Empfänger
das erwachsende Botenlohn abzüglich der im Voraus bezahltenBelräge zu enkrichten.
Die für etwa gleichzeitig zur Anhun gelangende Telegramme im Voraus bezahlteBestellgebühr bleibt hierbei außerB

VII Eine Beschränkung der iaulinun auf den Betrag für die Packet-
adresse (25 oder 80 Pf.) ist bei Packeten bis5Kilogramm einschließlich nur dann
zulässig, wenn die Packete an ihrem Bestimmungsort einer zoll= oder steueramtlichen
Behandlung zu unterwerfen sind; bei schwereren Packeten auch in dem Fall, wenn
vorauszusetzen ist, daß die Eilbestellung sich auf die Sendung selbst nicht erstrecken
werde. Findet in Ausnahmefällen dann gleichwohl die Bestellung der Sendung
selbst statt, so sind vom Empfänger die wirklich erwachsenen Botenkosten abzüglich
der vom Absender für die Abtragung der Adresse vorausbezahlten Gebühr zu enl-
nichten, bei Bestellung im Ortsbeslellbezirk jedoch mindestens 15 Pf. und bei Be
stellung im Landbestellbezirk mindestens 40 Pf.

V. Reichen bei Briefsendungen, welche im Briefkasten vorgesunden werden,
die vom Absender verwendeten Postwerthzeichen zur Deckung des Portos und der
Eilbestellgebühr (V A n 1 und le 1) nicht aus, so werden die Briefe r2c. wie solche
Gegenstände behandelt, bexüglich deren eine Vorausbezahlung von Eilbestellgeld
überhaupt nicht erfolgt ist.

IX Verweigert der Empfänger die Zahlung des zu seinen Lasten fallenden
Boenlohns, so ist die Sendung als unbestellbar zu behandeln.

X Die Besörderung von Postsendungen mittels besonderer Eilboten vom Ein-
lieserungsort nach einem anderen Postort ist nicht gestattel. Dagegen kann auf
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Gesetzjammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

3. Stüch vom Jahre 1883.

 1IX. Gesetz
vom 30. März 1883, das Feuerlöschwesen betreffend.

org, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg 2c.Wir Geo
verordnen auf Antrag Unserrs Ministeriumo und mit Beirath und Zustimmung des
betreuen Landlags, was folgt:

8.Jede Gemeinde des Landes ist Andr, nach dem Bedürsniß eine gehörig
ausherlser und auggebildete Feuerwehr zu unterhalten und zum Löschen und

etten in Brandsällen tüchtige re und Anstalten zu beschaffen.2.
Mehre Nachbargemeinden können " mit Genehmigung Unseres Ministeriums

zu einem Feuerlöschverbande vereinigen.
K 3.

Die in einzelnen Orten vorhandenen und noch entstehenden freiwilligen
(Turner.) F.*-sind in die Gemeindefeuerwehren einzuordnen.

4.nd.
Zum Eintritt in die Gemeinde-„Feuerwehr sind sämmtliche persönlich taugliche

männliche Bewohner eines Gemeindebezirks vom zurückgelegten 18. bis zum vollen-
deten 50. bh verpflichtet. Durch Ortsstatut kann eine andere Altersgrenzefesigestellt werde

5.
Vom Feuerwehrdienst besreit sind:
 altive Miliiairpersonen,
Fürsll. Schwarzb. Audolst. Gesegsammlung XLIV

Ausgegeben in Nudolstadt am 10. iv16ss8.



26 1883.
2) die Fürstlichen Hof, und Staatsdiener sowie die Beamten des Reichs und

der Eisenbahn-Verwaltung.
3) Geistliche und öffentliche Lehrer,
4) Bürgermeister und Schultheißen sowie deren Stellvertreter, auch die im

aktiven Polizeidienste stehenden Personen,
5) ausübende Aerzte und Apotheker,
6) Schüler der Schullehrer= Seminar= und höheren Lehranstalten.
Unserem Ministerium bleibt vorbehalten, auch in anderen einzelnen Fällen aus

besonders dringlichen Gründen Befsreiungen eintreten zu lassen.
Vom Dienst ausgeschlossen sind diejenigen, welche sich nicht im Genusse der

bürgerlichen Ehrenrechte befinden.
 6.

Bei Bränden im Orte können auch nicht feuerwehmpflichtige (. 4) Personen,
sofern sie nicht zu den nach §. 5 vom Feuerwehrdienst Befreiten gehören, zu ange-
messener Hülfeleistung angehalten werden, wenn die Wohnungen derselben nicht in
der Nähe der Brandstältte gelegen sind und nicht in Gefahr slehen.

Die Gemeinden sind vepflichtet, anderen Gemeinden, auch denen der Nach-
barstaaten in Brandfällen mit Feuerwehrmannschaft und Löschgeräthen Hülfe zu
leisten, jedoch in der Regel nicht über eine Entfernung von 10 Kilometer hinaus.

8
Gespannbesitzer sind nach einer durch Ortsstatut oder Vertrag bestimmten

Reihenfolge und außerdem in Nothsällen auf amtliches Erfordern verpflichtet, zur
Hülfeleistung bei ausgebrochenen Bränden Pferde und Wagen zu stellen. Erfolgt
diese Gestellung nach auswärts, so erhalten sie dafür von der Gemeinde eine im
Verwaltungswege festzustellende Entschädigung.

Ausgenommen von jener Verpflichtung sind Beamte und Aerzte im Betreff
ihrer zur Ausübung des Dienstes oder Berufs erforderlichen Pferde und Geschirre.

Gemeinden, welche den nach Mahgabe der vorslehenden Bestimmungen ihnen
obliegenden Verpflichtungen nicht nachkommen, sind im Verwaltungswege zur Er-
füllung derselben anzuhalten. Auch können die ersforderlichen Einrichtungen auf
Kosten solcher Gemeinden ausgeführt werden (Art. 15 der Gemeinde-Ordnung vom
9. Juni 1870).
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Mitglieder der Feuerwehr, Feuerwehrpflichtige und diejenigen, welchen eine Bei
hülse obliegt (S§. 6 und 8) werden im Fall des Ungehorsams und der Vernachlässt
hung ihrer Pflicht mit Geldstrase bis zu 30 Mark oder 14 Tagen Haft bestraft.

Die oberste Aufsicht über das Feuerlöschwesen steht Unserem Ministerium zu.
Dasselbe hat die zur Ausführung dieses Gesetzes ersorderlichen Anordnungen, nament=

lich über Art und Zahl der zu beschaffenden Geräthe, über Ausrüstung. Gliederung
undDienstordnung der Gemeindesenerwehren und der freiwilligen Feuerwehren, über
die Leitung des Löschwesens, die gegenseitige Ausdehnung der Hülfeleistungen sowie
über den Ausspruch und Vollzug von Strafen im Verordnungswege zu erlassen
soweit dies nicht der orlsstatntarischen Festsetzung oder der Regelung durch die (Ve-
meindebehörden beziehungsweise die Landrathsämter überlassen widd.

. 11.

Das Gesetz tritt am 1. Oktober 1883 in Krast.
4 Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift mit beigedrucktem Fürst.

lichen Insiegel.
So geschehen

Rudolstadt, den 30. März 1883.

(L. S) Georg, Fürst zu Schwarzburg.
v. Bertrab.

 X. Verordnung
vom 31. März 1883

zur Ausführung des Gesetzes über das Feuerlöschwesen vom
30. März 1883 (G.-S. S. 27).

Zur Aussührung des Gesetzes vom 30. März 1883 über das Feuerlöschwesen
und auf Grund des §. 10 desselben wird mit Höchster Genehmigung Serenissimi
verordnet, was solgt:
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I. Feuerwehr.
. 1.

Die Feuerwehr besteht aus:
1) Steigern (Pionieren),
2) Spritzenleuten (Löschmannschaften)
3) Feuerboten zur Benachrichtigung der Nachbargemeinden,
4) Hülfsmannschaften je nach den örtlichen Verhältnissen (Wach= und Ret-

tungsmannschaften, Wasserträger).
8. 2.

Den Steigem (Vionieren) liegt die unmiktelbare Bekämpfung eines entstandenen
Brandes ob. Sie haben in und auf den vom Feuer ergriffenen und bedrohten
Gebäuden die Arbeiten zur Unterdrückung des Brandes und zur Rettung von
Menschen und Thieren auszuführen und das Schlauchrohr zu führen.

8. 3.
Die Spripenleute (Löschmannschaften) haben die Sprißen und Wasserzubringer

berbeizuschaffen und zu bedienen, auch die Steiger zu unterstützen, namentlich bei
solchen Arbeiten, die nur gewöhnliche Arbeitskraft erfordern.

S. 4.
Die Hülfsmannschaften haben das Niederreißen von Gebäuden 2c., das Auf-

räumen der Brandslätte, deren Absperren gegen Unberusene und erforderlichen Falles
die Rettung der Mobilien, sowie die Wegschaffung und Bewachung der geretteten
Mobilien zu bewirken. Auch haben sie, wo nöthig, für Wasserzuführung Sorge
zu kragen.

S. 5.
An der Spitze der Feuerwehr steht der Orts-Brandmeister (Branddirektor),

dem nach Bedürsniß Gehülfen (Zeugverwalter u. s. w.) beigegeben werden können.
Den Befehl über die Steiger (Pioniere) führt der Obersteiger, den über

die einer Spritze zugetheilten Spritenleute (Löschmannschaften) ein Sprißenmei-
ster. Die Hülfsmannschaften stehen unter Abtheilungsführern. Fir jeden
dieser Führer ist mindestens ein Stellvertreter zu bestellen. Stellvertreter des Orts.
brandmeisters kann einer der anderen Führer sein.

In Orten, die nur eine Spritze besitzen, führt der Spripenmeister das Kom-
mando über die ganze Feuerwehr.
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. 6.

Die Ortsbrandmeister und deren ständige Stellvertreter werden:
1) in den ländlichen Gemeinden auf Vorschlag des Gemeindevorstandes und

nach Anhörung des Bezirköbrandmeisters (5. 47) durch das Landrathsamt,
2) in den städtischen Gemeinden durch den Gemeindevorstand im Einver-

nehmen mit dem Bezirksbrandmeister und unter Anzeige an das Land-

sasbiann, die übrigen Führer aber von dem Gemeindevorslandeestellt.

Die Bestellung erfoigt regelmäßig auf 3 Jabre und ist jederzeit widerruflich.
Die sämmtlichen Führer der Fenerwehr werden von dem Gemeindevorstande

mittelst Handschlags an Eidesstatt auf getreue Erfüllung der überkommenen Ob,
liegenheiten verpflichtet.

S. 7.
Den Uebungen der Feuerwehren sind die Kommando's und Signale der von

dem Ministerium zu erlassenden Normal Uebungsordnung zu Guunde zu legen.
§.

Nach vollständiger Ausbildung der Feuerwehr haben die Steiger minde.
stens 8, die Spripenleute mindestens 4 Uebungen jährlich abzuhalten.
Außerdem finden je nach Bedürftiß Uebungen der gesammten Feuerwehr slatt.

Auch können durch den Bezirks. Brandmeister gemeinschaftliche Uebungen
benachbarter Feuerwehren veranstaltet werden.

Jeder bei der Feuerwehr im Dienste Stehende ist schuldig, der für den Dienst
vorgeschriebenen Ordnung, sowie dienstlichen Befehlen pünktlich nachzukommen, den
Vorgesetzten Achtng und Gehorsam zu erweisen und sich im Dienste so zu verhalten,
wie es das Interesse des Dienstes und die Pflicht eines tüchtigen und gewissenhaften

Feuerwehrmannes erheischt.
8. 10.

Idder Vorgesetzte kann gegen die ihm enterstellten Feuerwehrmannschasten
Rügen aussprechen; die Orts, und Bezirksbrandmeister können Geldstrasen bis zu
* Mark verfügen. Außerdem können sie jederzeit die sofortige Entfemung wider.
williger oder unfügsamer Mannschaften vom Brandplatze anordnen und zur Ausfüh-
rng bringen lassen. Im Uebrigen greist §. 9 Absätz 2 des Gesetzes Plat.
(Art. 102 der Gem.Ordn.)
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8. 11.
Die Ausrstung und die Abzeichen der Feuerwehr bestehen:

1) für die Steiger in Helm, Gurt mit Ring und Sicherheitshaken, Leine,
Beil mit Beiltasche, Huppe,

2) für die Spritzenleute und Hülfsmannschaften in farbigen Arm-
binden mit dem Namen der Gemeinde.

Die Brandmeister und Obersteiger haben die Ausrüstung der Steiger
und außerdem eine Laterne. Am Helm tragen sie als Abzeichen einen Streifen
oder Busch: der Brandmeister weiß, der Obersteiger rotkh.

Die Spritzenmeister und Abtbeilungsführer lragen außer der Arm.
binde ihrer Mannschaften als Dienstabzeichen einen Helm oder eine Dienstmütze mit
rothem Streifen.

8. 12
Im Abril jedes Jahres ist vom Gemeindevorstande das Verzeichniß der

Feuerwehrpflichtigen aufzustellen, bezüglich zu berichtigen. Der Gemeinde-
vorstand hat zu diesem Behufe in ortsüblicher Weise und unter Bezugnahme auf
§. 9 des Gesetzes auszufordern, daß die noch nicht eingereihten Pflichtigen bis
spätestens zum 15. April sich zur Einreihung anmelden.

Soweit es zum Nachweise der Befreiung vom Dienste nach §. 5 des Gesetzes

noch besonderer Zeugnisse bedarf,sind u.piibice
Nach Feststellung des Verzeichnises en die Pflichtigen von dem Führer

der Feuerwehr (Ortsbrandmeister) den einzelnen Abtheilungen zugetheilt.
Als Steiger sind vorzugsweise Bauverständige, wie Zimmerleute, Maurer,

Dachdecker u. s. w. einzustellen.
Gegen die Entscheidung des Führers ist Beschwerde an den Gemeindevorstand

zulässig, welcher endgültig über die Zutheilung enlscheidet.
5S. 14.

Bilden sich freiwillige Feuerwehren, oder entscheiden sich die zur Zeit bestehen-
den freiwilligen Feuerwehren für ihren Fortbestand, so ist, wenn die Anzahl der
Mitglieder als Gesammt Feuerwehr aucreicht, der freiwilligen Feuerwehr der eigenk.
liche Feuerlöschdienst zu übertragen, und es hat die Aushebung nur in Betreff der
Hülfsmannschaften und Feuerboten zu erfolgen.
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Genügt die freiwillige Feuerwehr nicht für den gesammten Feuerlöschdienst,

so ist dieselbe als besondere Abtheilung in die Pflichtfenerwehr einzuordnen.
Die freiwilligen Feuerwehren haben das Recht, ihre Statuten unter Be-

achtung der gesehlichen und sonstigen Bestimmungen selbst zu entwerfen und ihren
Führer selbst zu wählen, sind jedoch verpflichtet, geeignete Abzeichen und den An-
sorderungen des S. 11 entsprechende Ausrüstung zu tragen.

Die Statuten unterliegen der Genehmigung des Landrathoamtes und die Wahl
des obersten Führers bedarf der Bestätigung in Städten des Gemeindevorstandes,
in den ländlichen Gemeinden des Landrathsamts.

8. 15.
Auch für einzelne größere gewerbliche oder landwintschaftliche Anlagen kann

der Jortbestand und die Bildung freiwilliger Feuerwehren von dem Fürstlichen
Landrathoamte widerruflich zugelassen werden mit der Wirkung, daß die Mitglieder
von dem Dieust in der Pflichtfenerwehr befreit sind.

Solche Feuerwehren bleiben aber zur Hülfeleistung bei Bränden in gleichem
Maße, wie die Gemeindefeuerwehren verpflichtet, ingleichen den Vorschristen über
Ausrüsftung u. f. w. unterworsen und dem Ortsbrandmeister und dessen Ordnungs-
Hewalt, sowie der Ordnungs= und Zwangsstrasgewalt des Gemeindevorstandes
unterstellt.

8. 16.
Die Verpflichtungen der freiwilligen Feuerwehr und das Verhältniß derselben

zu der Gemeinde sind durch besonderes Abkommen zu regeln, welches zur Kennmiß
des Landrathsamts zu bringen ist (Art. 159 ff der G.O.). Dabei ist stets daran
festzuhalten, daß die freiwillige Fenerwehr nur ein Glied in der allgemeinen Organi-
sation des Feuerlöschwesens sein kann und in dieser Organisation den verordneten
Behörden und Beamten unterstellt bleiben muß. Dechalb ist das Landrathsamt
auch berechtigt, die Auflösung freiwilliger Feuerwehren und die Einreihung ihrer

Mannschaften in die Pflichtfeuerwehr anzuordnen, sobald sich erhebliche, die Zwecke
des Feuerwehrdienstes gesährdende Uebelstände in der freiwilligen Feuerwehr zeigen.

8. 17.
· Die Ausrüstung und Uniformirung der zur Zeit bestehenden Feuerwehren darf

mut Genehmigung des Ministeriums bio auf Weiteres beibehalten werden.
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8. 18.
Durch Ortsstatut ist festzuseben, ob und in welchem Betrage die Feuerwehr

für ihre Dienstleistung Vergütung erhalten soll.

II. orelhlaofteS. 1Jede Gemeinde, bezüglich jeder F.euenn (5. 44) muß mindestens eine
Schlauchspritze mit Saugwerk, 8 Meter Saug= und 75 Meter Druckschlauch
nebst Zubehör beschaffen, bezüglich die vorhandenen Sprißen diesen Vorschriften
gemäß umändern lassen.

8. 20.
Bezüglich der Normalschraubengewinde werden Bestimmungen vorbehalten.

21
Die vorhandenen, sowie die künftig zu beschaffenden Spritzen sind durch

das Landralhsamt oder auf dessen Anordnung durch den Bezirks-Brandmeister, da
nöthig unter Zuziehung eines technisch qualificirten Sachverständigen, einer Prüfung
zu unterziehen.

. 22.

Jede Gemeinde eines Deuerloschverbaides, in welcher die demselben gehorige
Spritze nicht aufgestellt ist, hat eine Buttenspritze einfacher Construction zu
beschaffen.

. 23.

Jede Gemeinde muß weiter mindestens besitzen:

1) zwei H#bmleiom,2) zwei Doppeläx3) eine pe mit eiserner Spitze nebst Gabelu,
4) zwei Feuerhaken an Stangen,
5) zwei Schlauchbrücken,
6) eine Rädertiene und 6 Feuereimer,
7) die Ausrüstung der Feuerwehr.

24.8.
Soweit möglich, müssen alle zum Feuerlöschwesen eines Ortes gehörigen Ge-

rähhschaften mit dem Namen des Orts bezeichnet und, wenn in Mehrzahl
vorhanden, numerirt sein.
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S. 25.
Alle Geräthschaften müssen vollzählig und in vollkommen branchbarem Zu-

stande erhalten werden. Ihre Aufbewahrung muß in den dazu bestimmten Orten
und in guter, den zweckgemäßen Gebrauch moglichst erleichternder Ordnung statt-

sinden. Insbesondere sollen in allen Gemeinden zweckmäßig gelegene trokene und
luftige Spritzenhäuser, wo möglich mit. Gerüst zum Steigen und Schlauch.
trocknen, vorhanden sein, welche zu andern Zwecken dauerd nicht benutzt werden
dürfen.
Die in Gebrauch gewesenen Geräthschaften sind unverzüglich wieder in guten

reinlichen Stand zu sehen. Sie dürfen zu andem Zmecken nicht benutzt werden.
S. 26.

In jeder Ortschaft ist für die Herstenung von Vomichtungen zur Beschaffung
ausreichenden Wassers in Brandsällen (Teiche, Sammelbassins, Brunnen,
Wasserleitung) Sorge zu tragen.

III. Versohren bei Bränden im Orte.

8. 27.
Beim Ausbruch eines Feuers in einem Orte hat der Gemeinde vor-

stand oder dessen Stellvertreter die nöthigen Anordnungen wegen des Feuerlärms
und sosortiger Absendung der Feuerboten zu treffen.

§. 28.
Bei Bränden zur Nachtzeit haben die Einwohner an den von dem Brande

oder den Löschmaßregeln betroffenen Straßen Mangels Straßenbeleuchtung oder
genügenden Mondlichtes entweder Laternen mit brennendem Lichte an den Häusemn
auszuhängen oder breunende Lichter himter geschlossenen Fenstern auszustellen.

S. 29.
Es ist im Voraus in jeder Gemeinde festzustellen und in ortsüblicher Weise

bekaunt zu machen, in welcher Weise ein im Orte oder auswärts ausgebrochenes
Feuer bekaunt gemacht wird.

8. 30.
* Bei einem Brande im Orte hat sich die Feuerwehr mit Ausrüstung und
Löschgeräthen sofort zur Brandstätte zu begeben.

ürstl. Schwarzb.= Rudolft. Gesetzsammlung XIIV. (
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S. 31.
Auf dem Brandplatze führt der Brandmeister des Ortes bezüglich der Ober.

steiger unter Leitung des Gemeindevorstandes, sobald aber der Bezirks-Brandmeister
eintrifft, dieser den Befehl. Auch der Landrath kann, wenn er nach seinem Ein-
treffen es für nothwendig erachtet, die Oberleitung übernehmen.

Von Auswärts eintreffende Feuerwehrmannschaft hat sich bei dem Kom-
mandoführer des Brandplatzes zu melden und dessen Anordnungen unweigerlich Folge
zu leisten. Ohne dessen Erlaubniß darf sich keine Spritze und keine Feuerwehr
vom Brandorte entfernen.

§. 32.
Das Kommando erfolgt nach Mahgabe der Normal-Uebungs-Ordnung (F. 7).

S. 33.
Spritzen und andere Geräthschaften, die nicht sofort gebraucht werden, sind in

der Nähe des Brandplatzes in Ordnung und so aufzustellen, daß sie bei Bedarf
rasch zur Hülfe herbeigezogen werden können. Sie sind mit Wachtposten zu
besetzen.

 56. 34.
Alle nicht in Thäligkeit befindliche oder als Wachlposten ausgestellte Mannschaft

hat sich in Ordnung an den anzuweisenden Plätzen aufzustellen.
8. 35.

Jeder derFeuerwehr Angehörige ist zur Hülfeleistung und Thätigkeit verpflichtet,
Fleichviel ob die eigene Spritze der Feuerwehr gebraucht wird. In]besondere
können die Spritzenleute auswärtiger Spritzen zur Ablösung anderer Spritzenleute
verwendet werden.

F. 36.
Nach dem Brande ist sosort der Brandplatz so weit aufzuräumen, als es zur

Verhülung weiterer Feuersgefahr und der Hemmung des Straßenverkehrs erforder-
lich ist; auch ist derselbe bis zum vollständigen Erlöschen des Feuers von der Orts.
seuerwehr und den hierzu noch auherdem bestimmten auswärtigen Feuerwehrmann-
schaften zu bewachen.

Die Manuschaft begiebt sich nach Löschung des Brandes mit ihren Geräthen
auf den Sammelplatz zurück, wo die Entlassung stattfindet.
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. 37.

Die Verabreichung geistiger Getränke an die auf der Brandstelle thätige Mann-
schast darf nur mit Erlaubniß und unter Leimug des betreffenden Gemeindevor=
standes oder des Führers der Feuerwehr erfolgen.

S. 38.
Es dürfen nur solche Spritzen und Geräthschaften ausgefabren werden, welche

sich in gutem, zum wirksamen Gebrauche geeignetem Zustande befinden.

IV. Hülfsleistung nach Auswärts.
S. 39.

Für jeden Ort ist zum Voraus durch das Landrathsamt nach Maßgabe
des §. 8 des Gesetzes festzustelen, welche Gemeinden bei einer Feuersbrunst
daselbst zu Hülfe kommen müssen. Hierbei kann angeordnet werden, daß einzelne

Geneinm bestimmten Gemeinden erst auf besondere Aufforderung Hülfe zu leisten
aben.

8. 40.
In gleicher Weise ist im Voraus sestzustellen, welche Orte jeder Feuer-

bote zu begehen hat. Soweit möglich ist der Telegraph zum Hülferuf zu
benutzen.
Biei gröheren Feuerwehren sind die Mannschaften, welche zur auswärtigen

Hüleleistung bestimmt sind, im Voraus zu bezeichnen.
S. 41.

Wird ein auswärtiger Brand in einem Orte bemerkt oder angemeldet, so ist
das für auswärtiges Feuer angeordnete Signal zu geben, und die zur Hülfeleistung
beslimmte Mannschaft hat sich an dem Spritzenhause zu versammeln und die weiteren
Anorduungen des Kommandoführers abzuwarten.

 42.
 Ist der Brand mehr als 2 km entfernt, so ist die Hülfe leistende Mann-
schaft thunlichst zu Wagen nach dem Brandorke abzusenden.

Die Gemeinden haben wegen Bespannung der Spritze und des Mannschafts-
wagens im Voraus geeignete Einrichtungen zu treffen. Die Befreiung von Pferden

und Geschirren regelt sich nach §. 8 Absatz 2 des Gesetzes. Elwaige Zweifel sind
durch die vorgesetzte Dienstbehörde zu entscheiden.
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S. 43.
Ist in Orten, welche nur eine Sprihzk besitzen, die Feuerwehr mit dieser nach

einem Nachbarorte ausgerückt, so ist daselbst für die Zeit von Eintritt der Dunkel-
heit bis zum Tagesanbruch ein ständiger Wachdienst einzurichten.

V. Feuerlöschverbände.

Mehre Gemeinden, welche nach F. 2 des Gesetzes zu einem Feuerlöschver.
bande zusammentreten, gelten als eine Gemeinde im Sinne dieser Verordmmg.

In Betreff derjenigen Gemeinden, welche mit Gemeinden benachbarter Staaten
zusammenliegen und mit denselben einen Feuerlölchverband zu bilden beabsichtigen,
können im Interesse einer einheitlichen Organisation des Feuerlöschwesens einzelne
Bestimmungen der gegenwärtigen Vorordnung zeitweise und für die Dauer solchen

Verhältnisses mit Genehmigung des Nserun modificirt werden.8.4Die Vereinigung mehrererGemeinden zu einem Feuerlöschverbande ist durch
kündbaren schriftlichen Vertrag zu regeln, welcher namentlich über die Wahl
der Führer das Erforderliche zu bestimmen, die Eigenthumeverhältnisse an den ge-
meinsamen Einrichtungen und Anschaffungen, sowie die Beiträge der einzelnen
Gemeinden festzustellen, auch die spätere Auseinandersetzung bei einer Auflösung der
Gemeinschaft zu ordnen hat und der Genehmigung des zuständigen Landraths-
amts bedarf.

VI. Leitung des Feuerlöschwesens.
8. 46.

Die Leitung des Feuerlöschwesens steht in jeder Gemeinde dem Gemeinde
vorstande, bezüglich dem hierfür bestellten Beamten, die Aufsicht dem Land-
rathsamte unter technischer Beihülse der Bezirks-Brandmeister, die Ober,
aufsicht dem Ministerium zu.

S. 47.
Das Fürstenthum wird durch das Ministerimm in Feuerwehrbezirke

eingetheilt.
Für jeden Feuerwehrbezirk wird nach Bedürfniß ein Bezirks= Brandmeister,

sowie ein Stellvertreter desselben von dem Ministerium widerruflich bestellt.
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8. 48.
Dem Bezirks-Brandmeister liegt insbesondere ob:

I) die Feuerwehren einzurichten und die Führer zu unterweisen,
2) darüber zu wachen, daß die Mannschaften der zum Bezirk gehörigen

Ortsfeuerwehren stets vollzählig, für den Dienst tüchtig und gehörig aus-
gebildet sind, und daß die Ausrüstungsstücke und die Geräthschaften der
Feuerwehren, sowie etwaige Anlagen zum Schutze gegen Fenersgefahr sich
stets in tauglichem Zustande und zum Gebrauch bereit finden, zu welchem
Zwecke er von Zeit zu Zeil die Feuerwehren und ihr Geräthe zu be-
sichtigen hal,

*) Gesammtübungen der zum Bezirke gehörigen Feuerwehren zu veranstalten,
4) die Gemeindevorstände und das Landrathsamt mit seinem Gutachten zu

unlerstützen,
5) bei Bränden innerhalb seines Bezirks ungesäumt an Ort und Stelle zu

eilen und das Kommando zu führen, wenn solches nicht etwa der an-
wesende Landrath übernimmt.

Die Rechte und Pflichten der Bezirks-Brandmeister werden im Einzelnen
durch Dienstanweisung festgestellt.

S. 50.
Dem Ministerium bieibt vorbehalten, im Interesse einer baldigen Durchführung

de Organisation, wegen der ersten Einrichtung und Einübung der Feuerwehren
S erforderlichen weiteren Anordnungen zu treffen, sowie für die Uebergangszeit er-
eichternde Abweichungen von dieser Verordnung zu gestatten.

Schlußbestunmungen.
518. 51.

Sämmtliche das Feuerlöschwesen betreffenden Vorordnungen und Bekannt=
chungen, die mit dem Gesetze und dieser Ausführungs-Verordnung im Wider-

spruch stehen, sind aufgehoben.
Rudolstadt, den 31. März 1893. .

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Gesetzzammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

4. i- vom Jahre 1883.

¼NXII. Ministerial-Bekanntmachung
. « « vom 13. April 1883,

die Errichtung einer Bezirks-Sparkasse in Königsee betreffend.

14 Seine Durchlaucht der Fürst haben Sich in Gnaden bewogen gefunden, der in
uinset errichteten Bezirks. Sparkasse auf dem Grunde des nachstehend abgedruckten

S tatuts welches die landesherrliche Genehmigung und Bestätigung erhalten hat,
ie Nechte einer juristischen Verson zu verleihen.
rDie Genehmigung des Statuts ist unter folgenden, dem Statut entsprechenden
Maßgaben ertheilt.
8 1) Die im Statut vorgesehenen öffentlichen Bekanntmachungen (IS§. 4, 6, 7,
8. 10, 18) erfolgen in dem amtlichen Nachrichtsblatte für die Oberheirschast, zur
Zeit die Landeczeitung.

2) Der nach §. 12. zu bildende Auoschuß besteht unter dem Vorsitze des Land-
raths bezüglich seines Stellvertreters aus vier Schultheißen des Landrathsamts-

bezite. vWvon denen zwei aus dem Amtsgerichtsbezirke Königsee und zwei aus dem
Amtsgerichtsbezirke Oberweißbach gewählt werden. Dieser Ausschuß nimunt die
Kassenrevistonen in seiner Gesammtheit vor, verhandelt und beschließt aber in den
ihm sonst überwiesenen Angelegenheiten in zwei Abtheilungen von je drei Mit-
#liedern, — dem Landrathe und den beiden Schultheißen des Amtsgerichtsbezirke,
dem die Sache angehört.
3) Zur Begründung des Antrags auf Auflösung der Bezirkssparkasse (§F. 18

des Statut) ist ersorderlich, daß derselbe
Fürsll. Schwarzb.-Rudolst. Gesesammlung Xl.V. 7

Ausgegeben in Rudolstadt am 1. Mai 1883.
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von wenigstens zehn Gemeindevertrelungen auf Grund eines den Beslim.
mungen der Gemeinde-Ordnung entsprechenden Beschlusses der (Gemeinde=
bezüglich Gemeindebehörde eingebracht wird,

 daß zur Beschlußfassung über den Antrag die sammtlichen Vertreter der
Harantiepflichtigen Gemeinden schriftlich unter Angabe des (Gegenstandes der
Berathung und Beschlußfassung eingeladen sind und daß der Nachweis der
Behändigung zu den Akten erbracht ist, ferner

u daß zwei Driuheile der stimmberechtigten Gemeindevertreter erschienen sind
und dah von diesen drei Viertheile für die Auflösung der Anstalt gestimmt
haben, eudli
daß die für die Auflösung Stimmenden hierzu durch Beschluß ihrer Ge
meindebehörde bezüglich Gemeinde ermächtigt sind.
Rudolstadt, den 13. April 1883.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

St a tut

Wezirlis- Sparhasse zu Königsee.
8.Wesen und K.. der Austa.

Die Bezirkesparkasse zu Königsee ist eine ns der sämmtlichen politischen
Gemeinden des Landrathsamtsbezirks Königsee — die Stadt Königsee und den
Marktslecken Oberweißbach ausgenommen, welche bereits Ortosparkassen besitzen. —

Sie hat den Zweck, zunächst den Bezirksangehrigen Gelegenheit zu geben, Er
sparnisse sicher und zinstragend anzulegen.

Sie genießt durch landesherrliche Verleihung die Rechte einer juristischen Person.
Die Centralstelle der Sparkasse ist am Sitze des Landrathsamtes zu Königsee.

S. 2.
· . · Sicherheit« «

DieSlchkkhtlkdkkAllstCltlicqtinihtekauidengegenwärtigenStatt-tenbe
ruhenden Verfassung, durch welche für sichere verziusliche Anlegung der Sparein
lagen, sowie für gewissenhafte Verwallung und Beaussichtigung der Kasse gesorgt is.
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Für die in die Sparkasse eingeleglen Gelder, sowie für das Sparkassenver.
mögen überhanpt leislen die in 8. 1 Sah 1 des Siatuts bezeichneten Gemeinden
mit ihrem gesannten Vermögen und nach Verhältniß ihrer Sleuerkraft Sicherheil.

8. 3.
Verschwlegenhelt. " *r15 ·

Von Seiten der Verwallung soll die strengste Verschwiegenheit über die Person
der Einleger und den Betrag der eingelegten Guthaben beobachtet werden.

Verwaltung und Beanfsichtigung. .
Die Oberaussicht über die Kasse steht dem Staate zu. Die uumittelbare

Leitung und Beaussichtigung der Anslalt erfolgt durch den Fürstlichen Landrath zu
Königsee bezüglich dessen Stellvertreter.

Derselbe bat vorzüglich:
a) unter Zustimmung der Vorslände der garantiepslichtigen Gemeinden das Ver.

waliungs,Personal zu wählen und zu verpflichten; 4
ßdie Rechnungen nach Abpörung dunch die obengenannten Gemeindevorstände

zu revidiren und zu decharchiren: "
 von Zeit zu Zeit Revisionen der Kasse, und Urkundenbestände, sowie der

Buchführung vornehmen zu lassen. "
Zur Ladung der Gemeindevorslände genügt hier einmalige öffentliche Ve.

kamtmachung der Tagesordnung; zur Beschlußfassung absolute Stimmenmehrheit der
Erschienenen.

Unter dieser unmittelbaren Leitung und Beaufsichligung des Fürstlichen Land-
ralhs wird die Kasse durch zwei Beamte — einem Kassirer und einem Controleur—
verwaltet. Die Geschäftsführung regelt sich nach einer besonderen Dienstanweisung.

Die Vertretung der Sparkasse nach Außen in allen gerichtlichen und außerge-
richtlichen (Peschäften steht dem Fürstlichen Landrathe bezüglich dessen Stellvertreter
oder auf Grund einer von diesen für jeden einzelnen Fall zu ertheilenden Vollmacht
den beiden Kassenbeamten gemeinschaftlich zu.

Letztere haben angemessene Cantion zu bestellen.
5.

Einzahlungen. "

Die Sparkasse nimmt Einzahlungen jeden Betrags, jedoch nicht unter 1 Mark
an. Jeder Einzahlende erhält ein auf seinen Namen lautendes Sparbuch, welches

7.
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aus dem Titelblalle vom Kassirer und GControleur vollzogen und mit dem Siegel
der Sparkasse versehen ist. In dasselbe werden alle Einzahlungen eingelragen.
Jede Eintragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der Unterschrist beider Kassenbeamten.

8. 6.
Verzlusung der Einlagen

Die Sparkasse verzinst die Einlagen, soweit dieselben volle Mark erreichen, mit
31.2 Procent.

Der Verwallung steht die Besugniß zu, diesen Zinsfuß mit (Venehmigung der
obersten Aussichtobehörde zu erhöhen vder zu ermäßigen.

Jede Veränderung des Zinssußes ist durch die Landeszeitung bekannt zu machen.
Die Zinsen werden nur für volle Monate berechnet und zwar immer vom Anfange

des auf die Einzahlung solgenden und bis zum Schlusse des der Rückzahlung vorher.
gehenden Monats.

S. 7.
Am Schlusse jeden Jahres werden die von den Einlagen erwachseuen Zinsen

dem Guthaben der Einleger eugeschrieben und vom Anfang des nächstsolgenden
Jahres ab mitverzinst.

Mit Ablauf von 20 Jahren nach der letten Eintragung in das Sparbuch
hört die Verzinsung der in demselben verzeichneten Einlagen auf und nach Ablauf
weiterer 10 Jahre ist die Verwaltung berechligt, den Inhaber des Sparbuchs zur
Zurücknahme der in demselben verzeichneten Einlagen innerhalb dreimonatlicher Frisl
und unter Androhung des Verlustes seiner Forderung zu Gunsten der Sparkasse
aufzufordern. Ist der Inhaber des Sparbuchs oder der Aufenthalt desselben unbe.
kannt, so ist eine zweimalige öffentliche Aufforderung in der Landeszeilung in einem
Zwischenraume von vier Wochen zu erlassen. Die dreimonatliche Frist läuft von
der letzten Bekanntmachung ab.

S. 8.
Näückiahlungen.

Die aanniche vder neiwweise Rückzahlung der Einlagen nebst Zinsen erfolgt
a) bei Beträgen bie zu 50 Mark sofort bei der Räcksorderung,
) bei Beträgen über 50 Mark bis incl. 100 Mark nach Ablauf einer ein-

monatlichen Kündigung.
6) bei Beträgen über 100 Mark nach Ablauf einer dreimonatlichen Kündigung.
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Die Sparkasse hal das Recht der Rückzahlung der Einlagen nach vorausge

Hangener dreimonatlicher Kündigung. Die Kündigung erfolgt an die bekannten In-
haber von Sparbüchern mittelst schriftlicher Zusertigung, sonst aber mittelst zwei-
maliger, in einem Zwischenraume von 4 Wochen zu erlassenden Bekanntmachung
durch die Landeszeitung.

8. 9.
Die Rückzahlung der Einlagen erfolgt auf Vorlegung des Sparbuchs an den

Inhaber desselben; jedoch ist die Sparkaff= Verwaltung berechtigt, auch die Legit-
malion des Inhabers zu prüsen. Zede Rückzahlung muß im Sparbuche unler Bei,
Igung der Unterschristen beider Beamten (S. 3) vermerkt werden.

Bei der Nückzahlung des ganzen Guthabens verbleibt das vorgelegte Spar-
buch der Sparkasse. Die zurückgegebenen Sparbücher werden drei Jahre nach er-

solgter Justitcirung der Jahresrechnung vernichtet.
.10.

Verfahren belm ½ eines Sparbuche.
Wird der Sparkasse der Verlust eines Sparbuchs angezeigt, so wird auf Anirag

des lehten rechtmäßigen und als solchen gehörig legitimirten Inhabers in der Landes-
zeilung zweimal in einem Zwischenraume von 4 Wochen ein Aufgebot des verlorenen
Sparbuche erlassen. Ist das Buch innerhalb dreier Monate nach Erlaß der letzten

Bekanntmachung nicht vorgezeigt worden, so wird dasselbe für ungültig erklärt und
dies in dem bezeichneten Blatle bekannt gemacht. Alsdann ersfolgt die Rückzahlung.
der Einlage an den Antragsteller als Empfangsberechtigten gegen Empfangsbe-
scheinigung im Contobuche der Sparkasse. Die Kosten des Verfahrens trägt der
Antragsteller.

8. 11.
Anlegung der Bestände.

Die Bestände der Sparkasse werden verzinslich angelegt:
I. durch Gewährung von Darlehen

1) auf Hypothek,
) bei Ländereien bis zur Hälfte des Taxwerthes,
b) bei Gebäuden bis zu ½ des Taxwerthes, vorausgesetzt, daß der Schuldner

Versicherung gegen Feuersgesahr genommen hat und einen Revers
der betreffenden Feuewersicherungs-Gesellschaft beibringt, in welchem
dieselbe sich verpflichtet, in jedem Falle die etwaigen Brandentschödigungs-
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gelder bis zur Höhe des gegebenen Darlehns an die Sparkasse zu zahlen
und für den Fall der Aufhebung oder der unterlassenen Prolongation
der Versicherung dieselbe bis zu einem angemessenen, zum Zwecke der
Vereinbarung über eine elwaige Erneuerung der Versicherung zu verein-
barenden Zeitpunkte zu Gunsten der Sparkasse fortbestehen zu lassen:

2) gegen faustpfändliche Uebergabe von Inhaberpapieren der unter Nr. II. be-
zeichneten Galtung zu höchsteus 50% des Tageseurses und nur auf den
Zeitraum von einem Jahre. Bleibt der Schuldner eines gegen solche Sicher
heit gewährten Darlehns mit der rechtzeitigen Rückzahlung im Verzuge, so“
steht der Sparkasse ohne Weiteres das Recht zu, die verpfändeten Papiere
auf Höhe ihrer Forderung außergerichtlich zu verkaufsen und sich aus dem
Erlöse wegen Capital, Zinsen und Kosten bezahlt zu machen. Ebenso ist
die Sparkasse berechtigt, bei eintretendem Rückgange des Curses der ver.
pfändeten Werthpapiere weitere Sicherheit zu fordern und für den Fall der
verweigerten Sicherheitsbestellung die verpsändeten Papiere ohne Weilereo
auf Gesahr des Schuldners zur Deckung ihrer Forderung zu verkaufen:

3) an die (Gemeinden des Bezirks, insofern die Darlehnsaufnahme in gehöriger,
die Gemeinden verbindender Weise nach den Bestimmungen der Gemeinde
ordnung erfolgt;

4) gegen Bürgschaft auf die Zeil von höchstens sechs Monaten und mu bis
auf Höhe von 300 Mark.

Die Bürgen müssen der Verwaltung als zahlungsfähig bekannt sein.
Bei Darlehen bis 100 Mark ist ein Bürge, bei Darlehen von 100 bie
300 Mark sind zwei Bürgen zu bestellen. Die Bürgen haften unter Enk
sagung der bürgschaftlichen Einreden als Selbstschuldner.

 In zinstragenden, auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen des Deut-
schen Reichs, deutscher Bundesstaaten oder deulscher tommunaler Corporationen,
jedoch höchstens bis zum Betrage eines Drittheils des Grundcapitals und des
Resewefonds.

12.

Innerhalb der im §. 11 Nr. I. 1, 2, 3 und II. angegebenen Normen erfolg!
die Anlegung der Bestände durch die in §. 4 erwähnte Sparkassenverwallung unter
Aussicht des Landrathé.
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In Fälten, welche der Fürstl. Landrath jedoch für zweiselhaft oder aus einem
andern Grunde zu einer Berathung für geeignet hält, soll er einen Ausschuß der
Vertreter der betheiligten Gemeinden hören, welcher aus 2 Schultheißen des
Königseer, für Sachen aus diesem Bezirk, und aus Frei Schultheißen des Ober.
weißbacher Amtsgerichtsbezirks für Fälle aus diesem besteht. Dieser Ausschuß hat
Nleichzeitig das Recht, Revisionen der Kasse vorzunehmen.

13.
Favital „Nücktahlung —*

Die Quittungen über Gehihlichnhiengen sind von der Sparkassenverwaltung
auszuslellen und vom Kassirer und Controleur gemeinschaftlich zu unterzeichnen.

berschüse uno Reservefond.
Die Ueberschüsse der Sd werden zunächst zu einem Reserwe-
sond angesammelt, der zur Deckung elwaiger Verluste dient. Dieses geschieht so
lunge bis der Reservesond wenigstens 5% von der Summe aller Einlagen aus-
macht. Hat der Neser#esond diese Höhe (von 5 %%) erreicht, so wird derselbe nur
hoch durch seine Zinsen und Zinses-Zinsen bis zur Maximalhöhe von 10% von
der Summe aller Einlagen vermehrt.
 MWMeitere Ueberschüsse kommen den garantiepflichtigen Gemeinden nach Verhältniß
ihrer Garantie zu Gute. Durch Beschluß ihrer 8. 4 genannten Vertreter können
solche auch zu gemeinschastlichen Zwecken verwendet werden.

 15.
ungolegunDie Sparkassen-Verwallung #o allhrich 5 zum ersten Juli des solgenden

Jahres Nechmung zu legen.
S. 16.

Zur Erleichterung für die Bewohner des Bezirks werden in geeigneten Ort.
schasten desselben mit Genehmigung der Vertreter der betheiligten Gemeinden Unter-
kassen errichtet, welche für Rechuung und unter Garantie der Centralkasse Einlagen

annehmen und zurückzahlen. Die Geschäfte dieser Fillalassn werden ebenfalls durcheinen Rendanten und Controleur verwaltet, welche derin §. 4 enwähnten Dienstan-
weisung unterworsen sind und ebensalls angemessene (antien zu leisten haben.
Zwischen den Filialkassen und der Hauptkasse sindet in der Regel monatliche Ab,
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rechnung statt. So oft jedoch der Kassenbestand der Filialkasse 300 Mark über-
steigt, muß derselbe sofort an die Hauptkasse abgeliefert werden.

8. 17.
Pfennig-Sparkasse.

Die Bezirkssparkasse führt Sparmarken zu 10 Pfg. ein und übergiebt dieselben
gegen Baarzahlung des Neunwerthes an geeignete Personen, welche den Einzelver-
kauf zu übernehmen bereit sind, zum Einzelverkause.

Die Markenverkäufer erhalten für ihre Bemühung keine Vergütung; dagegen
werden ihnen, wenn sie den Einzelverkauf aufgeben, auf Wunsch unverkauft ge-
bliebene Marken Seitens der Sparkasse zum Neunwerthe wieder abgenommen.

Weniger als für 3 Mark, also weniger als 30 Stück Marken werden von
der Sparkasse nicht abgegeben.

Neben den Sparmarken, welche wie die Postmarken auf der Rückseite gummir!
sind, liefert die Sparkasse den Einzelverkäufern kostensrei Sparkarken, welche 30
Fächer zum Aufkleben der Marken enthalten, zur unentgeltlichen Abgabe an
Markenkäufer.

Sobald alle 30 Fächer der Sparkarte mit Sparmarken der Bezirkssparkasse
beklebt sind, wird von leßterer gegen Einlieserung der Karte der Betrag von 3 Mark
in einem schon vorhandenen Sparbuche gut geschrieben oder ein Sparbuch über
3 Mark hierfür ausgefertigt.

Die Sparmarke wird weder von der Verkaufsstelle noch von der Sparkasse
gegen baares Geld umgewechselt. Nur im Falle des Todes des Sammlers erhalten
die Erben auf Verlangen den Werih der auf der Karte ausgeklebten Sparmarken
zurück.

Der Verwaltung liegt eine Verpflichtung zur Legitimationsprüfung nicht ob.
Nur die Echtheit der Marken ist von derselben zu controliren. Es sind nur wirklich
von der Verwaltung der Bezirkssparkasse ausgegebene Marken von Leßterer anzuer.
kennen. Undeutlich gewordene und überhaupt solche Marken, deren Echtheit zweifel
hast erscheint, sind zurückzuweisen resp. nicht in Aurechnung zu bringen.

8. 18.
Auflosung der Austalt.

Die Sparkasse kann durch Beschluß der gesetzlichen Vertreter der garantie-
pflichtigen Gemeinden und des Fürstlichen Ministeriums ausgehoben werden.
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Zur Gültigkeit des ersteren Beschlusses ist aber nöthig, daß der Antrag auf
Auflösung von mindestens 10 Gemeindevertretungen gestellt, die Vertreter der
harantiepflichtigen Gemeinden ordnungsmäßig geladen, zwei Drittheile erschienen sind
und von diesen wieder drei Viertheile für Auflösung der Anstalt gestimmt baben.

Wird die Auflösung wirklich beschlossen, so erfolgt die Kündigung und Rück-
zahlung der Einlagen nach dem §. 8 Abs. 2 angegebenen Verfahren.

Das bei der Auflösung vorhandene Vermögen der Anstalt wird unter die be-
theiligten Gemeinden nach Maßgabe der ihnen obliegenden Garantie vertheilt.

Königsec, den 23. December 1882.

Allendorf. Der Gemeindevorstand daselbst.
(I. S.) Georg Sperschnelder.

Allersdorf. Der Gemeindevorstand daselbst.
(l. S.) Benjamin Ludwig.

Aschau. Der Gemeindevorstand daselbst.
(I. S.) Bernhard Odse.

Barigau. Der Gemeindevorstand daselbst.
(l. S.) Lorenz Mitsner.

Bechstedt. Der Gemeindevorstand daselbst.
(l. S.) August Sperschneider.

Blumenau. Der Gemeindevorstand daselbst.
(I. S.) Christoph Barth.

Böhlen. Der Gemeindevorstand daselbst.
(l. S.) August Voigt.

Dörnfeld a. H. Der Gemeindevorstand daselbst.
(I. S.) Coaßt. Kirchner.

Döschnit. Der Gemeindevorstand daselbst.
(I. S.) Julius Zerreuner i. Vertr.

Drsti dau. Der Gemeindevorstand daselbst.) K. Heinze.Fürfl. 6o S , Rudolsl. Gesetzkammlung XIIV. 3



Egelsdorf.
(I. S.)

Friedersdorf.
C, S.)

Glasbach.
(l.. S.)

Herschdorf b. K.
(l. S.)

Horba.
(l. S.)

Lichte b. K.
(1. 8.)

Mankenbach.

(I.S.)
Mellenback.

(l. S.)

Milbiß b. P.
(I. S.)

Oberhain
(I., S.)

Oberköditb.
(S. 1. )

Oberroktendach.
(l. S.)

Oberschöbling
(I. S.)

Obstfelderschmiede.
(I. S.)

1883.
Der Gemeindevorstand daselbst.

Gustao Zeise.
Der Gemeindevorstand daselbst.

Achard Schmidt.
Der Gemeindevorstand daselbst.

. Dreßler.

Der Gemeindevorstand daselbst.
Wilh. Voigt.

Der Gemeindevorstand daselbst.
L. Sperschneider.

Der Gemeindevorstand daselbst.
Friedrich Ludwig.

Der Gemeindevorstand daselbst.
F. Schubert.

Der Gemeindevorstand daselbst.
Chr. Winzer.

Der Gemeindevorstand daselbst.
Friedrich Breierni#tz.

Der Gemeindevorstand daselbst.
Friedrich Queißner.

Der Gemeindevorstand daselbst.
Munsche.

Der Gemeindevorstand daselbst.
Louls Wohlsarth.

Der Gemeindevorstand daselbst.

Der Gemeindevorstand daselbst.
F. Hörch



Rohrbach.
(I. S.)

Schwarzburg.
(l. S.)

Sißendorf.
(l. S.)

Storchsdorf.
(l.. S.)

Unterhain.
(l. S.)

Unterködiß.
(l. S.)

Unterschöbling.

Wildenspring.

Wittgendorf.
(l., S.)

Alsbach.
(I. S. )

Cursdorf.
(ll. S.)

Deesbach,.
(I. S.)

Geiersthal.
(I. S.)

Goldisthal.
S.)«-

1883.
Der Gemeindevorstand daselbsi.

Ostar Pabsi.

Der Gemeindevorstand daselbst.
Chr. Reinhardt.

Der eneinerantann bebn.Herb. .

Der Arnne une
Frledrich Haucke.

Der GGineinderarstnd daselbst.Gerhardt Möller.

Der Gemeindevorbtan dselbnHerwart Hoffmann
Der Gemeindevorstand daselbst.

Richard Apel.
Der Gemeindevorstand daselbst.

Th. Wintruff.
Der Gemeindevorstand daselbst.

H. C. Biehl.

Der Gunenssvorian daselbst.Nobert Greiner.

Der Gemeindevorstand daselbü.
Liebrecht Lenkardt i. VW.

Der Gemeindevorstand daselbst.
Theodor Löchner.

Der Gemeindevorstand daselbst.
Fr. Heinz.

Der Gemeindevorstand daselbst.
Ed. Langbein.
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Katzhütte.
(l.. S.)

Leibis.
(l. S.)

Lichte b. W.
(L. S.)

Lichtenhain.
(l. S.)

Meura.
(I. 8.)

Meuselbach.
(I. S.)

Mittelweißbach.
(l. S.)

Neuhaue.
(I., S.)

Oberhammer.
(I. 8.)

Queliß.
(l. 8.)

Scheibe.
(I.. S.)

Schmalenbuche.
(l., S.)

Unterweißbach.
(I. S.)

1883.

Der GGemeindwolstan daselbst.H. Kuäble

Der Goenendenanstn daselbst.Gläßer.
Der Gemeindevorstand daselbst.

Julins Hutschenreuther.

Der Szemeindevolagmn,¾ daselbsEmil GebhardDer nnem dascelbs
Reinhold Pabftl.

Der Gemeindevorstand daselbst.
. ichtenheldt.

Der Gemeindevorstand daselbst.
. Frltze.

Der Gemeindevorstand daselbst.
H. Eichhorn.

Der Gemeindevorstand daselbst.
erner.

Der Gemeindevorstand daselbst.
eorg Scholer.

Der Gemeindevorstand daselbst.
Louis Walter.

Der Gemeindevorstand daselbsl.
Hermann Grelner.

Der Gemeindevorstand daselbst.
August Franke.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

5. Stüch vom Jahre 1883.

 XII. Ministerial--Bekanntmachung
vom 20. April 1883,

die Angabe der Personalverhältuisse der Beschuldigten in den
Anzeigen der Polizeibeamten betreffend.

Im Anschluß an die Bundesrathsverordnung vom 16. Juni 1882 und die
Aussführungsbestimmungen vom 16. September 1882, betreffend die Einrichtung
von Strafregistern und die wechselseitige Mittheilung der Strafurtheile (Ges.=S.
S. 84 ff.) werden die Beamten des Polizei, und Sicherheitsdienstes hiermit ange-
wiesen, bei Erstattung von Anzeigen über strafbare Handlungen — mit Ausnahme
der Uebertretungen, soweit nicht ein Zuwiderhandeln gegen F. 361 Zisfer 1—8
des Strafgesetzbuchs vorliegt — sogleich auch über die persönlichen Verhälmisse des
Beschuldigten Auskunst zu ertheilen, insoweit dieselben bekanmt sind oder doch ohne
Weiterungen alsbald ermittelt werden können. Diese Auskunft hat sich auf die
nachstehend unter A bezeichneten Punkte zu erstrecken.

Rudolstadt, den 20. April 1883.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

Furstl. Schwarzb Mudolsl. Goetammniuna XI.IV.Ausgegeben in Rudolstadt am 9. Mai 1
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12.
. Mililairverhältuiß ob— —

— #

Sees

1883.

A.
Personalverhältnisse des Beschuldigten.

. Vor,- und Familienname (bei Frauen auch der Geburtsnamel. Bei mehreren
Vomamen ist der Rufname zu unterstreichen.
Vaters Vor, und Zuname auch Stand.
Mutter Vorname und Geburtsname.

Tag und Jahr der Geburt.
Geburtsort, Landgerichtsbezirk und Staal.
Letter Wohnort, Kreis und Staatl.
Heimathsstaat bei Nicht. Deutschen.
Familienstand, ob ledig, verheirathet, verwillwel, geschieden.
Religionsbekenntniß.
 Des Ehegatten Vor, und Zuname.
 Stand, Beruf, Erwerbs= oder Nahrungszweig

a) bei Unselbständigkeit: Arbeits, bez. Dienstverhältiß,
b) bei Minderjährigen ohne eigenen Beruf: Beruf der Eltern.
) bei Frauen ohne eigenen Beruf: Beruf des Mannes.

Vermögensverhältnisse.

a) ausgemustert,
b) zurückgestellt.
) Ersatz= Reservist 1. oder II. Klasse,
d) Landwehrmann,
o) Gedient bei dem . . . Regiment in ......

) Controlirt bei dem Landwehrbezirkscommandoin
Vorstrafen.
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 XIII. Nachtrag

zu der Verordnung vom 25. Juni 1880, den Vorbereitungsdienst
und die Prüfung der Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiber-Gehülfen

betreffend, vom 26. April 1883.

Mit Hochster Genehmigung Sorenisalmi wird als Zusatz zu den §§. 13
und 17 der Verordnung vom 25. Juni 1880, betrefsend den Vorbereitungsdienst
und die Prüfung der Gerichtsschreiber und Gerchteschreiber= Gehülfen (Ges., Samml.
S. 46), Nachstehendes bestimmt:

Ueber das Gesammtergebniß einer bestandenen Prüsung ist durch Stim.
menmehrheit dahin zu entscheiden, ob die Prüfung „ausreichend“, „gut-
oder „vorzüglich“ bestanden sei.

Rudolstadt. den 26. April 1883.

Fürstlich Schwarzb. Ministerinm.
Hautbal i. V.
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KX XlIV. WeitereAusführungs-Verordnungvom 26. April1
zu dem Gesetze über die bscnrbesnen vom 26. Juli 1861.

Zur weiteren Ausführung des Gesetzes über die Landesvermessung vom
26. Juli 1861 (Ges.S.S. 109 ff) und auf Grund des §. 54 desselben wird mit
Hochster Genehmigung Serenissimi Folgendes verordnet:

8. 1.
Die Versteinung der Grenzen sowohl der Fluren wie der Einzelgrundslücke

(5§. 8 ff. des Gesetzes) muß steto bei der Gegenwarl erhalten werden.
Es müssen an den bestehenden Grenzen die abgängigen Steine steie wieder

ersetzt, neu entstandene Grenzen sofort neu versteint werden.
Hierüber haben die Katasterämter, die Orlsvorstände, die Feldgeschworenen

und die Grundeigenthümer — letztere hinsichtlich der Grenzen ihrer Grundstücke —
zu wachen.

8. 2.
Die Grenzsteine müssen so gesetzt werden, daß die Messung dadurch erleichlert

wird und daß die Orte verloren gegangener Grenzsleine mil Sicherheit und Leichtig.

keit wieder aufgesunden werden können. Bei regelmäßigen adende sind daherdie Grenzsteine in geraden Linien s. g. Steinlinien zuse
Die Grenzsteine müssen den Vorschristen des §. 9 des Grte entsprechen.

Den Ortevorständen wird empfohlen, eine genügende Anzahl vorschristsmähiger
Grenzsteine vorräthig zu halten und an die Grundeigenthümer gegen eine billige
Taxe abzulassen.

8. 3.
Die Landralhsämter haben alsbald nach dem Erscheinen gegenwärtiger Ver-

ordnung den Katasterämtern ein Namensverzeichniß der in den einzelnen Bezirkege
meinden bestellten und verflichteten Feldgeschworenen, unter Angabe des Alters der
selben, und später jeden Wechsel in dem Personale derselben mitzutheilen.

Die Landrathsämter haben dafür zu sorgen, daß die erforderliche zabl vu
Feldgeschworenen zu jeder Zeit in jeder Gemeinde des Bezirke vorhanden ist (§.
bes Gesetzes).
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Auf Grund der erhaltenen Miltheilungen sind die Verzeichnisse der Feldge-

schworenen von den Kalasterämtern stels bei der Gegemwart zu erhalten.

8. 4.
Der Feldgeschworene ist befugt, einen auf der Katasterkarte eingezeichneten

abgebrochenen oder schiefstebenden oder um. aber noch nicht ganz herausgesallenen
Grenzstein, dessen bicheriger Standort unzweiselhaft ist, auf diesem mit Zustimmung
der dabei zuzuziehenden Anlieger wieder aufzurichten bezüglich zu ersetzen. Dabei hat
der Feldgeschworene sich zu überzeugen, daß der wieder einzurichtende Grenzuein
auf der Karte auch wirklich verzeichnet ist, auch hat er, wo bei der ursprünglichen
Vermarkung s. 9. Zeugen oder Urkunden (F. 10 des Gesetzes) unter die Grenzsteine
gelegt wurden, diese aufzusuchen. Das Versahren bezüglich der Unterlegung solcher
Zeugen oder Urkunden unter die Grenzsleine ist beizubehallen und auch da zur An
wendung zu bringen, wo dies bis jetzt noch nicht geschehen ist.

Bei der Wiedereinrichtung von Flurgrenzsleinen sind sieic auch die Gemeinde.
vorstände und die Feldgeschworenen der benachbarten Gemeinde (bezw. die Vertreter
der Guts= oder Waldbezirke) zuzuziehen.

8. 5.
In allen anderen Fällen, namentlich wenn über den bicherigen Standort einee

in der Katasterkarle eingezeichneten Grenzsteins irgend Zweifel obwalten, oder falls
ein solcher von seinem Standorte entsernter Grenzstein, wenn auch an denfelben
Ort, wieder eingesetzt, oder wenn ein Grenzstein an einem Orte eingesetzt werden
soll, an welchem sich bisher keiner befunden hat — mag es sich nun hierbei um die
Bezeichnung einer bereits vorhandenen oder einer neu entstandenen Grenze handeln,
—darf der Feldgeschworene den Grenzstein nur auf Anweisung des Kalasteramts
und zwar nur an denjenigen Standort setzen, bezüglich setzen lassen, welcher vom
Kalasteramte an Ort und Stielle ihm bezeichnet worden ist.

F. 6.
Die Gemeindevorstände, die Feldgeschworenen und die Grundeigenthümer haben

den Anordnungen der Katasterämter Folge zu leisten, welche bezwecken, die Ver.
steinung der Grenzen bezüglich aller Grenzpunkte, welche als solche in den Karten
verzeichnet sind, nach Mahgabe des Gesetzes und dieser Verordnung in Ordnung
zu erhallen.
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S. 7.
Von Zeit zu Zeit sind auf Anordnung des Katasteramis die Fluren oder

einzelne Theile derselben von den Feldgeschworenen behuss Prüsung der Versteinung
zu durchgehen. Zu diesen Flurbegehungen ill eine Zeit zu wählen, in welcher die
ausstehenden Früchte nicht hinderlich sind. Für die Untersuchung der Versteinung
in den Wiesen eignet sich am besten die Zeit nach der Heu= oder Grummeternte.
Vorgesundene Mängel sind von den Feldgeschworenen, falls sie nach 8. 4 dieser
Verordnung dazu befugt sind, alobald zu berichtigen, andernfalls dem Ortsvorstande
und von diesem dem Katasleramte anzuzeigen.

Diese Anzeigen sind in der Form eines Verzeichnisses nach anliegendem Muster
zu erstatten.

Auch die an den Ortsvorsland anderweit gelangenden Anzeigen vorhandener
Grenzmängel (§F. 5.; des Gesetzes) sind dem Katasteramte milzutheilen, insoweit
die Mitwirkung desselben zur Beseitigung dieser Mängel erforderlich ist (§F. 5 der
Verordnung).

8. 8.
Die Kosten der Versteinung, die Messungskosten für Bestimmung des Stand-

orts der Grenzzeichen mit eingerechnet, fallen den Anliegern, bei den Flurgrenzen
den anliegenden Gemeinden antheilig zur Last (ISK. 6, 12 und 45 des Gesete),
vorbehältlich des Auspruchs auf Ersaß gegen denjeuigen, welcher etwa eine Grengbe.
schädigung verursacht hat und der in S. 46 des Gesetzes vorgesehenen Fälle.

Die Gebühren für die Messungsbeamten und die Kettenzieher werden von der
Hauptlandeskasse vorgeschossen (. 50 des Gesepes), von dem Katasteramte aber
nach der Anzahl der wiederbestimmten oder neu eingesetzten Grenzsteine auf die be-
theiligten Grundeigenthümer ausgeschlagen und nach Feststellung durch das Mini-
sterium, Abtheilung der Finanzen, von dem Steuneramte durch die Ortsstenuererheber
eingezogen.

Hierbei ist das Formular „Vertheilungs. und Hebeliste“ Muster c zu 8. 32
der Anweisung U für das Verfahren bei den Vermessungen behufs Fortschreibung
der Grundsteuerbücher und Karten vom 9. December 1872 (Ges. Samml. S. 153
35 und 75 —) unter entsprechender Abänderung der Ueberschristen zu ver-

wenden.
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Für die weiteren Kosten der Steinsetzung, insbesondere auch für die Gebühren

der Feldgeschworenen (5. 42 des Gesetzes) hat die Gemeinde aufzukommen, wobei
es ihr vorbehalten bleibr, diese Beträge in der vorgenannten Vertheilungs= und
Hebeliste ebenfalls auf die betheiligten Grundeigenthöümer repartiren und von diesen
einheben zu lassen.

Bei Grenzsteinen, welche nur verschüttet oder verraf! waren und die ohne
größeren Aufwand an Zeit und Arbeit wieder aufgesunden werden, sind nur die
halben Säße zu berechnen.

8. v.
Die Grundeigenthümer sind verpflichtet, auf Ersordern des Katasteramts oder

des Gemeindevorstandes, gegen dessen Auflagen Aurufung des Katasteramts zulässig
ill, rechtzeitig:

1) die erforderlichen vorschriftsmäßigen Grenzsteine, sowie auch Leute zur
Handreichung bereit zu stellen;

2) zur Grenzverhandlung an Ort und Stelle selbst oder durch genügend
legitimirte Beauftragte zu erscheinen (SS. 43 und 44 des Gesetzes).

Die Eigenthümer können zur Erfüllung ihrer Verflichtungen im Verwaltungs-
wege durch Strafen bis zu 150 Mark angehalten, auch kann die Versteinung auf
Kosten der Eigenthümer vollzogen werden.

Kann die Versteinung verloren gegangener oder neu entslehender Grenzpunkte
nicht unmittelbar nach der Messung erfolgen, so haben die Grundeigenthümer inner-
halb einer Frist von drei Tagen nach erfolgter Feststellung oder Einmessung der
Grenzpunkte die ordnungsmäßige Versteinung zu veranlassen, widrigenfalls sie durch
Zwangsauflagen der zuständigen Verwaltungsstellen (Gemeindevorstand, Landraths-
amt) zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen anzuhalten sind.

Erfolgt die Versteinung nicht innerhalb der Frist von drei Tagen nach Zu-
stellung der Strafversügung, so hat der Feldgeschworene die Versteinung ohne Wei-
leres auf Kosten der Grundeigenthümer zu bewirken.

8. 10.
Wer den Bestimmungen der 88. 4 und 5 zuwider Grenzsteine seht oder wieder

aufrichtet, wird, wenn nichl der Fall des S. 274 ..M 2 des Strasgesetzbuchs vor-
liegt, mit Geldstrase bis zu 150 Mark oder mit entsprechender Haft bestraft.
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8. 11.
Auf die Vermarkung von Grenzen in einer nach dem Staatovertrage vom

10. December 1855 vor den Königlich Preußischen Behörden anhängigen Aus
einandersetzung sindet diese Verordung keine Anwendung.

Rudolsladt, den 26. April 1883.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Steuerbezirk
Steuerjahr 16

Gemeindebezirk

Verzeichniß
über

die in dem Zemeindebezirke an ihren Standorten
wieder einzusetzenden Zreuglleine und die hierbei interesserten

Zrundeigenthümer.

Aufgestellt bezüglich der Spalten 1 bis 3 in der Zeit vom bie

durch

Ort Datum

Urschriftlich an

das Fürstliche Katasteramt

zu

NAudolstadt
zur gesälligen Veranlassung des Weiteren.

den 18

Der Gemeindevorstand.

Fürstl. Schwarzb. Rudolst. Gesetjammlung XI.IV. 10
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LausendeNummerAnzahlder zusehendenSteine
licgenaufKartenblalt Ariikel

No.

Die Eigentbümer resp. Nutznießer der in Spalte 3 ver-
zeichneten Parzellen sind:

Name und sonstige Bezeichnung Wohnort

4.n
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Zur Beiwohnung der Grenzfeststellung werden die
in Spalte4verzeichneten Eigen:hümer unter Be-
zugnahme auf §. 5 der Ausführungs Verordnung
vom 26. April 1883 hierdurch an Ort und Sielle

Bescheinigende Unterschrift der

Vorgeladenen bezüglich deren
Stellvertreter rc.

vorgeladen:

Ori Düuien Tag der e DaumGeschrot) d zes der Vor-orlieonne'“ (Wochemag) Eu l- ladung
5. 6. 7. 8.
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Gesetzslammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

6. Stüch vom Jahre 1883.

 XV. Verordnung,
die Einberufung des Landtags des Fürstenthums zu einer außeror-

dentlichen Versammlung betreffend, vom 11. Mai 1883.

Wir Georg, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg 2c.
verordnen hiermit, daß der Landtag des Fürstenthums zu einer außerordentlichen
Versammlung

zum 21. Mai dieses Jahres
in Unsere Residenz Rudolstadt einberufen werde und beaustragen Unser Ministerium
mit der Ausführung dieser Verordnung.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-
lichen Insiegel.

So geschehen

RNudolstadt, den 11. Mai 1883.

(L. S.) Georg, Fürst zu Schwarzburg.
v. Bertrab.

Furfll. Schwarzb.-Rudolst. Gefetzzammlung XLIVAusgegeben in Nudolstade am 12. Mai 66
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

7. Stüch vom Jahre 1883.

XVI. Gesetz
vom 14. Juni 1893.

betreffend die Erhebung einer Abgabe zu Zwecken des Feuerlösch-
wesens und der Feuersicherheit.

Wir Georg, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg 2c.
verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums und mit Zustimmung des getreuen
Landtags, was folyt:

8. 1.
Zur Förderung des Feuerloschwesens und für gemeinnußige Zwecke im Inter-

esse der Feuersicherheit wird vom 1. Jannar 1884 ab eine Abgabe erhoben:
1) von den im Fürstenthum zum Geschäftsbetriebe zugelassenen Feuerversiche-

tungsanstalten jährlich fünf Procent ihrer Einmabmen aus dem Fürstenthume
für Uebernahme der Versicherung gegen Brandschäden, unter Abrechnung
der auf die Versicherungsprämien zurückerstatteten Dividenden;

2) von nicht versicherten Gebänden jährlich 2 Pfennige für je G100 Mk. des
Wertbes derselben.

Feuewersicherungsanstalten, die für die vorgenanmen Zwecke in anderer Form
Leistungen bis mindestens zur Höhe der gesetzlicben Abgabe übernebmen und ge-
währen, können durch das Ministerium von der Abgabe ganz oder zu einem ent.
sprechenden Theile frei gelassen werden.

8. 2
Die der Abgabe unterliegenden Feuewersicherungsanstalten haben alljährlich bis

zum Schluß des Monats Februar über ihre gesamme abgabepflichtige EimahnmeFürstl. Schwarzb.-Audolsl. Geietziammlung XIIV.
Ausgegeben m Nudolstodt am 23. Juni 2
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des verflossenen Jahres dem Ministerium eine Nachweisung zu berreichen, welcht
den Gesammtbetrag der in jedem einzelnen Orte des Fürstenthums in Bestand ge.
wesenen Versicherungen und die darauf erhobenen Prämien

a. für Gebände,
b. für Mobilien

ergiebt. Gleichzeitig ist der biernach sich berechnende Abgabebetrag einzuzahlen.
§. 3.

Anstalten, welche vorstehender Bestimmung bis zu dem vorgeschriebenen Termin
nicht vollständig genügt haben, unterliegen einer Strafe von Einbundert bis Ein-
tausend Mark; außerdem kann der Anstalt das Recht zum Geschäftsbetriebe im
Fürstenthume entzogen werden, unbeschadet der bereits beslehenden Verpslichtungen.
Dasselbe gilt, wenn eine Anstalt nach fruchtlosem Ablauf der gesetzlichen Einreichungs-
frist die rücksländige Nachweisung nicht innerhalb der ihr vom Ministerium etwa
bewilligten Nachfrist einreicht.

8. 4.
Die Abgabepflicht nicht versicherrer Gebäude beginnt mit dem auf die Vollen-

dung derselben zu der zweckentsprechenden Benahung sfolgenden Jahre. Die Abgabe
ist von dem Eigenthümer oder dessen Vertreter im December zu entrichten. Besreit
von der Abgabe sind die Juhaber von Gebäuden, welche nur desbalb unversichert

sind, weil ihre Versicherung wegen ausnahmsweiser großer Feuersegefahr von der
Magdeburger Landfener-Societät abgelehnt wird.

Die Einhebung und Ablieferung der Abgabe liegt den Gemeinden gegen eine
Hebegebühr von zwei Pfennigen für jede volle Mark ob.

Die Gemeindevorstände stellen alljährlich bis zum 1. Juli ein Verzeichnih der
unversicherten Gebäude ihrer Gemeindebezirke auf. lassen die Gebäude durch die
verpflichteten Orto-Taxatoren bis zum 1. October abschätzen, benachrichtigen alsbald
die Hauseigenthümer von dem Resultate der Abschätzung, berechnen die Abgabe und
tragen für deren rechtzeitige Einziehung — da nöthig im Verwaltungs-Zwangsver-
fahren — und Ablieferung Sorge.

Die Ablieferung erfolgt auf Grund der Verzeichnisse über die unversicherten
Gebäude bis Ende Januar des folgenden Jahres an die Landrathsämter, von denen
die Einsendung an das Ministerium bis Ende Februar zu bewirken ist.
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8. 5.
Den Eigenthümern unversicherter Gebäude und deren Stellvertretern steht

innerhalb 10 Tagen nach erfolgter Mittheilung der Taxe das Recht der Berufung
au das Landrathsamt zu. Dieses hat, da nöthig, eine nochmalige Abschätzung durch
den Bezirks-Taxator vornehmen zu lassen, bei dessen Ausspruch es verbleibt.

Die Kosten dieser Feststelung hat der Eigenthümer bezw. dessen Vertreter zu
tragen, dafern dieselbe nicht eine Ermäßigung des zuerst berechneten Taxwerthes
ergiebt.

8. 6.
Die Verwaltung der Einnahme aus der durch dieses Gesetz eingeführten Ab-

habe und die Verfügung über dieselbe steht dem Ministerium zu. Mit diesen Ein-
nahmen werden auch die Leistungen der nach §. 1 von der Abgabe befreiten An-
stalten an die Staatsregierung verbunden. Ueber Einnahme und Ausgabe wird
besondere Rechnung geführt, die als Theil der HauptlandeskasseRechnung behandelt
werden soll.

S. 7.

Die Kosten, welche bei Ausführung des Gesetzes erwachsen, werden, abgesehen
von dem im §. 5, Schlußsatz erwähnten Falle, aus der durch dieses Gesetz einge-
führten Abgabe bestritten.

8. 8.
Unser Ministerium wird ermächtigt, die zur Ausführung dieses Gesetzes er.

forderlichen Anordnungen zu erlassen.
Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-

lichenJInsiegel-
So geschehen
Rudolstadt, den 14. Juni 1883.

(L. S.) Georg, Fürst zu Schwarzburg.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
fur das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

d. Itüt vom Jahrr 1883.

 XVII. Ausführungsverordnung
vom 11. Juni 1883

zu der Kaiserlichen Verordnung über das gewerbsmäßigeVerkaufen

und Feilhalten von WVetroleum vom 24. Februar 1882.
Die durch§.1 der Kriserlichen Han#n vom 21. Febr. 1882 (R., Ges.

Bl. S. 10)vorgeschrietenen Juschriften: „Feuergefährlich“ und „Nur mit besonderen
Vorsichtsmaßregeln zu Brennzwecken verwendbar“ müssen an den Gesäßen, aus
welchen das Peiwoleum verkauft wird, so angebracht sein, daß sie beim Verkaufe
dem Käuser deutlich sichtbar sind.

Wird Petrolecum, dessen Gefäße mit den vorbezeichneten Inschriften zu ver-
sehen sind, in Mengen von weniger als 50 Kilogramm Gewicht verkauft, so ist der
Verkäufer weiter verpflichtet, an jedem Gefäße, in welchem solches Petroleum an
die Käuser verabreicht wird.— auch wenn dasselbe Eigenthum des Käufers ist —

einen rothen Zettel mit der vorgeschriebenen Inschrift in schwarzer Farbe sicher zu
besestigen.

Wer bei der Aufbewahrung oder Verausgabung von Petroleum die vorstebenden
Vorschriften nicht befolgt, wird mut Geldstrafe bis iu 150 Mark oder mit Haft
bestraft. (F. 367 Nr. 5 Str., Ges. B

Die Untersuchung des Vetroleun 3 seine Entflammbarkeit liegt den Orts-
polizeibehörden ob. Dieselbe hat unter Zuziehung eines Sachverständigen zu
erfolgen.

Furstl. Smaczb-Rudolst. (berbiammlung XI.1Apiua nin### am 3. Juli 6
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Die Ortspolizeibehörden haben von Zeit zu Zeit allgemeine oder einzelne
Untersuchungen zu versügen; es ist aber die sofortige Untersuchung anzuordnen,
wenn Verdacht vorliegt, daß von einem Verkäufer den bestehenden Vorschristen zu-
wider gehandelt werde.

8. 3.
Das Ministerium ernennt Sachversländige mit der Verpflichtung, alle Unter-

suchungen auf die Cntflammbarkeit von Petrolenm, mit welchen sie von einer Be-
hörde oder einer Privat-Person beaustragt werden, in Gemähheit der Bekannt-
machung vom 20. Ayril 1882 (Centralblan für das deutsche Reich Seite 196)
auszuführen.

ð. 4.
Den Ortepolizeibebörden ist es unbenommen, für diese Untersuchungen eigene

Sachverständige zu ernennen, dieselben bedürsen aber der Bestätigung durch das
Ministerium.

Das Ministerium wird die Namen der von ihm ernanmen oder bestätigten
Sachverständigen öffentlich befannt machen.

 . 6. b.

Die Sachverständigen haben die Untersuchung mittelst eines amtlich beglau-
bigten Abelsschen Petroleumprobers auszuführen und das Ergebniß durch Ausfüllung
des unter ) beigesügten Formulars dem Ausftraggeber zu eröffnen.

Sie können für jede Probe, zu welcher sie Auftrag erhalten haben, von dem
Auftraggeber eine Gebühr, deren Höhe von uns im Allgemeinen bestimmt werden
wird, erheben und, soweit durch Versendung, Reisen 2c. nothwendige Verläge entstehen,
auch diese in Ansatz bringen. Sie sind berechtigt, den Kostenbetrag gleich bei
Uebernahme des Austrags einzufordern.

Rudolstadt, den 14. Juni 1883.

Fürstlich Schwarzb. Ministerinm.
ertrab.
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Journal-:wr

O

Für

ist eine mit bezeichnete Petroleumprobe mittels eines amtlich beglaubigten
Abel'schen Petroleumprobers auf ihre Entflammbarkeit untersucht worden.

Das untersuchte Petroleum ist am ... .. . .. . . . ... in einem Gefäße

s an mich abgeliefert worden. Die zur Untersuchung gelieferte
Menge betrug ccem und seiner äußern Beschaffenheit nach war das
Petrolem

Die unersichung hat solgende Ergebnisse geliefert:
Erste Zweite Dritte

Unters. Unters. Unters.
1) Barometerstand beim Beginn der

Untersuchung mm

2) Wärmegrad des Petroleums beim
Beginn der Untersuchung (5½. 50 *

3) Nach der Umrechnungstabelle maß.
gebender Wärmegrad für den
Entsflammungspunkkt ; 1

4) durch die Untersuchung gefundener
Wärmegrad für den Entflamm-

ummr hun

ungspuntt ............ 50 52 5"
Der Wärmegrad für den Entslammungspunkt der Probe berechnet sich hieraus zu

...... ocu.....mmBcifunkeln-stand

und ist hiernach um
C bei demselben Barometerstand

höher
niedriger

als der nach der Umrechnungstabelle maßgebende Wärmegrad.



74 1883.

Ist die untersuchte Probe den Beschränkungen des §. 1 der Verordnung vom
24. Februar 1882 unterworfen?

Ja.
Nein.

(Das Unzutreffende ist zu durchütreichen).

(Dalum).

(Unterschrift).

Sachverständiger.

 DXVIII. Gesetz,
die Aufnahme einer Anleihe zum Zweck der Bestreitung außer-

ordentlicher Bedürfnisse der Staatsverwaltung betreffend,
vom 29. Juni 1883.

Wir Georg, von Gottes Guaden Fürst zu Schwarzburg 2c.
verordnen auf Antrag Unseres Ministerimms und mit Zustimmung des getreuen
Landtags, was folgt:

8. 1.
Unser Ministerium wird ermächtigt, die außerordentlichen Geldmittel, welche

1) zur Erweiterung der Gefangenen-Anstalten in Rudolstadt bie zum Vetrage
von 60 000 Mark.

2) zu Schußbauten an der Schwarzabrücke bei Blankenburg bis zum Be-
trage von 17000 Mark, zusammen 77000 Mark erforderlich sind, im
Wege des Kredits flüssig zu machen und zu diesem Zwecke in dem
Nominalbetrage, wie er zur Beschaffung jener Summe erforderlich sein
wird, eine verzinsliche Anleihe aufeunebmen und dafur Inhaberpapiere
(Rentenbriefe) auszugeben.
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8. 2.
Die Vertheilung der auszugebenden Rentenbriefe auf drei Serien von 200,

500 und 1000 Mark und der Zinssatz wird von Uns durch besondere, in der
Gesetzsammlung zu publicirende Vorordnung bestimmt.

Im Uebrigen finden auf die zu begebende Anleihe die Gesetze vom 15. August
1873 (Ges. Samml. S. 85 und 89) und vom 20. Oktober 1880 (Ges.= Samml.
S. 110) Anwemung.

Urkundlich unter Unserer eigenbändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-
lichen Insiegel.

So geschehen
Rudolstadt, den 29. Juni 1883.

(L. S.) Georg, Fürt zu Schwarzburg.
v. Bertrab.

½ XIZ Verordnungom 29. Juni 1883,
die Ansgaben von Rentenbriefen betreffend.

Wir Georg, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg 2c.
verordnen auf Grund des K. 2 der Anleihegesetze vom 21. December 1881 (Ges.
Samml. S. 81) und vom 29. Juni 1883 (Ges. S. S. 74) sowie auf Antrag
Unseres Ministeriums, was folgt:

8. 1.
Zur Beschaffung der Mittel für die fortgesetzte verstärkte Tilgung der nach

dem Gesetze vom 3. Februar 1873 (G. S. S. 155) bei dem Meichsinpalidensond
ausgenommenen Anleihe (Geset vom 21. December 1881 — G.-S. S. 8d zur Beslreitung der in F. 1 des Gesetzes vom 29. Juni 1883 berichnete
augerudenlichen Bedürfuisse werden Rentenbriefe im Nominalbetrage von 172500 M.
ausgegeben, und zwar:
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a. auf Grund des Gesetzes vom 21. December 1881
Serie A zu 1000 Mark 50 Stück Nr. 1676—1725,

b„ B zu 500 Mark 75 Stück Nr. 926—1000,
„ Czu 200 Mark 50 Stück Nr. 1151—1200.

b. auf Grund des Gesetzes vom 29. Juni 1883
Serie A zu 1000 Mark 75 Stück Nr. 1726—1800.

6. 2.
Diese Rentenbriefe werden mit vier vom Hundert verzinst.
Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich am I. April und 1. October.

) Unser Ministerium ist mit der Ausführung dieser Verordnung beauftragt.
Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst.

lichen Insiegel.
So geschehen
Rudolstadt, den 29. Juni 1883.

(L. S.) Georg, Fürst zu Schwarzburg.
v. Bertrab.
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Gesetzjammlung
aovdas Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

9. Stüch vom Jahre 1883.

%

 XX. Gesetz,
betreffend das Verwaltungs-Zwangsverfahren wegen Beitreibung von

Geldbeträgen, vom 29. Juni 1883
Wir Georg, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg 2c.

verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums und mit Zustimmung des getreuen
Landtags, was folgt:

I. Allgemeine Bestimmungen.
8. 1.

Das Verwaltungszwangsverfahren findet wegen aller Geldbeträge statt, welche
nach den bestehenden Vorschristen auf Grund einer Entscheidung oder Anordnung der
zuständigen Verwaltungsbehörde, eines Verwaltungsgerichts (Deputation für das
Heimathswesen, Recurscollegium für Gewerbesachen) oder einer Auseinandersetzungs-
behörde oder einer anderen Stelle, der die Besugniß zur Zwangsvollstreckung zu-

steht, einzuziehen sind. 25
Der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren unterliegen
1) Kosten, Gebühren und Auslagen der Gerichts= und Verwaltungsbehörden:
2) öffentliche Abgaben und Gefälle aller Art an Reichs, und Landeskassen, in.

gleichen an Gemeinden, Kirchen, Pfarreien, Schulen und andere oöffentliche
Anstalten und Korporationen des Landes, insbesondere direkte und indirekte
Steuern, Wege= und Brückengelder, Bergwerksabgaben, Postgesälle und Post-
gebühren, Beiträge zur Pensionsanstalt für Witlwen und Waisen, Beiträge

zur Landes= Brandversicherungsanstalt, ordnungsmäßig zusgeschrebene Um-Furstl. Schwarzb.-Nudolst. Gesetzsammlung XLIV.Ausgegeben in Rudolstadt am 21. Juli s
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lagen für Gemeinde, Kirchen= und Schulzwecke sowie sonstige auf der
Staatshoheit, der Regalität oder dem Gemeinde., Kirchen oder Schulver-
bande beruhende Geld-Leistungen, auch Schulgelder;

3) ständige Realabgaben und Ablösungsrenten, insoweit sie in die Staatskasse
fließen;

4) auf privatrechtlichen Titeln beruhende Forderungen der Staatskassen, von
deren Erfüllung die Erreichung der festgestellten Etats abhängt, namentlich
an Guts= und Grundstücke-Pachtgeldern, für verwerthete Forslproducte, an
tarismäßigen Kur= und Verpflegungekosten in den Landes-Heil- und Pflege-
Anstalten;

5) von den Verwaltungsbehörden innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse
ausgesprochene Geldstrafen und Cntschädigungen, desgleichen Geldstrafen, die
von den zuständigen Disciplinarbehörden verhängt sind;

6) alle sonstigen Geldbeträge, zu deren zwangsweiser Beitreibung die Verwal-
tungsbehörden nach den bestehenden Vorschriften besugt sind.

3
Diejenigen Behörden oder Beamten, welchen die Einhebung der der Beitrei-

bung im Verwaltungezwangsverfahren unterliegenden Geldbeträge zusteht, bilden
die zur Anordnung und Leitung des Zwangsverfahrens zuständigen Vollstreckungs-
behörden.

Rücksichtlich der Zwangsbeitreibung von Staats= und Gemeinde-Abgaben ver-
bleibt es aber bei den hierüber erlassenen besonderen Vorschriften.

Fehlt es nach den bestehenden Vorschristen an einer zuständigen Vollstreckungs-
behörde, so hat das Ministerium eine solche zu bestimmen.

Den zuständigen höheren Verwaliungs= und den Aussichtsbehörden ist es ge-
stattet, die Funktionen der Vollstreckungobehörde selbst zu übernehmen.

C. 4.
Vollstreckungsmahregeln, welche in einem andern Einhebungsbezirke zur Aus-

fübrung gebracht werden müssen, als in demjenigen, in welchem die Zahlung zu
entrichten ist, sind durch Ersuchen der in dem anderen Bezirke für die Erhebung

gleichartiger Leistungen bestellten Behörde auczuführen.
Ersuchen auswartiger Behörden um Zwangsvollstreckung wegen der dem Ver-

waltungszwangsverfahren unterfallenden Leistungen gehören vor diejenigen Verwal-
mungsstellen, welche im Inlande mit der Einziehung solcher Leistungen betraut sind;
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es kann jedoch das Ersuchen abgelehnt werden, wenn von Seiten des ersuchenden
fremden Staates der Zwangsvollstreckung wegen solcher Leistungen für diesseitige
Hebestellen eine gleiche Vergünstigung nicht zu Theil wird.

Bestehen bei der ersuchten Verwaltungsstelle Zweifel über die Statthaftigkeit
des Ersuchens, so ist an die vorgesetzte Behörde zu berichten.

8. 5.
Einwendungen gegen das eingeleitete Zwangsversahren, welche die Form der

Anordnung oder Ausführung oder die Frage betreffen, ob die abgepfändeten Sachen
zu den pfändbaren gehören, sind im Wege der Beschwerde bei der vorgesetzten
Dienstbehörde des Beamten, dessen Verfahren angefochten wird, anzubringen.

Außerdem bleibt aber jedem, welcher sich durch die angeordneten Zwangsmaß-
regeln verletzt findet, insbesondere die Verbindlichkeit zur Entrichtung der geforderten
Geldbeträge bestreitet, unbenommen, seine Privatrechte im Rechtswege, sofern dieser
nicht durch andere (Gesetze ausdrücklich ausgeschlossen isl, geltend zu machen.

Die Erhebung förmlicher Klage hat die Einstellung des Zwangsverfahrens nur
dann zur Folge, wenn die Fortsetzung desselben mit wesentlichen Nachtheilen für
den Kläger verbunden sein würde und durch die Rücksicht ouf das Gemeinwohl nicht
geboten wird. Hierüber hat die Verwaltungsbehörde zu entscheiden.

Die §. 2 . 2 und 3bezeichneten Abgaben und Gefälle müssen der Ktag-
erhebung ungeachtet so lange fortentrichtet werden, bis die behauptete Befreiung von
denselben im Rechtswege erstritten ist.

Die Vollstreckungsbehörde hat das Zwangsverfahren durch die ihr beigegebenen
Vollziehungsbeamten oder durch diejenigen Beamten, deren sie sich als solcher zu
bedienen hat, auszuführen.

ehlt es derselben an solchen Beamten, so kann das Ministerium eine andere
Vollstreckungsbehörde bestimmen.

Die Vollziehungsbeamten sind eidlich zu verpflichten und mit einem dienstlichen
Abzeichen zu versehen. Ihre amtlichen Handlungen und Anzeigen haben bis zum
Beweis des Gegentheils vollen Glauben.

Bei ihren amtlichen Verrichtungen haben sie den empfangenen schriftlichen Auf-
trag bei sich zu führen und dem Schuldner auf Verlangen vorzuzeigen. Zahlungen
können an sie gültiger Weise geleistet werden, wenn dies nicht besonders unter-
sagt wird.

14
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Die Ausführung einer Zwangsvollstreckung kann auch einem Gerichtsvollzieher
übertragen werden. Dieser hat alsdann nach den für gerichtliche Zwangsvoll=
streckungen bestehenden Vorschriften zu verfahren.

8. 7.
Der Zwangsvollstreckung soll eine Mahnung des Schuldners durch Zustellung

eines Mahnzettels mit einer Zahlungsfrist von einer bis drei Wochen vorhergehen.
In dem Mahnzettel sind die zu entrichtenden Geldbeträge genau zu verzeichnen.
In Betrreff der Gerichtskosten vertritt die Mittheilung der Kostenrechnung die

Stelle der Mahmung.
Der Mahnzeltel kann von der zur Erhebung des einzuziehenden Geldbetrags

befugten Hebestelle, auch wenn diese nicht die Zwangsvollstreckung anzuordnen hat,
erlassen werden.

Bei der Einhebung der Staats= und Ortssteuern haben die Ortseinnehmer
sofort nach dem Fälligkeitstermine Mahnzettel auszufertigen und dieselben den Schuld-
nemn zu behändigen oder behändigen zu lassen.

6. 8.
Die Zustellung der Mahnzettel — abgesehen von den Fällen des §. 7 Absatz

4 und 5 — und andere in dem Zwangsverfahren ersorderliche Zustellungen erfolgen
durch die Vollziehungsbeamten der Vollstreckungsbehörden oder durch die Posl und
zwar an den Schuldner oder ein erwachsenes Familienglied oder einen erwachsenen
Hausgenossen desselben.

Mahnzettel, deren Annahme verweigert wird oder deren Behändigung wegen
Abwesenheit der vorgedachten Personen nicht bewirkt werden kann, sind an die Haus-
oder Stubenthüre des Schuldners anzuheften.

Der Nachweis der erfolgten Behändigung wird durch die Postzustellungsur.
kunde bez. dadurch geführt, daß der Vollziehungsbeamte bezw. der betreffende Ge.
meindebeamte, schriftlich oder mündlich zu den Akten erklärt, daß er die Behändi-
gung bewirkt habe und wann und an wen sie erfolgt ist.

Für die Zustellung der Mahnzettel durch die Vollzichungsbeamten der Voll-
streckungsbehörden sind sosort bei der Zustellung Fordergebühren zu entrichten und
zwar 2 Pfennige von jeder vollen Mark der Schuld, jedoch zusammen nicht unter
3 Pfennigen und nicht über 1 Mark.
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Für die Zustellungen gelten nachfolgende besondere Vorschristen:
1) Die Zustellungen für nicht prozeßfähige Personen erfolgen für dieselben an

deren gesetzliche Vertreter.
Bei Behörden, Gemeinden und Korporationen, sowie bei Personenver-

einen, welche als solche klagen und verklagt werden können, genügt die Zu.
stellung an die Vorsteher.

Bei mehreren gesetzlichen Vertretern, sowie bei mehreren Vorstehern ge-
nügt die Zustellung an einen derselben.

2) Die Zustellung für einen Unteroffizier oder einen Gemeinen des aktiven
Heeres oder der aktiven Marine erfolgt an den Ches der zunaächst vorgesetzten
Kommandobehörde (Chef der Kompagnie, Eskadron, Batterie 2c.).

3) An Sonntagen und allgemeinen Feiertagen darf eine Zustellung nur mit
Erlaubniß der Vollstreckungsbehörde erfolgen; die Verfügung, durch welche
die Erlaubniß ertheilt wird, ist bei der Zustellung auf Erfordern vorzuzeigen.
Eine Zustellung, bei welcher diese Bestimmungen nicht beobachtet sind, ist
Hültig, wenn die Annahme nicht verweigert ist.

4) Wird durch die Post zugestellt, so hat die Vollstreckungsbebörde einen durch
ihr Dienstsiegel verschlossenen, mit der Adresse der Person, an welche zuge-
stellt werden soll, versehenen und mit einer Geschäftsnummer bezeichneten
Briefumschlag, in welchem das zuzustellende Schriftstück enthalten ist, der
Post mit dem Ersuchen zu übergeben, die Zustellung einem Postboten des
Bestimmungsortes aufzutragen. Daß die Uebergabe in der bezeichneten Art
geschehen, ist von der Volstreckungsbehörde oder dem Vollziehungsbeamten
zu bescheinigen.

Für die Zustellung durch den Postboten gelten die Vorschristenin 8. 8.
Eine in einem anderen Deutschen Staate zu bewirkende Zustellung erfolgt

mine Ersuchens der zuständigen Behörde desselben.
Die Zustellung wird durch das schristliche Zeugniß der ersuchten Be-

hörden oder Beamten, daß die Zustellung erfolgt sei, nachgewiesen.
6) Ist der Aufenthalt des Schuldners unbekannt, so kann die Zustellung an

denselben durch Anhestung des zuzustellenden Schriftstücks an der zu Aus-
hängen der Vollstreckungsbehörde bestimmten Stelle erfolgen. Die Zustellung
gilt als bewirkt, wenn seit der Anheftung zwei Wochen verstrichen sind. Auf
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die Gültigkeit der Zustellung hat es keinen Einfluß, wenn das Schriftstück
von dem Ort der Anhestung zu früh entfernt wird.

Diese Art der Zustellung ist auch dann zulässig, wenn bei einer in
einem anderen deutschen Staate oder im Auslande zu bewirkenden Zustellung
die Besolgung der für diese bestehenden Vorschriften unansführbar ist oder
keinen Erfolg verspricht.

§S. 10.
Ist die Mahnung ohne Erfolg geblieben, so ist sofort zur Zwangsvolsstreckung

zu schreiten.
S. 11.

Die Verwaltungsbehörde kann die Zwangsvollstreckung nur in das bewegliche
Vermögen durch Psändung der im Gewahrsam des Schuldners beßfindlichen körper-
lichen Sachen und durch Pfändung von Geldforderungen und anderen Vermögens.
rechten ausführen. Die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen erfolgt
als gerichtliche Zwangsvollstreckung.

S. 12.
Gegen die Zwangsvollstreckung kann sich der Schuldner nur durch Zahlung

schützen, oder wenn er eine Fristverwilligung vorzeigt, oder die vollständige Berichti-
gung der beizutreibenden Summe durch Quittung oder Posteinzahlungsschein nachweist.

S. 13.
Gegen eine dem aktiven Heere 9 der aktiven Marine angehörende Militär-

person darf die Zwangsvollstreckung erst beginnen, nachdem von derselben die vorge-
setzte Militärbehörde Anzeige erhalten hat. Der Vollstreckungsbehörde isl auf Ver-
langen der Empfang der Anzeige zu bescheinigen.

Soll die Zwangsvollstreckung gegen eine dem aktiven Heere oder der aktiven
Marine angehdrende Person des Soldatenstandes in Kasernen und anderen militäri-
schen Dienstgebäuden erfolgen, so hat die Vollstreckungsbehörde die zuständige Mili-
tärbehörde um die Zwangsvollstreckung zu ersuchen. Die gepfändeten Gegenstände
sind dem von der Volstreckungsbehörde bezeichneten Beamten zu übergeben.

S. 14.
Bei der Zwangsvollstreckung hat der Vollziehungsbeamte die im 8. 678 mit

Ausnahme des Schlußsatzes, sowie in den SF. 679, 682 der Civil.Prozeß. Ordnung
dem Gerichksvollzieher beigelegten Rechte und Pflichten.
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Die Bestimmungen des §. 681 a. a. O. finden mit der Maßgabe Anwendung,

daß die Ortspolizeibehörde für die Ertheilung der Erlaubniß zur Vornahme einer
Vollstreckungshandlung zuständig ist.

8. 15.
Eine Zwangsvollstreckung, welche zur Zeit des Todes des Schuldners gegen

diesen bereits begonnen hatte, wird in den Nachlaß desselben fortgesetzt.
Ist in diesem Falle die Zuziehung des Schuldners bei einer Vollstreckungs-

handlung nöthig oder ist der Schuldner vor Beginn der Zwangsvollstreckung ge-
storben, so hat bei ruhender Erbschaft, oder wenn der Erbe oder dessen Ausenthalt
unbekannt ist, das zuständige Nachlahgericht auf Antrag der Vollstreckungsbehörde
dem Nachlasse oder dem Erben einen Curator zu bestellen.

F. 16.
Die Kosten der Mahnung und der Zwangsvollstreckung follen dem Schuldner

zur Last; sie sind zugleich mit dem zur Zwangovollstreckung stehenden Anspruche
beizutreiben.

II. Zwangsvollstreckung.
1) in das unbewegliche Vermögen.

. 17.

Die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen wird durch die zu-
ständigen Gerichte in Gemähheit der Bestimmungen der Civil-Prozeß-Ordnung und
des Gesetzes vom 8. August 1879 (Ges.=S.S. 257), betreffend die Zwangsvoll-
streckung in das unbewegliche Vermögen, verfügt.

Zur Einleitung der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen —.
nicht aber zu einem Antrage auf hypothekarische Sicherstellung des beizutreibenden
Geldbetrags — hat die ersuchende Verwaltungsstelle die Ermächtigung der vorge-
setzten Behörde einzuholen. Diese Ermächtigung ist in der Regel erst dann zu er-
theilen, wenn die sonstigen Zwangsmittel erfolglos versucht worden sind.

Der schriftliche Antrag, welchen die Verwaltungsbehörde bei dem zuständigen
Gerichte slellt, bildet einen Schuldtitel zur gerichtlichen Zwangsvolsstreckung. Einer
vollstreckbaren Ausfertigung bedarf es nicht.
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2) in das bewegliche Vermögen.
a) allgemeiue Bestimmungen.

 18.
Die Zwangsvollstreckung in das Solyice Vermögen erfolgt durch Pfändung.

Sie darf nicht weiter ausgedehnt werden, als zur Deckung der beizutreibenden Geld-
beträge und der Kosten der Zwangevollstreckung erforderlich ist.

Die Pfändung hat zu unterbleiben, wenn sich von der Verwerthung der zu
pfändenden Gegenstände ein Ueberschuß über die Kosten der Zwangsvollstreckung
nicht erwarten läßt.

8. 19.
Behauptet ein Dritter, daß ihm an dem gepfändeten Gegenstande ein die

Veräußerung hinderndes Recht zustehe, so ist der Widerspruch gegen die Pfändung
erforderlichenfalls im Wege der Klage geltend zu machen.

Auf die Einstellung weiterer und die Aufhebung bereits erfolgter Vollstreckungs=
maßregeln finden die Vorschristen der 88. 688, 689 der Civil-Prozeß. Ordnung
Anwoedung.

Der Pfändung einer Sache kann ein Dritter, welcher sich nicht im Besitze der
Sache befindet, auf Grund eines Pfand= oder Vorzugerechtes nicht widersprechen;
er kann jedoch seinen Auspruch auf vorzugsweise Befriedigung aus dem Erlöse im
Wege der Klage geltend machen, ohne Nücksicht darauf, ob seine Forderung fällig
ist oder nicht.

In den in den Absätzen 1 und 3 bezeichneten Fällen ist die Klage ausschließ-
lich bei dem Gerichte zu erheben, in dessen Bezirk die Pfändung erfolgt ist. Wird
die Klage gegen Denjenigen, für dessen Nechnung die Zwangsvollslreckung slattfindet,
und den Schuldner gerichtet, so sind diese als Streitgenossen anzusehen.

20.

Hat die Pfändung zu einer vollständigen Deckung der beizutreibenden Geld-
beträge nicht gesührt oder wird glaubhaft gemacht, daß durch Psändung eine voll-
ständige Deckung nicht zu erlangen sei, so ist der Schuldner auf Antrag der für
die Einziehung des Geldbetrags zuständigen Stelle verpflichtet, ein Verzeichniß seines
Vermögens vorzulegen, in Betreff seiner Forderungen den Grund und die Beweis-
mittel zu bezeichnen, sowie den Offenbarungseid dahin zu leisten:

daß er sein Vermögen vollständig angegeben und wissentlich nichts
verschwiegen habe.
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Für die Abnahme des Offenbarungseides ist das Amtsgericht zuständig, in
dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen
seinen Aufenthaltsort hat; für das Verfahren gelten die Vorschriften der Ss. 781 bis
795 der Civil-Prozeh-Ordnung; jedoch ist die Vorauszahlung der Verpflegungskosten
nicht erforderlich, wenn die Leistung des Offenbarungseides wegen solcher Geld-
beträge beantragt ist, welche an den Staat zu entrichten sind.

b) Zwangsvollstreckung in körperliche Sachen.
. 21.

Die Pfändung der im Genahin des Schuldners befindlichen körperlichen
Sachen wird dadurch bewirkt, daß der Vollziehungsbeamte dieselben in Besitz nimmt.

Werden die Sachen im Gewahrsam des Schuldners belassen, so ist durch An-
legung von Siegeln oder auf sonstige Weise die Pfändung ersichtlich zu machen.

Der Vollziehungsbeamte hat den Schuldner von der geschehenen Pfändung in
Kenntniß zu setzen.

8. 22.
Die vorstehendenBestimmungen finden entsprechende Anwendung auf die Pfän-

dung von Sachen, welche sich im Gewahrsam eines zur Herausgabe bereiten Dritten
befinden.

8. 23.
Früchte können, auch bevor sie von dem Boden getrennt sind, gepfändet werden.

Die Pfändung darf nicht früher als einen Monat vor der gewöhnlichen Zeit der
Reife erfolgen.

8. 24.
Folgende Sachen sind der Pfändung nicht unterworfen:

1) die Kleidungsstücke, die Betten, das Haus- und Küchengeräth, insbesondere
die Heiz= und Kochofen, soweit diese Gegenstände für den Schuldner, seine
Familie und sein Gesinde unentbehrlich sind;

2) die für den Schuldner, seine Familie und sein Gesinde auf zwei Wochen
erforderlichen Nahrungs= und Feuerungsmittel;

3) eine Milchkuh oder nach der Wahl des Schuldners slatt einer solchen zwei
Ziegen oder zwei Schafe nebst dem zum Unterhalt und zur Streu für die-

selben auf zwei Wochen ersorderlichen kuter und Stroh, sofern die bezeich-Fürstl. Schwarzb.-Rudolst. Gesetzsammlung XIIV
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neten Thiere für die Ernährung des Schuldners, seiner Familie und seines
Gesindes unentbehrlich sind;

4) bei Künstlern, Handwerkern, Hand- und Fabrikarbeitern, sowie bei Heb-
ammen die zur persönlichen Ausübung des Berufs unenkbehrlichen Gegenstände;

5) bei Personen, welche Landwirthschaft betreiben, das zum Wirthschaftsbetriebe
unentbehrliche Geräth, Bieh= und Feldinventarium nebst dem nöthigen Dünger,
sowie die landwirthschaftlichen Erzeugnisse, welche zur Fortsetzung der Wirth-
schaft bis zur nächsten Ernte unenkbehrlich sind;

6) bei Offizieren, Deckoffizieren, Beamten, Geistlichen, Lehrern an öffentlichen
Unterrichtsanstalten, Rechtsanwälten, Notaren und Aerzten die zur Verwal-
tung des Dienstes oder Ausübung des Berufs erforderlichen Gegenstände,
sowie ansländige Kleidung;

7) bei Offtzieren, Militärärzten,Deckoffizieren. Beamten, Geistlichen und Lehrem
an öffentlichen Unterrichtsanstalten ein Geldbetrag, welcher dem der Pän-
dung nicht unterworfenen Theile des Diensteinkommens oder der Pension
für die Zeit von der Pfändung bis zum nächsten Termine der Gehalts-
oder Pensionszahlung gleichkommt;

8) die zum Betriebe einer Apotheke unentbehrlichen Geräthe, Gefäße und
Waaren;

9) Orden und Ehrenzeichen;
10) die Bücher, welche zum Gebrauche des Schuldners und seiner Familie in

der Kirche oder Schule bestimmt sind.
8. 25.

Die gepfändeten Sachen sind auf schriftliche Anordnung der Vollstreckungs-
behörde, und zwar in der Regel durch den Vollziehungebeamten öffentlich zu ver-
steigern; Kostbarkeiten sind vor der Versteigerung durch einen Sachverständigen ab-
zuschätzen. Gepsändetes Geld hat der Vollziehungsbeamte an die Vollstreckungsbe-
hörde abzuliesern, die Wegnahme des Geldes durch den Vollziehungsbeamten gilt
als Zahlung von Seiten des Schuldners.

8. 26
Die Versteigerung der gepsändeten Sachen darf nicht vor Ablauf einer Woche

seit dem Tage der Pfändung geschehen, sofern nicht der Schuldner sich mit einer
früheren Versleigerung einverstanden erklärt oder dieselbe ersorderlich ist, um die
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Gesahr einer beträchtlichen Werthverringerung der zu versteigernden Sache abzu.
wenden oder um unverhältnißmößige Kosten einer längeren Aufbewahrung zu
vermeiden.

Die Versleigerung erfolgt in der Gemeinde, in welcher die Pfändung ge-
schehen ist. Zeit und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung der
zu versteigemden Sachen öffentlich bekannt zu machen. Auf Ersuchen der Voll-
streckungsbehörde ist der Ortsvorstand verpflichtet, der Versleigerung beizuwohnen
oder einen Gemeinde- oder Polizeibeamten mit der Beiwohnung zu beauftragen.

Die Vorschriften des §. 12 finden auf die Versleigerung entsprechende An-
wendung.

5. 27.
Bei der Versleigerung ist nach den Vorschriften der S5. 718. 719 der Ciril-

Ma,Ordnung zu verfahrenDie Empfangnahme des Erlöses durch den versteigernden Beamten gilt als
Zahlung von Seiten des Schuldners.

8. 28.
Gold- und Silbersachen dürsen nicht unter ihrem Gold, oder Silberwerthe zu-

geschlagen werden. Wird ein den Zuschlag gestattendes Gebot nicht abgegeben, so
kann der Verkauf aus freier Hand zu dem Preise bewirkt werden, welche den Gold.
oder Silberwerth erreicht.

8. 29.
Gepfändete Werthpapiere sind, wenn sie einen Börsen- oder Marktpreis haben,

aus freier Hand zum Tageskurse zu verkaufen und, wenn sie einen solchen Preis
nicht haben, nach den allgemeinen Bestimmungen zu versteigem.

8. 30.
Die Persteigerung gepfändeter, von dem Boden noch nicht getrennter Früchte
ist erst nach der Reife zulässig. Sie kann vor oder nach der Trennung der Früchte
erfolgen; im letzteren Falle hat der Vollziehungsbeamte die Aberntung bewirken
zu lassen.

8. 31.
Lautet ein gepfändetes Werthpapier auf Namen oder ist ein gepfändetes In-

haberpapier durch Einschreibung auf den Namen oder in anderer Weise außer Kurs
gesetzt, so ist die Vollstreckungsbehörde bercchtigt, die Umschreibung auf den Namen

*#
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des Käufers, bezw. die Wiederinkurssetzung zu erwirken und die hierzu erferder-
lichen Erklärungen an Stelle des Schuldners abzugeben.

Auf Antrag des Schuldners oder aus besonderen Zweckmäßigkeitsgründen kann
die Vollstreckungsbehörde anordnen, daß die Verwerthung einer gepfändeten Sache
in anderer Weise oder an einem anderen Orte als in den vorstehenden Paragraphen
bestimmt ist, stattzufinden habe oder dah die Versteigerung durch eine andere Person,
als den Vollziehungsbeamten vorzunehmen sei.

8. 33.
Die Pfändung bereils gepfändeter Sachen wird durch die in das Protokoll

aufzunehmende Erklärung des Vollziehungsbeamten, daß er die Sachen zur Deckung
der ihrer Art und Höhe nach zu bezeichnenden Geldbeträge psände, bewirkt. Der
Schuldner ist von der weiteren Pfändung in Kenntniß zu setzen.

Ist die srühere Pfändung im Auftrage einer anderen Vollstreckungsbehörde oder
durch einen Gerichtsvollzieher erfolgt, so ist dieser Vollstreckungsbehörde bezw. dem
Gerichtsvollzieher eine Abschrift des Protokolls zuzustellen.

Eine entsprechende Verpflichtung hat der Gerichtsvollzieher, welcher im Wege
der gerichtlichen Zwangsvollstreckung eine bereits im Austrage einer Vollstreckungs-
behörde gepfändete Sache pfändet.

Wenn eine mehrfache Pfändung desselben Gegenstandes im Auftrage verschie-
dener Vollstreckungsbehörden oder im Auftrage einer Vollstreckungsbehörde und durch
Gerichtsvollzieher stattgefunden hat, so begründet ausschließlich die erste Pfändung
die Zuständigkeit zur Ausführung der Verneigerung.

Die Versteigerung ersolgt für alle betheiligten Gläubiger auf Betreiben eines
Jeden derselben.

Die Vertheilung des Erlöses erfolgt nach der Reihenfolge der Pfändungen
oder, falls die sämmtlichen Betheiligten über die Vertheilung einverstanden sind,
nach der getroffenen Vereinbarung.

sl der Erlös zur Deckung der Forderungen nicht ausreichend und verlangt
der Gläubiger, für welchen die zweite oder eine spätere Pfändung erfolgt ist, ohne
Zustimmung der übrigen betheiligten Gläubiger eine andere Vertheilung als nach
der Reihensolge der Pfändungen, so ist die Sachlage unter Hinterlegung des Er
löses demjenigen Amtsgerichte, in dessen Bezirk die Pfändung slattgefunden hat,



1883. 89

anzuzeigen. Dieser Anzeige sind die auf das Verfabren sich beziehenden Schrist.
stücke beizusügen. Die Vertheilung erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften der
S§. 759 bis 768 der Civil-Prozeß. Ordmung.

In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn die Psändung für mehrere Gläubiger
gleichzeitig bewirkt ist.
D. Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte.

35
Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat die VBollstreckungsbehörde

durch schriftliche Verfügung dem Drittschuldner zu verbieten, an den Schuldner zu
zahlen.

Zugleich hat die Vollstreckungsbehörde an den Schuldner durch schristliche Ver-
fügung das Gebot zu erlassen, sich jeder Bersügung über die Forderung, insbeson-
dere der Einziehung derselben, zu enthalten.

Mit der Zustellung der Versügung an den Drittschuldner ist die Pfändung
als bewirkt anzusehen. Von dieser Zustellung ist der Schuldner in Keuntniß
zu setzen.

§S. 36.
Die Pfändung von Forderungen aus Wechseln und anderen Papieren, welche

durch Indossament übertragen werden können, wird dadurch bewirkt, daß der Voll-
ziehungsbeamte diese Papiere in Besitz nimmt.

38. 37.
Die gepsändete Geldforderung ist Demjenigen. für dessen Rechnung die

Zwangsvollstreckung ersolgt, durch die Volsstreckungsbehörden zur Einzichung zu
überweisen, dieselbe hat dem Schuldner und dem Drittschuldner von dieser Ueber-
weisung Nachricht zu geben.

S. 38.
Die Ueberweisung ersetzt die förmlichen Erklärungen des Schuldners, von

welchen nach den Vorschristen des bürgerlichen Rechts die Berechtigung zur Ein-
ziehung der Forderung abhängig ist.

Der Schuldner ist verpflichtet, die über die Forderung vorhandenen Urkunden
herauszugeben. Im Weigerungsfalle sind dieselben auf Anordnung der Vollstreck-
ungsbehörde dem Schuldner durch den Vollziehungsbeamten wegzunehmcn.

Werden die herauszugebenden Urkunden nicht vorgefunden, so kann ven dem
Schuldner die Ableistung des Offenbarungoeides dahin,
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daß er die Urkunden nicht besihe, auch nicht wisse, wo dieselben sich
befinden,

gefordert werden.
Das Gericht kann eine der Lage der Sache entsprechende Aenderung der vor-

stehenden Eidesnorm beschließen.

Für die Zuständigkeit des4hnes und das Verfahren finden die Vorschriftendes §. 20 entsprechende Anwendun
Befindet sich eine nersnenrtan Urkunde im Gewahrsam eines Dritten, so

ist Demjenigen, für dessen Rechnung die Zwangsvollstreckung erfolgt, der Anspruch
des Schuldners auf Herausgabe derselben nach Maßgabe des §. 37 zu überweisen.

S. 39.
Auf Verlangen des Gläubigers hat der Drittschuldner binnen zwei Wochen,

von der Zuslellung der im S. 35 Abs. 1 bezeichneten Verfügung an gerechnet,
dem Gläubiger zu erklären:

1) ob und inwieweit er die Forderungen als begründet anerkenne und Zah-
lung zu leisten bereit sei;

2) ob und welche Ansprüche andere Personen an die Forderung machen;
3) ob und wegen welcher Ansprüche die Forderung bereits für andere Gläu-

biger gepsändet sei.
Die Aufforderung zur Abgabe dieser Erklärungen kann in die vorgedachte Ver-

fügung aufgenommen werden. Der Drittschuldner hastet den „Elzubige für denaus der Nichterfüllung seiner Verpflichlung entstehenden SchalDie Bestimmungen der §. 740 bis 742 der Civil-2Ordnung finden

Anwendung.
8. 40.

Schon vor der Pfändung kann die für die Einziehung zusländige Stelle durch
die Vollstreckungobehörde dem Driuschuldner und dem Schuldner die Benachrichti-
gung, daß die Pfändung bevorstehe, zustellen lassen mit der Aufforderung an den
Drittschuldner, nicht an den Schuldner zu zahlen, und mit der Aufforderung an
den Schuldner, sich jeder Versügung über die Forderung, insbesondere der Ein-
ziehung derselben, zu enthalten.

Die Benachrichtigung an den Drittschuldner hat die Wirkung eines Anestes
(6. 810 der Civil-Prozeß Ordnung), sofern die Pfändung der Forderung innerhalb
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drei Wochen bewirkt wird. Die Frist beginnt mit dem Tage, an welchem die Be-
nachrichtigung zugestellt ist.

8. 41.
Die Zwangsvollstreckung in Ansprüche, welche die Herausgabe oder Leistungen

körperlicher Sachen zum Gegenstande haben. erfolgt nach den Vorschriften der

5§. 35 bis 40 unter Berücksichtigung ot nachslehenden Bestimmungen.2.
Bei der Pfändung eines * welcher eine bewegliche körperliche Sache

betrifst, hat die Vollstreckungsbehörde anzuordnen, daß die Sache an den zu be-
zeichnenden Vollziehungsbeamten herauszugeben sei.

Auf die Verwerthung der Sache finden die Vorschriften über die Verwerkhung
gepfändeter Sachen Anwendung.

43.
Bei Pfändung eines Anspruches, welcher eine unbewegliche Sache betrifft, hat

die Vollstreckungebehörde anzuordnen, daß die Sache an einen auf ihren Antrag
vom Amtzgerichte der belegenen Sache zu bestellenden Sequester herauszugeben sei.

Die Zwangsvollstreckung in die herausgegebene Sache wird nach den für die
Zwangsvollstreckung in unbewegliche Sachen geltenden Vorschriften bewirkt.

8. 44.
Der Pfändung sind nicht unterworsen:
1) die auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Alimentenforderungen;
2) die sortlaufenden Einkünfte, welche ein Schuldner aus Stiftungen oder sonst

auf Grund der Fürsorge und Freigebigkeit eines Dritten beziebt, insoweit
der Schuldner zur Bestreitung des nothdürftigen Unterhalts für sich, seine
Chefrau und seine noch unversorgten Kinder dieser Einkünfte bedarf;

3) die aus Kranken-, Hülss- und Sterbekassen, insbesondere aus Knappschafto-
kassen und Kassen der Kuappschaftsvereine zu bezichenden Hebungen;

4) der Sold und die Juvalidenpension der Unteroffiziere und der Soldaten;
5) das Diensteinkommen der Militairpersonen, welche zu einem modilen

Truppentheil oder zur Besatzung eines in Dienst gestellten Kriegsfahrzeuges
gehören;

6) die Pensionen der Wittwen und Waisen und die denselben aus Wittwen-
und Waeisenkassen zukommenden Bezüge, die Erziebungsgelder und die
Sindienstipendien, sowie die Pensionen invalider Arbeiter;
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7) das Diensteinkommen der Offiziere, Militairärzte und Deckossiziere, der Be-

amten, der Geistlichen und der Lehrer an öffentlichen Unteriichtsanstalten;
die Pension dieser Personen nach deren Versetzung in einstweiligen oder
dauernden Nuhestand, sowie der nach ihrem Tode den Hinterbliebenen zu
gewährende Sterbe= oder Gnadengehalt.

Uebersteigen in den Fällen No. 6 und 7 das Diensteinkommen, die Pension
oder die sonstigen Bezüge die Summe von fünfzehnhundert Mark für das Jahr,
so ist der dritte Theil des Mehrbetrages der Pfändung unterworfen.

Bei der Einziehung von kurrenten öffentlichen Abgaben, von Diseiplinarstrasen
und von solchen Zwangsstrafen, welche durch die vorgesetzte Dienstbehörde festgesetzt
sind, finden die Vorschriften der No. 7 rücksichtlich des Diensteinkommens und der
Pension der Beamten, der Geistlichen und der Lehrer an öffentlichen Unterrichtsan-
stalten nicht Anwendung.

Die Einkünfte, welche zur Bestreitung eines Dienstaufwandes bestimmt sind,
und der Sewis der Osfiziere, Militairärzte und Militairbeamten sind weder der
Pfandung unterworfen noch bei der Ermittelung ob und zu welchem Betrage ein
Diensteinkommen der Pfändung unterliege, zu berechnen.

Bezüglich der Zulässigkeit der Psändung deo Arbeits= oder Dienstlohns ver-
bleibt es bei den Bestimmungen des Neichsgesetzes vom 21. Juni 1869 (B.v-G.-Bl.
1869 S. 242 und 1871 S. 63).

45.

Ist eine Forderung auf Anordnung mehrerer Vollstreckungsbehörden oder auf
Anordnung einer Vollstreckungsbehörde und eines Gerichts gepfändet, so sinden die
Vorschristen der §§. 750 bis 753 der Civil= Prozeß. Ordnung entsprechende An-
wendung.

In Ermangelung eines nach §s§. 750, 751 zuständigen Amtsgerichts findet
die Hinterlegung bei der Hinterlegungsstelle desjenigen Amksgerichs statt, in dessen
Bezirk die Vollstreckungsbehörde, deren Pfändungsverfügung dem Drittschuldner zuerst
zugestellt worden, ihren Sitz hat.

8. 46.
Auf die Zwangsvollstreckung in andere Vermögensrechte, welche nicht Gegen-

stand der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen sind, finden die vor-
stehenden Bestimmungen entsprechende Anwendung.
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Ist ein Drittschuldner nicht vorhanden, so ist die Pfändung mit dem Zeitpunkte

als bewirkt anzusehen, in welchem der Schuldner das Gebot, sich jeder Versügung
über das Recht zu enthalten, zugestellt ist.

Die Vollstreckungsbehörde kann bei der Zwangsvollstreckung in Rechte, welche
mu in Ansehung der Ausübung veräußerlich sind, sofern durch anderweite Pfändung
keine Zahlung zu erlangen ist, besondere Anordnungen erlassen. Sie kann insbe-
sondere bei der Zwangsvollstreckung in Nußtungsrechte eine Verwaltung anordnen.
In diesem Falle wird die Pfändung durch Uebergabe der zu benußenden Sache a
den Verwalter bewirkt, sofern sie nicht durch Zustellung der Pfändungsverfügung
bereits vorher bewirkt ist

st die Veräußerung des Rechts selbst zulässig, so kann auch diese Veräuße-
rung unter der gleichen Voraussetzung von der Vollstreckungsbehörde angeordnet
werden.

III. Kosten der Zwangsvollstreckung und Schlußbestimmungen.
8. 47

Für die bei den Verwaltungsbehörden im Zwangsvollstreckungsverfahren vor-
kommenden Geschäfte werden mit Ausnahme der baaren Verläge Kosten nicht in
Ansatz gebracht.

Der Vollziehungsbeamte erhält vom Schuldner eine Pfandgebühr von 20 Pf.
bis 1 Mark, welche von der die Zwangsvollstreckung anordnenden Behörde je nach
der Höhe der beizutreibenden Schuld und dem Vermögen des Schuldners für eine
Auspfändung desselben Schuldners zu bestimmen ist.

Für die Versteigerung gepfändeter Sachen wird dem Vollziehungsbeamten eine
gleiche Gebühr gewährt.

Urkundspersonen und Gemeinde= bezw. Polizeibeamte erhalten eine Gebühr
von 50 Pf. für jede Stunde, welche sie dem Geschäfte widmen, jedoch im Ganzen
für den Tag nicht über2 Mark.

Diese Kosten sind ausden durch die Zwangsvollstreckung eingezogenen Geldern
vorweg zu berichtigen.

S. 48.
Dieses Gesetz tritt am 1. Octbr. 1883 in Krast.
Die zur Ausführung desselben erforderlichen Anordnungen sind von dem Mini-

sterium zu erlassen.
Forsll. Schwarzb.-Andolsl. Gesetsammlung XIV. 16
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Die mit dem Gesetze im Widerspruch slehenden älteren Gesetze und Verord-

nungen, insbesondere die Bestimmungen der S§. 76—93 der Executionsordnung
vom 10. Juni 1854 (Ges.=S.S.138), werden hiermit ausgehoben.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-
lichen Insiegel.

So gescheben
Rudolstadt, den 29. Juni 1883.

(L. S.) Georg, Fürst zu Schwarzburg.
v. Bertrab.

 XXI. Ausführungs-Verordnungvom 29. Juni 1883
zu dem Gesetze vom 29. Juni 1883, lereeften das Verwaltungs-
zwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen (Ges.-Samml.

Seite 77).
Auf Grund des F. 48 des Gesetzes vom 29. Juni 1883, betrefsend das Ver-

waltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbelrägen (Ges. Samml. S. 77).
wird zur Ausführung desselben verordnet, was folgl:

I. Algencn- enlnnungen.verltetenaererene * F. 3 des Gesetzee).
Diejenigen Behorden oder Beamten, welche kraft ibres Amtes Geldbeträge

einzuheben haben, die der Beilreibung im Aerwaliungszwangsverfahren unterliegen.
bilden die zur Anordnung und Leitung des Zwangsversahrens zuständigen Voll.
streckungsbehörden, ohne daß es einer weileren Beauftragung derselben bedarf.

Insoweit den Gemeinden die Einhebung von Geldbeträgen für den Staat
obliegt, steht den Gemeindevorsländen, oder den von der Gemeinde zum Zweck der
Einhebung solcher Geldbeträge bestellten selbstfländigen Beamten nur der Erlaß der
Mahnung, nicht aber die Einleilung und Durchführung des Zwangsverfahreus zu.
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Art. 2.

vollzlehungebeamte. (Zu F. o.)

Die Verpflichtung der Volziehungsbeamten erfolgt durch die zuständige Be-
hörde nach den bestehenden allgemeinen Vorschriften. Sind sie bereits wegen eines
anderen von ihnen bekleideten Amtes eidlich verpflichtet, so bedarf es der nochmaligen
Vereidigung nicht.

Das dienstliche Abzeichen der Vollziehungsbeamten besleht in deren Dienst-
kleidung und, wenn sie eine solche nicht tragen, in einer dunkelblauen Tuchmütze
mit Landeskokarde und dem Doppeladler aus weißem Metall. Mit diesen Abzeichen
müssen sie bei allen amtlichen Verrichtungen versehen sein.

Die Vollziehungsbeamten haben Kaution zu bestellen, deren Höhe von der An,
stellungsbehörde bestimmt wird.

Die Vollziehungsbeamten sind nicht befugt, die Ausführung eines Auftrags
einer anderen Person zu übertragen.

II. Mahnverfahren.
Art. 3

Swangevolltreunge- Negister. (Zu §. J)
Die für die Einhebung der direkten Steuern und anderer öfsentlicher Ab-

gaben, Gesälle und sonstigen Leistungen zuständigen Behörden haben nach dem an-
liegenden Muster 1. für jedes Kalenderjahr ein Zwangsvollstreckungs-Register zu
führen, in welches nach dem Verfalle der Abgaben und Gefälle die über die Rück.
stände anzufertigenden Mahnzettel nach der Reihenfolge der Ausfertigungen einzu-
tragen sind.

Dem Ministerium bleibt vorbehalten, von der Führung des Zwangsvoll.
streckungs-Registers zu entbinden, andere Muster für dasselbe vorzuschreiben, oder
Abweichungen von dem vorgeschriebenen Muster anzuordnen oder zu gestatlen.

Art. 4.
Mabnzeltel.

Die Mahnung erfolgt durch Mitlheilung eines Mahnzettels, welcher von der
für die Einhebung des Geldbetrages zufländigen Stelle auf Grund des Hebe-
registers nachdem beigefügten Muster 2 resp. 3 aucgusertigen ist. Verschiedene
Rückstände desselben Schuldners sind in der Regel durch denselben Mahnzettel ein.
zufordern.
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Art. 5.
Instellung der Mahnzettel. (u 58. c und p.)

Die Zustellung der Mahnzektel an den Schuldner erfolgt durch den Voll-
ziehungs, oder einen anderen hiermit besonders beauftragten öffentlichen Beamten
oder durch Ausgabe zur Post nach den Vorschristen der §§. 8 und 9 des Gesetzes.

Hierbei ist noch zu beachten:
I) Bildet die für die Einhebung zuständige Stelle zugleich die Vollstreckungs,

behörde, so hat dieselbe das Verfahren der Zustellung der Mahnzettel selbst.
zu leiten und namentlich unter Berücksichtigung der örtlichen und sonst in
Betracht kommenden Verhällnisse zu beslimmen, ob die Zustellung der Mahn-
zetiel durch den Vollziehungsbeamten, oder durch Aufgabe zur Post ge-
schehen soll;
bildet dagegen die für die Einhebung zuständige Stelle nicht zugleich die
Vollstreckungsbehörde, sondern liegt ihr nur die Mahnung ob (F. 7 Abf. 4
des Gesetzes), so muß die Zustellung des Mahnzeltels durch den Erheber
selbst oder einen dazu beauftragten öffentlichen Beamten (Gemeindediener 2c.)
ersolgen. Bei nicht im Orte wohnhaften Schuldnern ist die Zuslellung des
Mahnzettels durch Aufgabe zur Post statthaft.

1—“

Art. 6.
Der Nachweis über die Zustellung des Mahnzettels (Art. 5) ist nach Vor.

schrift des Gesees §. 8 Abs. 3 zu erbringen. Wird aber ein Zwangsvollstreckungs-
register geführt (Art. 3), so genügt zu solchem Nachweise die Ausfüllung der Spalten
9 und 10 des Registers durch den Vollziehungsbeamten.

III. Zwangsverfahren.
A. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 7.
#iuleitung des Zwangoverlahreno. (Su 3. #o.)

Nach Ablauf der Mahmungssrist ist wegen der verbliebenen Rückstände ohne
Verzug das Zwangsverfahren einzuleiten. Handelt es sich um Staatseinnahmen,
oder andere öffentliche Abgaben, Gefälle oder sonstige Leistungen, so haben die mit
der Erhebung derselben betrauten Einnehmer sofort nach Ablauf der Zahlungofrist
Restverzeichnisse unter genauer Angabe der einzelnen Restanten und ihrer Schuld-
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beträge aufzustellen und, wenn ihnen nichl selbst die Zwangsvotsstreckung zusteht, bei
der betreffenden Vollstreckungsbehörde einzureichen.

Das Reslverzeichniß is nach anliegendem Muster 4, dessen Spalien nach Be-
dürsniß abgeändert werden können, aufzuslellen.

Die Vollstreckungsbehörde ist ohne ausdrückliche, für jeden einzelnen Fall zu
ertheilende Genehmigung der zur Bewilligung von Stundungen zuständigen Stelle
nicht ermächtigt, für die Einleitung des Zwangsverfahrens oder für einzelne Voll-
streckungsmaßregeln Aussland zu gewähren. Alle von der Vollstreckungsbehörde
eigenmächtig gewährten Stundungen erfolgen auf alleinige Gesahr des verantworl-
lichen Beamten.

Art. 8.
Anlegung und Fübrung der Alten.

Ueber die Zwangsvollstreckungen sind bei den Vollstreckungsbehörden Akten für
jeden Abgabezweig oder sonst getrennt anzulegen. Zu diesen Akten sind alle im
Verlaufe des Zwangsverfahrens aufgenommenen Bescheinigungen. Urkunden und
Protokolle, sowie alle Konceple der ergangenen Versügungen, Mittheilungen rc. zu
bringen und ebenso die Restverzeichnisse nach ihrer vollständigen Erledigung. Die
Akten sind mindestens 5 Jahre lang nach ihrem vollständigen Abschlusse aufzu-
bewahren.

B. Zwangsvolkstreckung in das bewegliche Vermögen.
1. Allgemeine Beslimmungen.

verschledene Arten der pländung. (Zu F. 16.)

Bei der Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen ist lediglich nach
Zweckmäßigkeitsgründen zu bestimmen, welche Art der Psändung auegeführt werden
soll, ob in körperliche Sachen oder in Forderungen und andere Vermögensrechte des
Schuldners. Auch können nach Bedürfniß körperliche Sachen und Forderungen
oder andere Vermögenerechte zu gleicher Zeit gepfändet werden.

Zunächst ist diejenige Art der Pfändung zu wählen, welche voraussichtlich am
sichersten und leichtesten zur Deckung der beizutreibenden Summe führen wird; an
zweiter Stelle ist derjenigen Art der Pfändung der Vorzug zu geben, welche dem
Schuldner am wenigsten nachtheilig ist und den geringsten Betrag an Gebühren
und Kosten verursacht.

Anlaget



s 1883.

rüche 1 —Es I-
Wenn ein Dritter ezuhio des gepfändeten Eenlandes bei der Voll.

streckungsbehörde Ansprüche anmeldet, welche im Falle ihrer Begründung der Deckung
der beizutreibenden Summe aus dem Erlöse entgegenstehen würden, so kann die
Vollstreckungsbehörde, wenn die Pfändung anderer Gegenstände möglich ist, welche
hinreichende Sicherheit gewähren und von dritten Personen nicht in Anspruch ge-
nommen werden, die Freigebung des erstgepfändeten Gegenstandes verfügen, nachdem
die anderweite Pfändung erfolgt ist.

Ist jedoch die Vfändung eines anderen Gegenstandes nicht möglich, so hat die
Vollstreckungsbehörde, falls ihr nicht selbst als Erhebungsbehörde die Entscheidung.
zusteht, ohne Verzug derjenigen Stelle, für deren Rechnung die Zwangsvollstreckung
stattfindet, den Sachverhalt mitzutheilen und deren Entscheidung abzuwarten. In-
zwischen ist, sofern die angemeldelen Ansprüche bescheinigt sind, von weiteren Voll-
streckungsmahregeln Abstand zu nehmen.

Art. 11.
Wenn ein Dritter Ansprüche an den gepfändelen Gegenstand im Wege der

Klage geltend macht, so hat die Vollstreckungebehörde sich nach den etwa in Ge-
mäßheit der S§. 688. 689 der Civilprozeßordnung (8. 19 Abs. 2 des Gesetzes)
ergehenden Anordnungen des Gerichts oder nach etwaigen Weisungen derjenigen
Stelle, für deren Rechnung die Zwangsvollstreckung ersolgt, zu richten, im Uebrigen
aber dem Zwangsversahren weiteren Fortgang zu geben.

Gegen die Vollstreckungsbehörde selbst kann die Klage nur in dem Falle ge-
richtet werden, wenn sie zur prozessualischen Vertretung Desjenigen, für dessen Rech-
nung die Zwangsvollstreckung erfolgt, befugt ist. Steht der Vollstreckungsbehörde
eine solche Besugniß nicht zu, so bat sie bei eigener Verankwortlichkeit auf die
gegen sie angestellte Klage lediglich die Einrede der mangelnden gesetzlichen Ver-
tretung vorzuschützen und die Verhandlung zur Hauptsache zu verweigern (§§. 247,
248 der Civilprozehordnung); zugleich hat die Vollstreckungebehörde in einem
solchen Falle Demjenigen, für dessen Rechuung die Zwangswollstreckung ersolg", von
der Sachlage Kenntnih zu geben.

Art. 12.
Odenbarungoeid. (Ju F. 20

Der Anirag auf Abnahme ves Ossenbarungorides ist nur dann zu slellen, wenn
ausreicheude Grunde zu der Annahme bercchligen, dah der Schuldner Gegenstände
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seines Vermögens, um sie der Pfändung zu entzirhen, verheimlicht. Die Stellung
des Antrages erfolgt durch die für die Einhebung zusländige Stelee.

2. Pfändung borperlicher Sachen.l
oiåadnaqdkltdl GI- it und d Absatz 4.

Der Austrag zur Pfändung körperlicher Sachen wird dem Vollziehungsbeamten
millels eines von der VBollstreckungsbehörde nach auliegendem Muster 5 auszuferti-

genden ineteiehte ertheilt.der Vollziehungsbeamte bei Ausführung der Pfändung zur Empfang-
nhne“ von Zahlungen nicht ermächtigt sein, so ist dies in dem Pfändungsbefehle
ausdrücklich anzugeben (F. 6 Abs. 4 des Gesetzes.)

Bei der Beitreibung von direkten Steuern und anderen öfsentlichen Abgaben,
Gesällen und sonstigen Leistungen kann von Ausfertigung eines Pfändungsbefehls
für jede einzelne Post abgesehen werden; es genügt ein allgemeiner Pfändungsbesehl
nach dem anliegenden Muster 12, mit welchem das im Art. 7 vorgeschriebene Rest-
verzeichniß (Muster 4) zu verbinden ist.

Die Vollstreckungsbehörde hat auf Grund des in der Spalte 13 des Voll-
streckungsregissers einzutragenden Vermerks die schleunige Ausführung des Pfän-
dungsbefehls zu überwachen.

Art. 14.
Abwendung der pfändung. (Zu 5. 12.)

Der Vollziehungsbeamte darf die Ausführung des Ltitninestesei lediglich
in den Fällen des §. 12 des Gesetzes unterlassen oder einschrärFristbewilligungen, in Folge deren die Pfändung Alfanen ist, müssen von
der Vollstreckungobehörde ausgestellt sein, die sich dabei streug nach der Vorschrift
des Art. 7 zu richten hat. Die Vorzeigung eines Postscheines über die Absen-
dung eines Geldbriefes ist zur Abwendung der Pfändung nicht geeignet.

Im Falle, daß Theilzahlungen nachgewiesen oder an den Vollzichungsbeamten
geleistet werden, ist die Pfändung entsprechend zu beschränken.

Der Vollziehungsbeamte bat dem Schuldner über die von ihm geleisteten Zah-
lungen Quittung zu ertheilen.

Art. 15.
Wenn der Pfändungsbesebl auf Grund der Bestimmungen des 8. 12 des Ges.

Far nicht ausgeführt wird, so hat der Vollziehungsbeamte den Grund hierfür, sowie

Amoge 5.

Aumage 12.

Anlage 0.
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den Betrag der etwa von ihm in Empfang genommenen Zahlungen auf dem Pfän-
dungsbefehl zu vermerken und den Letzteren der Vollstreckungsbehörde sofort zu-
rückzugeben.

Beim allgemeinen Pfändungsbesehle (Muster 12) erfolgt der Vermerk durch
Ausfüllung der betreffenden Spalten des Reslverzeichnisses (siehe Beispielscintrag
Iu 3 im Muster 4.)

Art. 16.
Auosübrung der Pfändung. (Su §. 2I ble 23.)

Auf Grund des Pfändungsbefehls ist der Vollziehungsbeamte berechtigt, die in
der Wohnung oder sonst im Gewahrsam des Schuldners befindlichen pfändbaren
Sachen, soweit als es zur Deckung der beizutreibenden Rückstände und Kosten er-
sorderlich isl, in Besitz zu nehmen.

Art. 17.
a) Auewahl der zu pfändenden Bachen.

Alle Sachen, welche unzweifelhast nach §. 24 des Gesetzes (§. 715 der Civil-
prozeßordnung) der Pfändung nicht unterliegen, müssen unbedingt sreigelassen werden?).

Behufs Feslstellung der Unembehrlichkeit der daselbst bezeichneten Sachen kann
ein Sachverständiger zugezogen werden. Im Falle der Nr. 5 des 8. 24 des
Gesetzes muß stets die Zuziehung eines Sachverständigen ersolgen, wenn die dort
bezeichneten Sachen den Werth von 1000 Mark übersteigen.

Art. 18.
Sachen, bei denen

1) hiusichtlich der Pfandbarkeit Zweifel bestehen, oder Einwendungen des Schuld.
ners erhoben werden, oder bezüglich deren

2) ein. Dritter persönlich oder nach Angabe des Schuldners Eigenthumo= oder
sonstige, der Verwendung des Erlöses zur Deckung des beizutreibenden Geld-
betrags entgegenstehende Ansprüche erhebt, oder welche

#) nach den angelegten Siegeln oder sonstigen Zeichen bereits von anderen
Vollziehungsbeamten oder von Gerichtsvollziehern gepfändel worden sind,

*) Zu den der Pföndung ulchl unterworfenen Sachen gehört auch das Inventar der Posthal.
lerelen (§. 20 Geseh. nber das Poszwesen dce Drulschen Nelchs vom 28. Oktoder 1871).
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müssen von der Pfändung freigelassen werden, falls die Psändung anderer Sachen
Mmöglich ist, welche hinreichende Sicherheit gewähren und zu einer der vorgedachten
Kategorien nicht gehören.

Ist jedoch hiernach die Pfändung anderer Sachen nicht möglich, so sind der
Regel nach auch die zu jenen Kategorien gehörigen Sachen zu pfänden. Auf
Grund des hierüber in das Pfändungsprotokoll aufzunehmeuden Vermerks hat als,
dann in dem Falle zu 1 die Vollstreckungsbehörde über die Pfändbarkeit der Sache
Beslimmung zu treffen und hiernach das weiter Erforderliche zu veranlassen. Der
Schuldner, welchem die Enischeidung mitzutheilen ist, muß, wenn er von der ihm
offenstehenden Beschwerde (§. 5 Abs. 1 des Gesetzes) Gebrauch machen will, dieselbe
so zeilig anbringen, daß der Vollstreckungsbehörde die Sistirung der Versteigerung
aufgegeben werden kann.

In dem Falle zu 2 hat die Vollstreckungsbebörde nach Maßgabe der Vor-
schristen des Art. 10 zu verfahren; in dem Falle zu 3 regelt sich das weitere
Verfahren nach den Vorschriften der S§. 33, 34 des Gesegzes.

Art. 19.
Im Uebrigen ist die Auswahl der zu pfändenden Sachen vorzugsweise nach

den allgemeinen Regeln des Art. 9 zu treffen, hierbei jedoch auf etwaige Wünsche
des Schuldners thunlichst Nücksicht zu nehmen.

Baares Geld, Werthpapiere, Kostbarkeiten und andere Gegenstände, welche der
Vollziehungsbeamte ohne Schwierigkeiten selbst sorlschaffen kann, sind stets an erster
Stelle zu pfänden.

Sonst ist bei Anwendung der allgemeinen Negeln besonders in Betracht zu
ziehen, ob nach den im Art. 20 folgenden Vorschriften die zu pfändenden Sachen
im Gewabrsam des Schuldners belassen werden dürfen und ob, wenn dieses nicht
geschehen kann, der Transport und die weitere Aufbewahrung der Sachen unver-
haltnißmähige Schwierigkeiten und Koslen verursachen würde.

Die Psändung von Vieh und von Früchten, welche von dem Boden noch nicht
getrennt sind, ist möglichst zu vermeiden.

Art. 20.
h) vollgiehung der Pfändung.

Die Pfändung der im Gewahrsam des Schuldners besindlichen beweglichen
körperlichen Sachen wird dadurch bewirkt, daß der Vollziebungsbeamte die Letßteren
in Besitz nimmt.

Farstl. Schwarzb.-Rudolst. Gesetzsammlung XIIV. 17
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Art. 21.

Die gepfändeten Sachen dürfen nur dann in dem Gewahrsam des Schuldners
belassen werden, wenn

1) der Schuldner die Aufbewahrung der Sachen übernimmt und genügende
Zuverlässigkeit für die Erfüllung der übernommenen Verpflichtung besitzt, und

2) die Pfändung der Sachen der Vorschrift des §. 21 Absatz 2 des Gesetzes
gemäß durch Anlegung von Siegeln oder auf sonstige Weise
ersichtlich gemacht werden kann.

Der Schuldner muß die übernommene Verpflichtung zur Aufbewahrung der
gepfändeten Sachen durch die Vollziehung des Pfändungsprotokolls anerkennen.

Der Vollziehungsbeamte hat an jeder in dem Gewahrsam des Schuld-=
ners belassenen gepfändeten Sache sein Amtasiegel anzulegen. Auch ist
es gestattct, die gepfändeten Sachen in ein verschließbares Behältniß zu legen oder
in ein verschließbares Gelah der Wohnung zu schaffen, das Behältniß oder Gelaß
zu verschließen und den Verschluß durch Anlegung des Amtssiegels zu sichern. Kann
die Anlegung des Amtssiegels an den in dem Gewahrsam des Schuldners be-
lassenen gepfändeten Sachen nicht erfolgen, so muß die Pfändung durch andere
unzweidentige Zeichen ersichtlich gemacht werden.

Die Anlegung der Amtesiegel oder die Anbringung anderer Pfändungszeichen
muh auch erfolgen, wenn die zu pfändenden Sachen bereits in Folge einer früheren
Pfandung mit dem Siegel oder sonstigen Zeichen eines anderen Vollziehungsbeamten
oder eines Gerichtsvollziehers versehen sind.

Die im Art. 19 Abs. 2 dezeichneten Sachen sind im Falle der Pfändung siets
aus dem Gewahrsam des Schuldners zu enfernen.

Art. 22.
Die genaue Machtung der Vorschristen der Arkt. 20 und 21 ist für die Rechts-

gültigkeit der Pfündung von besonderer Wichtigkeit. Der gehörig vollzogenen Pfän-
dung ist im §. 709 der Civilprozeßordnung (F. 8 des Aussührungagesetzes zur
Civilprozeßordnung vom 1. Mai 1879, Ges. Samml. S. 189) die Wirkung beige-
legt, daß durch dieselbe der Gläubiger, für welchen sie vollzogen wird, ein Pfand=
recht erwirbt und daß das durch eine frühere Pfändung begründete Pandrecht dem-
senigen vorgeht, welches durch eine spätere Psändung erworben wird. Für die Be-
friedigung des Gläubigers ist somit der Akt der Pfändung, sowohl was die Zeit
als die gehörige Form anlangt, von entscheidender Bedeutung. Deehalb haben die
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Vollziehungsbeamten, um sich nicht selbst wegen eines begangenen Versehene verant.
wortlich zu machen, überall mit besonderer Vorsicht zu versahren. Die Voll-
streckungsbehörden haben die genaue Beachtung der Vorschristen der Artt. 20 und
21 mit besonderer Sorgfalt zu überwachen.

Art. 23.
c) Anderweite Unterbringung und Erdallung der gepfändeten Sachen.

Was die anderweile Unterbringung der aus dem Gewahrsam des Schuldners
zu enkfernenden gepfändeten Sachen bis zu deren Versleigerung betrifft, so müssen
die im Art. 19 Abs. 2 bezeichneten Sachen nach der Pfändung unverzüglich an die
Volstreckungsbehörde abgeliefert werden, welche über die weitere Aufbewahrung Be-
stimmung zu kreffen hat.

Die Unterbringung anderer Sachen muß zwar in sicherer Weise, jedoch mit
möglichster Kostenersparniß erfolgen.

Der Vollziehungsbeamte muß sich auch die Erhaltung der gepfändeten Sachen
in brauchbarem Zustande angelegen sein lassen und namentlich bei Sachen, welche
leicht dem Verderben ausgesetzt sind, gecignete Vorkehrungen treffen.

Können die gepfändeten Sachen ohne Verminderung ihres Werthes beuntzt
werden, oder liesern dieselben einen Ertrag, so ist auch in dieser Beziehung das
Geeignete anzuordnen.

Art. 24.
Bei Pfändung von Vieh ist mit der nöthigenfalls zur Aussicht und Pflege zu

bestellenden Person über die zu gewährende Entschädigung eine Vereinbarung zu
treffen; neben der Ueberlassung der gepsändeten Viehstücke zum Gebrauche oder zur
Nutzung ist eine Geldvergütung nur dann zu gewähren, wenn die aus dem Ge,
brauche oder aus der Nutzung erzielten Vortheile mit den übernommenen Verpflich,
tungen in keinem richtigen Verhälknisse slehen.

Bei der zu vereinbarenden Geldvergütung ist auf Angemessenheit und Ortsge,
brauch gebührende Rücksicht zu nehmen.

Art. 25.
Gepfändete, vom Boden noch nicht getrennte Früchte sind stets unter die Auf-

sicht eines besonderen Wächters zu stellen; hiermit ist in der Regel der Gemeinde-
slurhüter, und nur wenn ein solcher nicht vorhauden oder wenn derselbe wegen per-
söulicher Beziehungen zu dem Schuldner oder wegen sonsliger erheblichen Gründe
nicht geeignet erscheint, eine andere zuverlässige Person zu beauftragen. Der be-

17*
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stellte Wächter hat außer der allgemeinen Beaufsichtigung der Früchte namentlich
auch für die Erhaltung der Pfändungszeichen, welche von dem Vollziehungsbeamten
auf jedem Grundstück, dessen Früchte gepfändet werden, anzubringen sind, zu sorgen.
Alle nachtheiligen Veränderungen, welche hinsichtlich der Früchte durch Nuturereignisse
oder durch Handlungen des Schuldners oder anderer Personen bewirkt worden sind,
hat der Wächter unverzüglich zur Keuniniß der Volistreckungsbehörde zu bringen.

Art. 26.
Die mit den nach den Bestimmungen der Arkt. 24 und 25 zur Aufsicht be-

stellten Personen getroffenen Vereinbarungen sind in das Pfändungsprotokoll oder
in einen Nachtrag zu diesem aufzunehmen und von denselben zu unterzeichnen.

Art. 27.

Der Vollziehungsbeamte hal sich behuso Ausführung der in Artt. 23—25 be,
zeichneten Obliegenheiten erforderlichenfalls an die Ortsbehörde zu wenden, welche
ihm Beihülfe zu leisten verpflichtet ist.

Art. 28.
4) pfländungoprotokoll.

Der Vollziehungsbeamte hat das nach §. 14 des Gesetzes (. 682 der Civil=
prozesordnung) erforderliche Protofoll unmittelbar nach der Pfändung an Ort und
Stelle nach Anleilung des vorliegenden Musters 7 aufzunehmen und hierbei Fol-
gendes zu beachten:

1) Jede gepfändete Sache ist nach ihrer Art und Beschaffenheit, in den erfor.
derlichen Fällen nach Maß oder Gewicht so genau zu bezeichnen, daß die
Möglichkeit einer Verwechselung mit anderen Sachen ausgeschlossen ist. Bei
gepfändeten, vom Boden noch nicht getreunten Früchten sind die Grundstücke,
auf welchen sie sich befinden, möglichst genau anzugeben.

2) Bei einer jeden gepfändeten Sache ist der von dem Vollziehungsbeamten
geschäßte Werth anzugeben.

3) Bei den im Gewahrsam des Schuldners belassenen gepfändeten Sachen ist
zu vermerken, daß sie mit dem Amtssiegel oder mit dem sonstigen genau zu
beschreibenden Pfändunggzeichen versehen sind. Sind die gepsändeten Sachen
in ein verschlossenes Behaltuiß gelegt oder in ein verschlossenes Gelaß ge-
schafst, so ist dieses mit dem Bemerken anzuführen, daß der Verschluß des
Behältmissee oder Gelasses durch Anlegung des Amtssiegele gesichert ist.
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4) Bei den aus dem Gewahrsam des Schuldners zu entfernenden Sachen ist
die Person, welcher dieselben zur Aufbewahrung, Verpstegung oder Beauf-
sichtigung übergeben sind, oder übergeben werden sollen, zu benennen.

Hat der Vollziehungsbeamte die Sachen behufs Ablieferung an die
Vollstreckungebehörde selbst an sich genommen, so ist dies zu bemerken.

5) In dem zu benutzenden Formular sind die für den vorliegenden Fall nicht
passenden Stellen zu durchstreichen. Dagegen sind an geeigneter Stelle, er-
forderlichensalls auch in Nachtragsverhandlungen alle Vorgänge, an den
Schuldner gerichteten Aufforderungen und Mittheilungen, sowie die mit den
zur Aufbewahrung, Verpflegung oder Beaufsichtigung bestellten Personen ge-
trosfsenen Vereinbarungen aufzuführen, welche nach den allgemeinen Vor-
schristen des S. 14 des Gesetzes (F. 682 der Eivilprozeßordnung!, sowie
nach den besonderen Bestimmungen dieser Anweisung überhaupt der Proto-
kollirung bedürsen.

6) Ueber die etwa stattgehabte Widersetzlichkeit des Schuldners muß immer eine
besondere Verhandlung aufgenommen und den als Zeugen in Vorschlag zu
bringenden Personen zur Unterschrift vorgelegt werden.

Art. 29.
Ist baares Geld gepfändet worden, so hat der Vollziehungsbeamte dem Schuld.

ner sosorl eine Quiltung darüber auszustellen.
Art. 30.

Menn sich bei der Ausführung des Pfändungsbefehls ergiebt:
I) daß der Schuldner gänzlich unpfändbar ist, oder daß sich
2) die Pfändbarkeit desselben auf solche Sachen beschränkt, deren Versteigerung.

einen Ueberschuß über die Kosten der Zwangsvollstreckung nicht erwarten
läßt (5. 18 Abs. 2 des Gesetzes) so ist von der Pfändung Abstand zu
nehmen und Solches nach Maßgabe des Vordrucke im Protokolle, Anlage 7
zu bemerken.

Art. 31.

Der Vollziehungsbeamte hat das Pfändungsprotofoll nebst etwaigen Nach.
trageverhandlungen unmittelbar nach der Pfändung der Vollstreckungsbehörde zu
übergeben. Diese hat den Inhalt des Protokolls sorgfältig zu prüsen und etwa
erforderliche Berichligungen des Verfahrens zu veranlassen.

Anl.8u. 13.
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War nach Art. 13 Abs. 2 ein allgemeiner Pfändungsbefehl ausgefertigt, so

werden Pfandungsprolokolle nicht ausgenommen. sondern nur die entsrrechenden
Nummern in die Spalten 6—9 des Reslverzeichnisses eingetragen. Kommen aber
Vorgänge vor, die nach Art. 28 X6 5 und 6 besonderer Protokollirung bedürsen,
so sind darüber besondere Verhandlungen aufzunehmen und dem Restrerzeichnisse
beizufügen, was in Spalte 7 und 8desselben vermerkt wird.

3. Verwerlhung der gepfändeten Sachen.
(Gu 86. „n ble 32.)

Art. 32.
Sind Werthpapiere mit Börsen, oder Marktpreis gepfändet, so ist deren Ver-

kauf zum Tageskurse durch die Hauptlandeskasse oder eine andere geeignete öfsent-
liche Kasse oder ein Bankgeschäft zu bewirken und ist aus dem Erlöse die beizu-
treibende Summe zu decken.

Hat der Schuldner geeignete Vorschläge über eine andere Weise der Ver-
werkhung der gepfändeten Sachen als durch Versteigerung gemacht, oder sprechen
überwiegende Zweckmähigkeitsgründe für eine andere Weise der Verwerthung (F. 32
des Gesetzes), so hat die Vollstreckungsbehörde unter Benachrichtigung des Schuldners
das Erforderliche zu veranlassen.

Namentlich ist es gestattet, ausgedroschenes Getreide, Stroh, Heu, Lebens-
mittel und andere Gegenstände, welche einen gemeinen Marktwerth haben, aus freier
Hand für den letzten Marktpreis zu verkaufen.

Art. 34.
Gepfändete Kostbarkeiten, namentlich Gold= und Silbersachen, Edelsleine und

Gegenstände, die einen Kunstwerth haben, hat die Vollstreckungsbehörde vor Erthei-
lung des Austrags zur Versteigerung durch einen Sachverständigen nach ihrem vollen
Werthe, Gold. und Silbersachen zugleich auch nach ihrem Metallwerthe abschätzen
zu lassen; der geschätzte Werth ist unter dem Pfändungsprotokoll anzugeben.

Art. 35.
verstelgerung. 3) Auftrag zur verftelgerung.

Die Vollstreckungsbehörde hat den Austrag zur Versteigerung durch eine unter
das Pfändungsprotokoll zu setzende, Zeit und Ort der Versteigerung, sowie die
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Person des beaustragten Beamten bezeichnende, zugleich auf ctwaige besondere Ver-

Leigemugebesiimmuge festsetzende Verfügung nach dem Muster 9 beziehungsweise
zu erhheilen

Art. 36.
Zeit und Ort der Versteigerung sind nach den Negeln der §§. 26, 30—32

des Gesetzes mit Rücksicht auf die vortheilhafteste Verwerthung der gepfändeten
Sachen und die möglichste Ersparniß von Transportkosten zu bestimmen. Hiernach
ist zu beurtheilen, ob die Versteigerung in dem Hause, in welchem die gepsändeten
Sachen sich befinden, oder an einem dazu geeigneten öffentlichen Orte derselben oder
einer benachbarten Gemeinde vorzunehmen ist; die Versteigerung in dem Hause des
Schuldners ist jedoch möglichst zu vermeiden.

Insbesondere ist hervorzuheben:
1) Gepfändete, vom Boden noch nicht geireunte Früchte (F. 23 des Gesetzes)

sind zwar erst nach der Reife, aber der Regel nach vor der Trennung vom
Boden zu versteigern. Nur wenn ganz besondere, in der Auftragsverfügung
anzugebende Gründe die zuvorige Aberntung rechtfertigen, kann die Ver-
steigerung bis nach Bewirkung der Leßteren ausgesetzt und muß in diesem
Falle der Auftrag auch auf die Bewirkung der Aberntung gerichtet werden.

2) Die im Art. 34 bezeichueten Kostbarkeiten, sowie gepfändete Werthpapiere
ohne Börsen= oder Marktpreis sind in der Regel in einer größeren Stadt
zu versleigern.

Art. 37.

Mit der Versteigerung ist der Regel nach der Vollziehungsbeamte, welcher die
Pfändung ausgeführt hat, zu beauftragen; doch kann dieser Auftrag auch einem
anderen öffentlichen Beamten ertheilt werden. Auch ist es geslattet, einem solchen
Beamten die Beaussichtigung und Leitung der Versteigerung unter Mitwirkung des
Vollziehungsbeamten zu übertragen. Dies muß geschehen, wenn die Pfandstücke
einen Werth von 100 Mark und mehr haben.

Art. 38.
b) Vorberellungen zur Verstelger

Die öffentliche Bekanntmachung der Versteigerung W. 26 Abs. 2 des Gesezzes)
hat die Volsstreckungsbehörde oder der mit der Versteigerung beauftragte Beamte zu
bewirken, dieselbe muß in der Gemeinde, in welcher die Pfändung vollzogen ist,
eventuell auch in der Gemeinde, in welcher die Versleigerung stattfinden soll, min-

Anl u. 1
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destens 3 Tage vor dem Tage der Versteigerung oder in der von der Voll-
streckungsbehörde ausdrücklich vorgeschriebenen kürzeren Frist, in ortsüblicher Weise
durch Ausruf, Aushang an öffentlicher Stelle oder Einrückung in öfsentliche Blätter
erfolgen.

Der Aushang ist an dem Gemeindehause, dem Orte der Versteigerung und
nach Befinden auch an anderen öffentlichen Orten zu bewirken.

Die Vollstreckungsbehörde ist andere Arten der Bekanntmachung vorzuschreiben
berechtigt und ist hierzu verpflichtet, falls der Schuldner unter Zahlung der Kosten
geeignete Anträge siellt.

Art. 39.
Die Vollstreckungsbehörde oder der mit der Versleigerung beauftragte Beamte

hat dem Schuldner Zeit und Ort der Versteigerung nach dem Muster 15 besonders
mitzutheilen.

Unter dem Pfändungsprotokoll ist zu bescheinigen, in welcher Weise die öffent-
liche Bekannlmachung und auch die besondere Mittheilung an den Schuldner be-
wirkt worden isl.

Bei einer Verlegung des bereils bekannt gemachten Versteigerungstermins, sowie
bei einer elwaigen Wiederholung desselben, muß eine abermalige öffentliche Bekannt-
machung bezw. Mittheilung an den Schuldner erfolgen.

Art. 40.
Der mit der Versteigerung beanftragte Beamte hat serner für den Transport

der gepfändeten Sachen an den Ort des Verkaufs und für deren ordnungemähige
Ausstellung zu sorgen, auch durch sorgsältige Vergleichung mit dem Pfändungs,
protokoll die Identität und das Vorhandensein sämmtlicher gepfändeten Sachen
zu prüfen.

Art. 41.
Die Vollstreckungsbebörde hat den Tag der Versleigerung in der Spalte 186

des Zwangsvollstreckungsregisters zu vermerken und, wenn der Schuldner bis dahin
auf die beizutreibende Summe Zahlungen geleislet hat, die enisprechenden Anord-
nungen über Aufhebung oder Beschränkung der Versteigerung zu trefsen. Die vor
dem Versteigerungstermine erfolgende Freigebung gepfändeter Sachen ist dem Schuldner
besonders mitzutheilen; Letterer ist auf Grund dieser Mittheilung zur Abnahme des
Amtssiegels oder des sonstigen Pfändungszeichens berechtigt, und hat dann für A-
holung der Pfandstücke aus deren Gewahrsam Sorge zu tragen.
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e) Dersabren im Versteigerungotermine.

Wenn der Schuldner im Versteigerungstermine gemäß 8. 12, 8. 26 Abs. 3
des Gesetzes die vollständige Berichtigung der beizutreibenden Summe nachweist
oder den vollen Betrag der Letzteren dem mit der Versteigerung beauftragten Beamten
zahlt, so ist der Versteigerungstermin unter Freigebung der gepfändeten Sachen
aufzuheben.

Der mit der Versteigerung beauftragte Beamte ist zur Empfangnahme der
vollen beizutreibenden Summe ermächtigt und hat über die Zahlung der Letzteren
zu 9

Wird eine Fristbewilligung der Vollstreckungsbehörde vorgezeigt, so ersolgt
hleichfalls die Aufhebung des Termins, jedoch unter Aufrechterhaltung der Pfändung.

Art. 43.
Vor dem Beginne der Versleigerung sind den Kauflustigen die allgemeinen

gesetzlichen, sowie die in dem Versteigerungsauftrage ctwa sestgestellten besonderen
Bedingungen mitzutheilen.

Bei der Ausbietung einer jeden Sache ist die im Pfändungsprotokolle ent-
haltene, sowie bei der Ausbietung von Kostbarkeiten die durch Sachverständige er.
erfolgte Werthschätzung (Art. 34) bekannt zu machen, auch bei der Ausbietung von
Gold- und Silbersachen zu erklären, daß der Zuschlag nicht unter dem angegebenen
Metallwerthe erfolgen werde.

Art. 44.
Sobald der Erlös der Versteigerung, unter Hinzurechuung der elwa vom

Schuldner geleisteten Theilzahlungen, die beizutreibende Summe deckt, ist die weitere
Versleigerung unter Freigebung der übrigen gepfändeten Sachen einzustellen.

Art. 45.
Gewährt der Erlös der Versteigerung keine hinreichende Deckung, so kann der

Schuldner die künstige Fortsetzung des Zwangsverfahrens dadurch abwenden, daß
er vor dem Schlusse der Versteigerung eine hinreichende Zahl nicht gepfändeter
Sachen zur Versteigerung übergiebt.

Art. 46.

Die gepfändeten Sachen sind nach Möglichkeit einzeln, zusammengehörige Stücke
Raas, wiich auszusetzen, sofern nicht die Ausbielung im Einzelnen einen höherenl. Schwargb.-Rudolsl. Gesezsammlung XI.IV. 18
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Erlös erwarten läßt. Quantitäten sind in ortsüblicher Weise nach Maß oder
Gewicht auszubieten.

Bei Bestimmung der Reihenfolge ist besonders auf den Wunsch des Schuldners
Rücksicht zu nehmen.

Art. 47.
Die mit der Versteigerung beauftragten oder bei derselben zugezogenen, sowie

die zu der Vollstreckungsbehörde gehörigen Beamten dürfen kein Gebot obgeben,
auch nicht durch Andere für sich bieten lassen.

Art. 48.
4) verstelgerungoprofokoll.

Das Versleigerungsprotokoll ist unter Beobachtung der Vorschriften des 8. 14
des Ges. (§. 682 der Civilprozeßordnung) nach dem anliegenden Muster 11 un-
miltelbar nach dem Schlusse der Versteigerung aufzunehmen. In den Fällen des
Art. 13 Abs. 2 wird das Versteigerungsprotokoll durch Ausfüllung der Spalten
10 bis 13 des Restverzeichnisses ersetzt.

Ill in Gemähheit des Art. 42 die Aufhebung des Versleigerungstermins er-
solgt, so genügt die Aufnahme eines den Grund der Aufhebung, sowie den Betrag
der in Empfang genommenen Zahlungen enthaltenden Vermerks nach dem Muster 10.

Der mit der Versteigerung beauftragte Beamie hat das Protokoll oder den
Vermerk bezw. den allgemeinen Pfändungsbesehl mit Nestverzeichniß unverzüglich
der Vollstreckungsbehörde zu übergeben. Die LeßOtere hat die prompte Ablieferung
auf Grund des über die Zeit der Versteigerung in der Spalte 19 des Voll-
streckungsregisters eingetragenen Vermerks sorgsältig zu überwachen und den Inhalt
des Versteigerungsprotokolls einer genauen Prüfung zu unterziehen.

Art. 49.
o) Wweiteres VDersabren.

Hat die Versteigerung einen Ueberschuß ergeben, und hat solcher an den
Schuldner im Versteigerungstermine nicht ausgehändigt werden können, so ist die
Auozahlung an denselben thunlichst bald zu veranlassen.

Reicht der Erlös der Versteigerung zur Deckung der beizutreibenden Summe
nicht aus, so ist, falls nicht elwa die gänzliche Unpfändbarkeit des Schuldners fest-
steht, sofort zur weiteren Pfändung zu schreiten.
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4. Pfändung von Forderungen und anderen Vermögensrechten.

Art. 50.
vorauosehungen der Dfandung von Geldforderungen.

Zur Pfändung von Forderungen des Schuldners ist nur dann zu schreiten,
wenn es nach den angestellten Ermittelungen wenigstens wahrscheinlich ist, daß die
zu pfändende Forderung wirklich zu Recht besleht und wenn der Drittschuldner selbst
zahlungsfähig ist.

Arl. 51.
Frlaßb von Verfügungen zu 88. 35—37 und 30.

Die Pfändung erfolgt nach den Vorschriften der §§. 35 37 und 39 des
Ges. Für die daselbst bezeichneten Verfügungen sind die Muster 16 19 zu benn#ten.

rt. 52.
Neallstrung der überwlefenen Forderungen.

Der Ueberweisungsberechtigte ist stets der Gläubiger, für dessen Rechnung die
Zwangsvollstreckung erfolgt, z. B. bei Kommunalabgaben der Kommunalverband, bei
Kirchensteuern die Kirchengemeinde, bei Steuern und Abgaben an den Staat oder
das Reich der Staats= oder Reichsfiskus. Hiemach bestimmt sich auch die Zu-
stellung der Ueberweisungsverfügung (5. 9 Abs. 1 des Ges.), auch hat die Voll-
streckungsbehörde lediglich dem Ueberweisungsberechtigten die Realisirung der ge-
pfändeten Forderung zu überlassen. Die Anslellung der Klage gegen den Dritt-
schuldner kann nur von demjenigen erfolgen, der zur prozessualischen Vertretung des
Gläubigers befugt ist.

Bei Beitreibung von Abgaben und Gefällen für den Staat oder das Reich
wird der Fiskus durch die Kasse oder Kasseverwaltung vertreten, welche zur Ein.
hebung der betreffenden Abgaben 2c. berechtigt ist.

Ist dies die Kasse der Voustreckungsbehörde selbst, so erfolgt die Ueberweisung
an diese Kasse als überweisungsberechtigte Stelle, z. B. bei den Rent- und Steuer-
ämtern an die Kasse derselben. Die Kasse klagt dann unter ihrer Firma als zur
brozessualischen Vertretung des Fiskus befugt.

Art. 53.

Benachrichtigung von der bevorslebenden Psändung. (IAn s. 40.)

Von dem im §. 40 des Ges. zugelassenen Sicherungsmittel muß die Vollstreckungs-
behörde stets Gebrauch machen, wenn der Schuldner außer bestimmten Forderungen

18

Anl. 16.
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keine ausreichenden pfändbaren Gegenstände besitzt, der Pfändung selbst aber noch
ein Hinderniß entgegensteht und zu befürchten ist, daß inzwischen entweder der
Schuldner die Forderungen einziehen oder ein anderer Gläubiger durch Pfändung
ein Vorrecht erlangen werde. Selbstredend seyzt die Anwendung dieses Sicherungs-
mittels die Fälligkeit der Geldforderung an den Schuldner voraus.

Für die Benachrichtigungen des Drittschuldners und des Schuldners ist das
anliegende Muster 20. 21 zu benutzen.

Die Pfändung selbst muß der Benachrichtigung des Drittschuldners innerhalb
dreier Wochen, vom Tage der Zustellung an gerechnet, nachfolgen; geht durch schuld-
bare Versäumung dieser Frist das Vorrecht verloren, so hat der hierfür verantwort-
liche Beamte den durch den Verlust des Vorrechtes etwa eintretenden Ausfall
zu tragen.

Art. 54.
Psändung von anderen Vermögensrechten. Zu 88. 41—43, 10.)

Während die Is. 35—40 des Gesetzes sich zunächst nur auf Geldforderungen
beziehen, behandeln die SS. 41—43 die Pfändung von Vermögensrechten des
Schuldners, welche die Herausgabe oder Leistung korperlicher Sachen zum Gegen-
stand haben; hierher gehören z. B. der Anspruch des Käufers auf Herausgabe der
gekauften Sache, des Eigenthümers auf Rückgewähr der in Verwaltung, Leihe oder
Verwahrung gegebenen Sachen, des Bestellers auf Lieferung der bestellten Sache .

Der F. 46 dagegen umfaßt alle Vermögensrechte, welche zu den vorbezeichneten
Kategorien nicht gehören und auch nicht Gegenstand der Zwangsvollstreckung in das
unbewegliche Vermögen sind. Vorzugsweise kommen hier solche Rechte in Betracht,
welche nur in Ansehung der Ausübung veräußerlich sind, wie z. B. das Recht des
Nießbrauches, die Rechte aus Grundgerechtigkeiten 2c.

Die Pfändung der im §F. 41 bezeichneten Vermögensrechte erfolgt unter ent-
sprechender Anwendung aller für die Pfandung von Geldforderungen gegebenen Vor-
schristen. Außerdem sind die besonderen Vorschristen der S§. 42 und 43 zu be-
achten. Vor der Pfändung eines Anspruchs, welcher eine unbewegliche Sache betrifft
und deshalb nach §. 43 die Einleitung der Sequestration zur Folge haben würde,
ist erforderlichenfalls die Genehmigung der zuständigen staatlichen Aussichtsbehörde
einzuholen.

Die Pfändung der im F. 46 bezeichneten Vermögensrechte erfolgt gleichfalls
unter entsprechender Anwendung der für die Pfändung von Geldforderungen gel-
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tenden Vorschristen, wobei jedoch die besonderen Bestimmungen des 8. 46 zu be-
achten sind.

Da für die Ausführung der Pfändung von Vermögensrechten, welche keine
Geldforderungen sind, wegen der außerordentlichen Verschiedenheit dieser Rechte
weitere allgemein anwendbare Anweisungen nicht gegeben werden können, so hat die
Vollstreckungsbehörde in allen zweifelhasten Fällen von ihrer vorgesetzten Behörde
sich die erforderliche Belehrung zu erbitten.

C. Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen.
Art. 55.

Antrag auf Sequeslration oder Subhastation. Gu §. J.)

Inwieweit zur Stellung des Antrages auf Sequestration oder Subhastation die
Genehmigung der Aussichtsbehörde erforderlich ist, richtet sich nach den hierüber
beslehenden oder künftig ergehenden besonderen Vorschristen.

D. Schlußbestimmungen.
Art. 56.

Nechnungeduch.

Der Vollziehungsbeamte hat ein Rechnungsbuch zu führen, in welches er unter
sorklaufenden Nummern, mit Bezeichnung des Schuldners und mit Angabe der
Nummer des Zwangsvollstreckungsregisters bez. Restverzeichnisses alle Geldberäge
einträgt, welche er bei den einzelnen Vollstreckungshandlungen in Empfang ge-
nommen und an die Vollstreckungsbehörde abzuliefern hat (Art. 49).

Nach diesem Rechnungsbuche erfolgt die Ablieferung der betrefsenden Beträge
an die zuständigen Hebeslellen, welche den Empfang der Gelder in dasselbe quittiren.

Der Vollziehungsbeamte hat sodann das Rechnungsbuch nach Erledigung von
Pfändungsbesehlen und Versteigerungsaufrägen mit denselben der Vollstreckungsbe-
hörde vorzulegen.

Dieselbe hat die Eintragungen genau zu prüfen, namentlich mit dem Inhalte
der Vermerke auf den Pfändungsbefehlen und mit dem Inhalte der Pfändungs- und
Versteigerungsprotokolle zu vergleichen, und wenn sie nicht selber die Einnahmen be-
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wirkt, die Erledigung der Pfändungsbefehle zu bescheinigen, andernfalls die Beträge
zu quittiren.

Bei Anwendung des Verfahrens Art. 13 Abs. 2 ersetzen die Spalten 13 bis
15 des Restverzeichnisses das Rechnungsbuch.

Rudolstadt, den 29. Juni 1883.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Muster 1. Zu Art. Z.

IZwangs-Vollstrechungs-Register

Fürstlich Schwarzb.

für das Jahr 18



#nnssuhpe-MMIWNOIIZ
Mah-

#aiucoe#d#Mussungeog
Ver wn

Mlnstuco#tde# —1½bor 1cdunnuche bundiquvqq;uqdor

1883.

Der Schuldner"q4

116

S-.73"-7-228.22ESS—srm’—WNS—sbtde.
Nummer.

42.



BetragderMahnge-

11.

bühren. ueuM
12. 1 18.
 vrFu—— desPfändungsbesehlé.

14.

Bollstrickungsfrit.
1b.

 TogderVollstrrdung. BetragderPfandge-

16.

bühren. EingehobenePfand-
 —u

17.

gebühren.

Fürftl. Schwarzb.-Rudolst. Gesezjammlung XIIV.“

TogderJurückgabedesUfündungsbelsehls.
18.

20ogderVersteigerung.VetragderVersieige-

20.

1

 #rungsgebühren. rZagderZurückgabe :-desPmäolls
Bemerkungen.

nung. Vollstreckung.

1883.

Verstelgerung.

117





1883. 119

Muster 2. Zu Art. 4.

AM des Heberegisters.
M des Zwangs · Vollstreckungsregisters·

Mahnzettel.

wird hierdurch aufgefordert, nachgenannte Rückstände, als:

binnen abzutragen, widrigenfalls ohne weitem Verzug zur
Pfandung oder zu den sonst zulässigen Zwangsmitteln geschritten werden wird.

, den 18

Fürstl. Schwarzb.

Sofort zu zahlende Mahngebühren
des Vollziehungsbcamten.

4 3
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Muster 3. Zu Art. 4.

Mahnzettel.
dee Heberegisters.

wird hierdurch ausgefordert, folgende Rückstände, als:

härchrung) 539 Einkommenstenen
—* „ „ Grundsteuer für das Quatt. 18

#oçach Bedars. „ „ Gebäudesteuer 1

binnen Tagen abzutragen, widrigenfalls dieselben bei der zuständigen
Zwangs-Vollstreckungsbehörde zur Beitreibung eingegeben werden.

, den 18

Heceiehnung der für die Einsiebunq custundigen Slelle.)

Soforl zu zahlende Mahngebühren
des Vollziehungsbeamien:

 4 4
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Zwangsvollstreckungsbehörde:

Reftverzeichniß.
Hebestelle: Sadlkasst.
Gemeinde: N#ccolstal.

Einnahmetitel: ,e
Zeitabschnitt: 2. Quarlal 1882.

ß die Schuldner durch Snmice Mahnzettel erinnert worden sind.
daß die a ne abgelaufen, bescheinigt

Muckolskackk, den 19. Juui 1862.

121

Muster 4. Zu Art. 7.

und

(Beczeielnunij der fiir die Einhehinq æuistündigen Slelle.)

I. Allgemelne Verstelgerungsbedingungen.

gestellten Metallwerthe zugeschlagen.
Der Zuschlag an den Meistbietenden ersolgt nach 3 maligem Aufrufe.EEN
Die Ausbietung der Gegenstände erfolgt unter Angabe des Schätungswerthes.
Gold= und Silbersachen werden nicht unter dem durch Sachverständige fest-

Die Ablieferung der zugeschlagenen Sachen erfolgt nur gegen baare Zahlung.
Hat der Meistbietende nicht vor dem Schlusse des Versteigerungstermins

die bbesermag. gegen Zabimn des Kaufgeldes verlangt, so wird die Sacheanderweit ver eigert. Neistietende wird zu einem weiteren Gebote
nicht zugelassen; er sand ver für den Ausfall, hat jedoch keinen Anspruch
auf den Mehrerlös (5. 718 der Civilproceßordnung).

II. Besondere Bedingungen.

Dah vorstehende Verstigemngat dingungen vor der Versteigerung bekanntgemacht worden, wird hiermit bescheinigItudolstadt, den 30. Ju#eni 1uas4P
Der Versteigerungsbcamte:
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Muster 5. Zu Art. 13.

PBfändungsbefehl.
Der Vollsiehingedea nnt Schachleubel hier erhält hiermit die Anweisung, gegen

 Afarer J/cinich Apel Lier
wegen sochhenonnter naserat als:

— 3 Grundsltückspuchsgelder pro J. October 1662

 MA
 AM

 %

 Gebabren
dem Aollziehungs-

milen.

%60 ohngefahrer
Detrag der durch
Derkauf der Viand-
siücke pp. entstehenden.

Kosten.
Die sragl. Gebuhren
mmd ausgrwachsenen
Kosten sind auch dann
zu emtichten, wenn

der Schuldner die

Pfandung abwendet.

sowie wegen der nebengenannten Pfändungskosten die Zwangs-
vollstreckung in das bewegliche Vermögen des Schuldners, nach
Maaßgabe der 98. 18 bis 24 des Gesetzes betr. das Verwaltungs=
zwangsverfahren wegen Beimeibung von Geldbeträgen vom
29. Imi 1883 vorzunehmen und über die Befolgung des
Beiehls unter Rückreichung desselben binnen 9 Lugen zu be-
richten

Hat der Schuldner ohne Jemanden zur Wahrung seines
Interesses zurückzulassen sich entfernt, oder tritt bei der Hülfs-
vollstreckung Widerstand entgegen, oder steht ein solcher zu be-
fürchten, so hat der Vollstreckungsbeamie zwei großjährige Männer
oder einen Gemeinde= vder Polizeibeamten als Zeugen zuzuziehen.

Itudolstadt, den 10. Janar 18865.
Fürstlich Schwarzb. Nenk- und Sleueranil.

ZuArt.Muster 6.
Vorstehender Pfändungsauftrag hat sich durch Zahlung obigen se 2

aan den Onterzeichneten,
5) an Fürstl. Ilent- u. Steueramit lt. vorgelegter Quillunq vom II. Jan. d. J.

erledigt.
Muckolstadt, den 12. Januar 1863.
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Muster 7. Zu Art. 28.

Sfändungsprotokoll.
Mdolstack, den 12. Januar 1863.

Dem vorstehenden Befehle zufolge wurde heute Formittags 71 Uhr zur Vor-
nahme der Zwangsvollstreckung gegen:

den AMlaurer Ileinrich Apel hier
in der Wohnung: desselben,

in Gepewart desselbengeschritten
a. Ee fanden sich dabei gesetzlich pfündbare Gegenstände

an. nicht vor;
bb. nicht in solchem Werthe vor, daß aus dem Erlöse ein Ueberschuß

über die Kosten der Zwangovollstreckung sich erwarten läßt. Die
Pfändung wurde in Folge dessen unterlassen.

b. Dabei wurden nachgenannte Gegenstände behufs Pfändung in Besitz ge-
nommen.

Pfandobjecte: Ungefährer Werth:
 Ddererne ’anduhr 200 . M

2 Oeldruckbilder 6,00M

. Dieselben wurden amtlich bezeichnet:mil dem Hiensisiegel.

d. 1 Aufbewahrungeont wurde bestimmt:die des Schuridners)
b ine Kammer rechts ausf der Ilausslur, deren Thr miltelst eines

nit dem Diensisiegel angelegtcn I#pierstreifens verschlossen iwirde.
o. Der Schuder wurde von der Pfändung in Keunkniß gesetzt und bedeutet,

daß erlich jeder Verfügung &amp; die Pfänder bei Vermeidung der gesetz-lichen Strafe zu enthaltenhaf. Anträge des Schuldners und W##nè

Vorgelesen und genehmigt.
Der Vollziehungsbeamte: Der Schuldner:

Fars. Schwarzb.-Rudolfl. Gesetzsammlung XIIV. 20
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Muster 8. Zu Art. 31.

Vorstehender Pfändungsbefehl wird zur weiteren Verfügung an
das Fürsfliche Nent- und Sleuerami Lier

zurückgegeben.
Rucdolstadt, den 74. Jan#tar 1863.

Der Vollziehungsbeamte.

Muster 9. Zu Art. 35, 38 u. 39.

Beschluß.
1. Es wird Versleigerungstermin anberaumt:

anf den 30. Janmar (. J. Tormittas 10 Ulir im Itent- und Steueramtslokale.

2. Besondere Versteigerungebedingnnn werden angeordnet:Kein

3. Mit Ausfübrung der Verheigerng, rird beauftragt:
Der Polrichungyshbeamde Sehachilsabek.

4. Die öffentliche Bekanntmachung des Termins hat zu erfolgen:
a) ron der unfcrscichnein Desiörde, b) vom Versleigerungsbeamten durch schrist-

liche Anschlage.
5. Der Schuldner ist in gleicher Weise durch Zuferligung (Normular 15) vom

Verkauf in Kenniniß zu setzen.
Mckolstkeckl, den 30. Jansccy#1863.

Fürstlich Schwarzb. Menk- ½4 Steueramt.

Muster 10. Zu Art. 42 und 48.

Vorstehender Versteigerungsaustrag hat sich durch Zahlung des Betrags vor
dem Versteigerungstermin erledigt.

Mdolsladt, den 90. Januar 1863.
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Muster 11. Zu Art. 48.

Versteigerungsprotokoll.
Itudolstacdt, den 30. Jan. 1863, Vormiit. 10 Dhr

im Amtslocale des Renf- und Steueramtes.

Im Auftrage des Fürstl. Nent- und Sleueramtes wurde heute die öfsentliche
Versteigerung der lt. Pfändungsprotokoll vom 12. Isdn. Mis. abgepfandelen Sachen
vorgenommen, nachdem vorher die nachgenannten Versteigerungsbedingungen, als:

1. Die Ausbietung der Gegenstände erfolgt unter Angabe des Schähzungs-
werthes.

2. Gold= und Silbersachen werden nicht unter dem durch Sachverständige fest-

gestellten Tlhelinere zugeschlagen.3. Der Zuschlag an den Meistbietenden ersolgt nach Zmaligem Aufrufe.
4. Die Ablieferung der zugeschlagenen Sachen erfolgt nur gegen baare Zahlung.
5. Hat der Meistbietende nicht vor dem Schlusse des Versteigerungstermins

die Ablieferung gegen Zahlung des Kaufgeldes verlangt, so wird die zugeschlagene
Sache anderweit versteigert. Der Meistbietende wird zu einem weiteren Gebote
nicht zugelassen, er haftet für den Ausfall, hat aber keinen Anspruch auf den Mehr-
erlös (K. 718 der Civilprozeßordnung)

Gegenwarlig:

vorgelesen worden waren.
Es erstanden:
a. Namen der Ersteber. Verkaufsgegenstände. Erzielter Erlös.

Ammermann Jolm hier die Wandulr 1.60 . A
Leinrich Alex sier 1 Bild 4,00 „
Friedr. Aeuer hier dergl. J,30 „

ul. 9 0 [‚
Die Schulck nchsf Kosten befräcf 6.860 „

Ie mishin Ieberschi 3.00

Vorgelesen und AibainnDer Versteigerungsbeamte. er Schuldner (unter Bescheinigung3 u Empfangs des Ueberschusses,
b) des Perbleibs des tes.)
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Die Gebuhren und

aufgewachsenen Koslen
lind auch dann zu

emrichien, wenn der

Schuldner die Vän-

dung abwendet.

Mkolstackt,

1883.
Musler 12. Zu Art. 13.

Afändungsbefehl.
Der Vollziehungsbeamte Khachezabet pier erhält hiermit die

Anweisung, gegen die in dem angehefteten Restverzeichnisse ver-
zeichneten Schuldner wegen der daselbst Spalte 4 genannten Rück.
stände, sowie wegen der Spalte 5 bezeichneten Gebühren, unter
Berücksichtigung der durch die Pfändung und den Verkauf der
Pfandstücke noch entstehenden Kosten, die Zwangsvollstreckung in
da bewegliche Vermögen der Schuldner, nach Maßgabe der §s. 18
bis 24 des Gesetzes, betr. das Verwaltungezwangsverfahren we-
gen Beitreibung von (Feldbeträgen vom 29. Juni 1883 vorzu.

nehmen und über die Befolgung * §*2r unter Rückreichung.
desselben binnen 4 Wochen zu berich

Hat ein Schuldner ohne Psh zur Wahrung seines In-
teresses zurückzulassen, sich entfernt, oder tritl bei der Hülssvoll-
streckung Widerstand entgegen, oder steht ein solcher zu befürchten,
so hat in den genannten Fällen der Vollziehungsbeamte zwei groß-
jährige Männer oder einen Gemeinde= oder Polizeibeamten als
Zeugen zuzuziehen.
den J74. Ji# 1892.

Fürsllich Schwarzb. Nenk- nd #lccnk.

Muster 13. Zu Art. 31.

Vorsthender ändneteseh wird unter Bezugnahme auf die Einträge inSpalte 6 bis
Verfügung an

zurückgegeben.

d 13, deren Richtigkeit hiermit bescheinigt wird, zur weiteren

das Türstliche Itent- und Sleueramt Fier

studolstadt, den 20. Iumi 180.
Der Vollziehungsbeamte.
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Muster 14. Zu Art. 35, 38 u. 39.

Beschluß.
l. Es wird der Versteigerungstermin anberaumt:

0 #u## Ndolstadkt, den 90. Jucni 7/. Js. Porm. 10 Uhr im Nent- und Steuer-

q#slopale;

5) für

2. Besondere Versteigerungsbedingungen werden angeordnet:
Keine.

3. Mit Ausführung der Versteigerung wird beauftragt:

Der Follziehungsbeamte Schachtzabel hier.

4. Die össentliche Bekanntmachung des Termins hat zu erfolgen:

un der unterreichneten Dehorde; 5) von dem FT’ersteigertngsbenmiften durch

Belonnemacheing in cker Landeszeitung.

5. Die Schuldner sind in gleicher Weise durch Zufertigungen (Formular 15)
zu benachrichtigen.

edolstackt, den 21. Juni 1882.

Fürstlich Schwarzb. Neue- und Sleuerannk.
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Muster 15. Zu Art. 39.

Sie werden hiermit in Kenntniß gesetzt, daß die Ihnen wegen der untenge-
nannten Rückslände abgepfändeten Gegenstände, bestehend in

1) einem Spiegel in Coldramn;
2) einem Oeldruckhild in Goldralunen.

Nreitag, den 30. Junil.J.

zum Verkauf gelangen und daß Sie sich *' Ausfübrung dieses Beschlusses nur
durch vorherige Einzahlung der betr. Reste,als:

3 Pachtgelder -u-
» „ Grund- und Gebäudestener für:

Die Easahme- » »Vermessunqskoilenfün
Ezezstmhmcä » „ Fortschreibungsgebühren für:

Mr dedet ( „ — „ Einkommen, und Communalsleuer für: Zueies
ar der beir. Ouartat 7832.

Vollstreckungs- » „Gewerbesteuer für:
behörde eineu- „ „Zins·und Tilgungsrente für:

stellen. — „ 60 „ Gebühren und Kosten.

6 6% 3 Summa, sowie der außerdem bis zur Zahlung
Fv. noch aufwachsenden Kosten,

schützen können.
Die Versteigerung findet am vorgenannten Tage Formittags 70 Uhr in dem

Amtslocale des Nem- und Stencramtes statt.

Ndolskackt, den 21. Juni 18092.

Fürstlich Schwarzb. René- und Hleucramkk.

An
IHerrn Kausfmann

Heinrick Stockmann
hier.
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Muster 16. Zu Art. 51.

Zahlungsverbot
und Ueberweisungsverfügung.

Der bei J#en als 2#löhner bescha/#inte Tveckrich Reise
Die bei Ihnen Tabrikarbeite- beschao/rinten in der Beilage ndber

von ii

!m “4 6r en Sulde der INusse der unteraeickneten Vollstreckungs-
60 + Linkommensteuer pro II. Quartal 1882.

leiclisulls in der Beilage nher beeeichneten Gefillcksende.

Zur *rlr dieser Schuld % ½% — die Forderung . welche ge-
pp. Iteise aus seinem Arbeitsverhiiliniss
Iersonen aus ibrem Arbeitsverhültniss sr die Zeit von der Be-

händigung dieser Versügung bis zum untengenannten Zahlungstermine gegen Sie

zusteh % in gleicher Höhe der bezeichneten Schu en gepfändet und dem
Gläubiger überwiesen. Sie erhalten deshalb hiermit auf Grund des F. 35 des
Gesetzes, das Verwaltungszwangsverfahren betrefsend, vom 29. Juni 1883
nd des &amp;. 4 Absale 2 des Neichsgesctcs vom 21. Juni 1809, die De-
Schlayname des Arbeits- und Dienstlohnes betresfend,. die Aufforderung, ge-

en Betrag dem dem Restanten zu eahlenden Lohne
e Betrge an en den Mestanken en aahlenden Lohnen j di kürzen und

an chie Kusse des unferzeichneten Amtes abzuliefern.
Etwaige, nach Maßgabe des §. 39 des vorgenannten Gesetzes zuläslige Ein-

wendungen gegen die Beschlagnahme sind binnen 2 Wochen vom Tage der Zu-

behörde T

en

naunte »

nannt

L
stellung dieser Verfügung an gerechnet beim Olln#se, anzubringen.
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Für den aus der Nichtersüllung Ihrer Verpflichtung entstehenden Schaden
hasten Sie dem Gläubiger.

Melolstackt, den 12. Juui 18892.

Fürstlich Schwarzb. Neut- und Keueramt.

An

Muster 17.

Wbschrift erhält (eueichmung des Gkätthigers) zur Nachricht von der erfolgten
Beschlagnahme und Ueberweisung.

Mdeolstodt, den 12. Juni 1832.

Fürstlich Schwarzb. Nent- #0 Steueramt.
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Muster 18.

Verzeichniß der Schuldner.

ehnd Der Schuldner Der Rückstäude
" Bemerkungen

Bezeichnung
- Namen. Wohnort. —*e Vttrag.

1. 2 - 4. 6.
. 5%½

1 Aseuael. Augusl, Asaler. HRHudolatadti. Hnbommen· - 20

alcher pro 1
1——

2 Kämnf, Ferd#nand, Tormer. Folkutedk. dergl. 1 50

D

*
1

|
1

Ü
!

3

«

I .s
I

FittichSchwarzb.-Nndolit·GcftpfantntlaanL1V. 21
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Muster 19. Zu Art. 51.

Sie werden hierdurch in Kennmiß gesetzt, daß Ihr -rbeitsgeber u. 3. 10.

angewiesen worden ist, nachstehende, von Ihnen bisher nicht beizubringen gewesene
Reste, als:

60 Ab Einkommensteuer für das 2. Quartal 1882

von Ihrem Arbeitsloline zu kürzen und an unsere Kasse abzuliefern.
Gleichzeitig wird Ihnen auf Grund des F. 35 des Gesetzes, das Verwaltungs.

zwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen betreffend, vom 29. Juni
1883 jede Verfügung über die in Beschlag genommene Forderung, insbesondere
die Einziehung derselben untersagt.

Der Kasse des scuferzeichnetcn Ames ist mittelst Ueberweisungsverfügung vom
12. Juni 1902 die gepfändete Forderung zur Einziehung überwiesen worden.

Die Zustellung des Zablungsverbots ist am heuligen Tage erfolgt.

uckolskackt, den 72. Juni 1832.

Fürstlich Schwarzb. Reut- urck Keueramk.

An

den Handarbeiler

Wiecdrich RNeise

hier.
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Muster 20. Zu Art. 53.

Vorläusiges Zahlungsverbot.
Der Rentner Ileinrich Schmidt hier schuldet dem Sladtrathe hier

3 4 3 Schulgeld pro IV. Quartal ISA.

Zur Deckung dieser Schuld sleht die Pfändung der Forderung „ welche
genanntem pp. Schmiclt als Vermiether der von Ihnen gemietheten IVohnung
für die Zeit von der Behändigung dieses bis zum nachgenannten Zahlungstermine
gegen Sie zustehl in gleicher Höhe der genannten Schuld beoor

Sie erhalten deßhalb hiermit auf Grund des §F. 40 des Gesetzes, das Ver-
waltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen betreffend, vom
29. Juni 1883 die Aufforderung, genannten Betrag ron dem den J. Apet 7/#.
J an p. Schmict zu zahlenden AMictgelte zu kürzen und innezubehalten.

Die gegenwärtige Versügung tritt auher Krast, wenn nicht binnen einer vom
Tage der Zustellung an Sie zu berechnenden dreiwöchentlichen Frist behufs der Pfän-
dung ein weiteres Zahlungsverbot Ihnen zugeht.

Für den aus der Nichterfüllung Ihrer Verpflichtungen entstehenden Schaden
haften Sie dem Gläubiger.

Medolstackt, den 23. Mlärs 1883.

Fürstlich Schwarzb. Lanckrathsamk.

An
den Schuhmacher Ilerrn

Jleinrich Damm
hier.
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Muster 21. Zu Art. 53.

Abschrift erhalten Sie mit der Aufforderung, sich jeder Versügung über den
vorgenannten Betrag. insbesondere der Einziehung desselben, zu enthalten.

Nudolstadt, den 23. Mre 1863.

ELIEIILIEEII

An
den stentner IHerrn

Teinrich Schmick
hier.

Drucksehlerberichtigung.
In der Aussührungs-Verordnung, N#. 41, S. 108, Feile 8 von unlen muh es Hheißen: Spalte 19 ansioll

Spalle 16 des Zongswollltredungsregisters.
VBei lömmtlichen in den Formular. Mußtern 1.— 21 beispielsweise eingestellen Jeilangaben muß en

ansall der Jahreszahlen 1882 und 1863: 1884 heißen.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

10. Stück vom Jahre 1883.

X XXII. Ministerial- Bekanntmachungvom 20. Juli 1883
betreffend die Uebersichten 2die Impfungen und

Wiederimpfungen.
Auf Veranlassung des Herrn Neichskanzlers werden die Impfärzte augewiesen,

bei der nach Art. I. der Bekanntmachung vom 14. Februar 1883 (Ges.S.S. 3)
mit den Impflisten zu übergebenden Acußerungen uber die Vollziehung des Impf-
geschäftes das nachslehend abgedruckte Formular zu beuutzen

Rudolstadt, den 20. Juli 1883.

Fürstl. Schwarzb. Ministerimm.
v. Bertrad.

A. Im Allgemeinen.
1) Wann wurde das Impfgeschäft begonnen? Wanmn beendet?
2) Welcher Art waren die Räumlichkriten, in welchen die Impfung vorge-

nommen wurde?

(Waren sie Theile einer Privatwohnung oder lagen sie in öffentlichen

bolalen und Anstalten? Erschienen sie zweckdienlich)?tand für die Volslziehung der Impfung ein vom Wartezimmer ab.
Aesennran Raum zur Verfügung)

Fürstl. Schwarzb. Rudolst. Gesetzsammlung. XI/AV.
Ausgegeben in Rudolstadt am 21. Angust 1883.

22
22
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3) Haben Witterungseinflüsse bestanden, welche den Gang des Impfgeschäfts
örten?

4) Haben ansteckende Krankheiten (Scharlach, Diphtherie, Masern. Rötbeln,
Rothlauf und Keuchhusten) in der Impfperiode geherrscht!?

at ihretwegen die Impfung unterbrochen werden müssen? Ist die
Verbreitung dieser Krankheiten durch die Impfung begünstigt, sind namentlich
bestimmte Fälle dabei stattgehabter Uebertragung bekannt geworden?

5) Waren die Impfärzie beamtete oder nicht?
6) Sind seitens der Ortopolizeibehörde die Impflislen ordnungsmäßig geführt

worden?!

B. Im Besonderen.
7) Minels welcher Operation und untker Benutzung welcher Instrumente wurde

geimpft?
(Schnitt, Stich, Zahl der Impfwunden.)

½8) Woher stammte die Lymphe? Konnte dieselbe als rein und unverdächtig
betrachtet werden?
Sind nach der Impfung Fälle von Erkrankungen bezw. Todesfällen vor-
gekommen, welche der Impfung zur Last zu legen sind? und wie viele?
Sind namenklich beobachtet worden Fälle von

a) starker Entzündung der Haut in der Umgebung der Impfpusteln,
b) Anschwellung und Entzündung der benachbarten Lymphdrüsen,
0) Entzündung und Eiterung des Unterhautzellgewebes,
4) Rothlauf (Früh= oder Spät-Erysipel),
0) Verschwärung oder brandige Beschaffenheit der Impfpusteln,
1) Mutvergistung (Pyümie, Septicümicj,

GElschronischen Hautausschlägen (Prurigo, Elkzom),
h) Sypbilio-

10) Sind Fälle von id’-m Tuberkulose und Syphilis unter den impf-
pflichtigen Kindern vorgekommen? Ist deshalb von der Impfung Absland
genommen?!

—S
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 XXIII. Ausführungsverordnungvom 20. Juli 1883 zum Gesetz vom 14. Juni1
betreffend die Erhebung einer Abgabe zu Zwecken . Fenerlösch-

wesens und der Fenersichrrheit.
Zur Aueführung des Gesetzen vom 14. Juni 1883 (Ges. S. S. 67), be

treffend die Erhebung einer Abgabe zu Zwecken des Feuerlöschwesens und der
Feuersicherbeit, werden mit höchster Genehmigung Sorenissimi die nachslehenden
Bestimmungen erlassen:

S. 1.
Das Geset vom 14. Juni 1883 tritt am 1. Jannar 1884 dergestalt in

Wirksamkeit, daß die durch dasselbe eingeführte Abgabe für das Jahr 1884 zum
ersten Mal erhoben wird.

8. 2.
Der Abgabe unterworfen sind zunächst die zum Geschäftsbemriebe im Fürslen.

thume zugelassenen Feuewersicherungsanstalten. Dieselben baben die durch §. 2
des Gesetzes vorgeschriebene Nachweisung über die in Bestand gewesenen Ver-
sicherungen zum erstenmale für das Jahr 1884 bis Schluß des Monats Februar
1885 bei dem Ministerium einzureichen.

Zu den Nachweisungen ist das nachsle hende Formular l. zu verwenden.

Die Verzeichnisse über die urversicherten Gebäude (F. 4 des Gesetzeo) sind
von den Gemeindevorständen zum erstenmale im Monat Juni 1884 aufzuslellen.
Die Formulare hierzu nach dem Muster II. werden den Gemeindevorständen durch
die Landrathsämter zugehen.

Die Abgabe von unversicherten Gebänden ist zum erslenmale im December
1884 zu erheben und bis Ende Januar 1985 an die Landrathsämter abzuliesern.

8. 4.
Die Bezirks. Taxatoren (F. 5. des Gesetzes) werden von den Landratbsämtern

bestellt und verpflichtet entweder für den ganzen Landrathsamtsbezirk oder für
einzelne Amtsgerichtsbezirke.

Rudolstadt, den 20. Juli 1883.
Fürstlich Schwarzb. Ministerinm.

v. Bertrab.

227
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Formular l.

Nachweisung
über den Versicherungsbestand in Ortschaften des Fürstenthums
Schwarzburg-Rudolstadt im Jahre 1884 bei der

Lau- a. Gebände. b. Mobiliar.
feude Bezeichnung
Num- Verüiche. n Versiche-*) der Ortschaften. * 6 rhobene Srsch Erhobene

Summe. Prämien. Summe. Prämien.
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Formular II.

Verzeichniß
der unversicherten Gebäude im Jahre 18.

im Gemeindebezirke
(Geseß vom 14. Juni 1883).

zt ahl der .Haus. Name 6 b z Schätz Abgabebelrag Abgabefrei
I . . Lango-2Pfq.oon(§.4dcsmer. des Eigenthümers 4 i Werth.00 MM.esetec).

c. Fabriks-

1
1

erkungen:
I. Fristen: r.W 7* gaun Eude duni

h Ende Seplem« : Mo ber.bliekrnenn 7!# e#r indnctünm Ende Jan
2. Die J0 4 ersolgten reioar Sa vom Nesullale der Ablchspung

ist am Schlusse des D#rgeichnisses
Die Hebegebähren, 2 Asennige E E vol. Mark sind von der Schlußfumme der erhobenen
Abgaben in#brechnung au bringe
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 XXIV. Verordnun
vom 27. Juli 1883 wegen Ausdehnung der Ministerialverordnung vom 8. August 1856,
betreffend die Ansführung des Hypotheken= und Eigenthumsgesetzes
vom 6. Juni 1856 bezüglich des Fürstlichen Justizamts Franken=

hausen, auf die Stadt und Flur von Schlotheim.
Nachdem in Folge der Ausführung der Gemeinheiletheilung in der Flur von

Schlotheim für die sammtlichen in der Stadt Schlotheim und in deren Flurbezirke
belegenen GVrundbesitzungen ein Flur= und Lagerbuch angelegt worden ist, welches
bei dem Furstlichen Amtogerichte in Schlotheim geführt wird, und die Stelle des
durch Gesetz vom 6. Juni 1856 über die Verbesserung des Hypothekenwesens
(Ges.S.S. 173) eingesührten Hypothekenbuches verlritt, so verordnen wir mit
Hochster Genehmigung Serenisimi, daß die in der Ministerialverordnung vom 8.
August 1856 (Ges.-S. S. 299) wegen Ansführung des Hypotbeken, und Eigen.
thumsgesetzes für den Justizamts., jezigen Amtsgerichtsbezirk Frankenhausen getroffenen
besonderen Bestimmungen sortan auch auf das Flur= und Lagerbuch für Schlotheim
Anwendung zu finden haben.

Rudolstadt, den 27. Juli 188).

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
« .Bcnmb.v

 NXXV, Verordnung
vom 6. August 1883,

betreffend die Verleihung der Enteignungsbefugniß für den Erwerb
des zur Herstellung der Eisenbahnlinie Eichicht-Stockheim erforder-
lichen Grundbesitzes an die Königliche Eisenbahn-Direktion in Erfurt.

Wir Grorg, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg cc.
Nachdem der Bau einer Eisenbahn von Eichicht über Probszella nach der

Bayerisch-Meiningen'schen Landesgrenze nach Maßgabe des zwischen Preußen und
Schwarzburg Rudolstadt abgeschlossenen Staatovertrags vom 14. November 1881
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(Ges.S.1882 S. 48) durch Erlaß Seiner Majestät des Königs von Preußen
vom 31. Mai 1882 (Preuß. Ges. S. 1882 S. 306) der Königlich Preußischen
Eisenbahn-Direktion in Erfurt übertragen worden ist. so verleihen Wir derselben
auf Grund des gedachten Staatsvertrags, Art. VlI. Zisser 4 und des Gesetzes vom
21. Februar 1873 über die bei Anlegung von Eisenbahnen erforderlichen zwangs-
weisen Enteignungen (Ges. S. S. 25) das Expropriationsrecht behuss der Erwer-
bung des zur Bahnanlage nöthigen Grundes und Bodens und der etwa erforderlich
werdenden vorübergehenden Benutzung fremder Grundstücke nach Maßgabe der Ge-
setze vom 7. December 1868 (Ges.S.S.507 und vom 21. Jumi 1872 (Ges. S.
S. 121) und werden nach Artikel 19 des Gesetzes vom 7. December 1868 zur
Entscheidung über die Nothwendigkeit und den Umfang der zwangsweisen Abtre-
tungen, sowie über die zu gewährenden Entschädigungen innerhalb der Grenzen des
Gesetzes vom 21. Juni 1872 einen besonderen Kommissar ernennen.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-
lichen Jusiegel.

So geschehen
Rudolstadt, den 6. August 1883.

(L. S.) Georg, Fürst zu Schwarzburg.
von Bertrab.



144 1883.

 XXVI. Verordnung
vom 9. August 1883,

betreffend die Befreiung der Gemeindebeamten vom Feuerwehrdienste.
Auf Grund des F. 5. Abs. 2. des Gesetzes über das Feuerlöschwesen vom 30.

März 188.3 (Ges.S.S.27) verordnen wir mil höchster Genebmigung Serenimimi
was folgt:

Vom Feuerwehrdienst befreit sind außer den Bürgermeistern und Schult-
beihen und der im aktiven Polizeidieuste stebenden Personen auch diejenigen anderen
Beamten der Gemeindeverwaltung, die verpflichtet sind, beim Ausbruch eines Feuers
in ihrem dienstlichen Geschäftslocale zu erscheinen und zu verweilen.

Nudolstadt, den 9. August 1883.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

11. Stüch vom Jahre 1883.

K&amp; XXVII. Bekanntmachung
vom 23. August 1883,

betreffend die Bestellung von Vollstreckungsbehörden für die Ein-
ziehung der tarifmäßigen Kur= und Verpflegungskosten bei der Landes-

Heil= und Pflegeanstalt in Rudolstadt.

Auf Grund des §. 6 des Gesetzes über das Verwaltungs-Zwangsverfahren
vom 29. Juni 1883 (Ges. Samml. S. 77) sind die Fürstl. Rent= und Steuer.,
bezw. Steuerämter zu Vollstreckungsbehörden für die zwangsweise Einziehung der bei
der Fürstl. Landes-Heil, und Pflegeanstalt in Rudolstadt entstehenden tarismäßigen
Kur. und Verpflegungskosten (§. 2 Nr. 4 des Gesetzes) bestellt worden. Die Mahnzettel
werden den Schuldnern durch die Anslalts-Direktion zugestellt (§. 7 Abs. 1 und 4
des Gesetzes), die Zwangsvollstreckung erfolgt auf Ansuchen der Direktion durch die
Vollstreckungsbehörden. Die Zuständigkeit derselben wird durch den Wohnort bezw.
Aufenthaltsort des Schuldners begründet.

Rudolstadt, den 23. August 1883.

Fürstl. Schwarzb. Ministerinm.
v. Bertrab.

Fürstl. Schwarzb. Rudolfl. Gesetzsammlung. XIIVAusgegeben in Rudosstedt am 2. Srint 1883.
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. XXVIII. Verordnung
vom 21. September 1883.

die Verhütung von Flurbeschädigungen durch das Publikum bei den
größeren Truppenübungen betreffend.

Auf höchsten Befehl derenissimi wird die durch Allerhöchste Kabinets-
Ordre Seiner Majestät des Königs vom 8. Mai d. J. genehmigte Instruktion für
die bei größeren Truppenübungen zur Verhütung von Flurbeschädigungen durch das
Publikum 2c. fungirenden Gendarmerie-Patrouilien (Armec-Verordnungablatt 1883
Nr. 16) andurch zur öffentlichen Kennmiß gebracht.

Den zu diesen Patrouillen kommandirten Königlich Preußischen Landgendarmen
wird auf höchste Anordnung des Durchlauchtigsten Fürsten andurch auf die Dauer
ihrer Thätigkeit als Patrouillenführer und für diese Thätigkeit die Eigenschaft bie-
ländischer Beamten (§S§. 113 ff. und §. 359 des Strasgesetzbuchs) beigelegt.

Rudolstadt, den 21. September 1883.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrat.

Verhütung von Flurbeschädigungen durch das Publikum 2c.
bei den größeren Truppenübungen.

Auf den Bericht vom 3. März d. J. genehmige ich die beifolgende Justruktion
für die bei den größeren Truppenübungen zur Verhütung von Flurbeschädigungen
durch das Publikum 2c. fungirenden (Pendarmerie-Patrouillen.

Berlin, den 8. Mai 1883.

Wilhelm.
v. Puttkamer. Friedberg. Bronsart v. Schellendorff.

An die Minister des Innern.
des Krieges und der Justiz.
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Instruktion
für dle bei den größeren Truppenübungen zur Verhütung von Flurbeschädigungen

durch das Publikum rc. sunglreuden Gendarmerle-Patronillen.

1) Zur Unterstützung der Landgendarmen bei Gelegenheit der größeren Truppen-
übungen werden Unteroffiziere und Gesreite der Kavallerie zur Bildung von Gen-
darmerie-Patrouillen kommandirt. Der Zweck dieser Patrouillen ist zunächst, das
den Truppenübungen zuschauende Publikum von dem Betreten bestellter Fluren
zurückzuhalten, beziehungsweise demselben geeignete Ausstellungspunkte anzuweisen.

Außerdem liegt den Patronillen ob, die Ordnung der marschirenden Truppen-
bagage, der Wagenkolonnen mit Biwaksbedürsnissen zu kontroliren und sonstige, dem
Feldverhältnisse entsprechende Polizeidienste zu verrichten.

2) Diese Patronillen besteben in der Regel aus drei Mann und zwar aus:
1 berittenen Landgendarm als Führer,

1 Unteroffizier ) der an den Truppenübungen theiinebmewden Kavallerie-1 Gefreiten . Regimenter als Begleiter des Erstere
3) Zu diesem Kommando sind seitens der Kavallerie.-Heginenur nur solche

Leute zu vorwenoen, welche geeignet sind, im Mobilmachungsfalle bei der Feld-
gendarmerie verwendet zu werden. (§. 6 des Reglements über die Ordanisation
der Feldgendarmerie vom 15. August 1872).

4) Als besonderes Dienstabzeichen legen die kommandirten Maunschaften zum
Waffeurock 2c. wie zum Mantel einen Ringkragen von weißem Metall an, auf
welchem sich zwei heraldische Adler in Gelb befinden. Die Mamnschaften haben,

sobald sie zur Wahrnehmung 7oo Polizeidienstes austreien, slets im Dienstanzug mit
obigem Ringkragen zu erschein

5) Bei gemeinsamen Inlammenwiu der vorbezeichneten Mannschaften mit
den Gendarmen liegt den Lepteren die Anordnung und Leitung des Dienstes der
Mannschaften ihrer Patrouille ob.

Beim Zusammenwirken mehrerer Patronillen hat, wenn nicht ein Oberwacht-
meister betheiligt ist, der älteste Landgendarm die Leitung 2c. zu übernehmen.

6) Die kommandirten Mannschaften haben diejenigen polizeilichen Anordnungen
mit zu befolgen, welche der Landrath den zu diesen Patrouillen kommandirten Gen-
darmen innerhalb seiner Kompetenz zu ertheilen für nöthig erachtet. Werden, wie

23
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bei den großen Herbstübungen, Gendarmen aus verschiedenen Kreisen fonimandirt,
und unter Aussicht von Gendarmerie-Offtzieren verwendet, so gehen die den Patrouillen
zu ertheilenden Anordnungen von diesen Gendarmerie Offizieren aus; hat aber eine
solche Abkommandirung von Gendarmen für Manöverzwecke nicht slaltgesunden,
verbleiben letztere vielmehr in den von den Manövern berührten Kreisen zur Ver-
fügung der betrefsenden Landräthe, so haben auch die zur Unterstützung dieser
Gendarmen kommandirten Unteroffiziere und Gefreiten den seitens des beireffenden
Landraths an sie ergehenden Weisungen nachzukommen.

Bezüglich des Einschreitens gegen Unorduungen der marschirenden Truppen-
bagagen #c. (vergleiche Nr. 9) sind indessen lediglich die militärischerseito gegebenen
Weisungen maßgebend.

7) Unbeschadet des unter Nr. 6 erörterten Verfsügunsrechtes des Landraths be-
Fziehungsweise des Gendarmerie,Offiziers haben sich die als Patrouillenführer zu ver-
wendenden Landgendarmen, beziehungsweise, wenn dieselben dem Kommando eines
Gendarmerie-Osfiziers oder Oberwachtmeisters unterstellt sind, diese Persönlichkeiten
an jedem Uebungstage vor Beginn der Uebung bei dem leitenden Truppen-Kommandeur
zu melden, um über den voraussichtlichen Gang des Gefechts, die wünschenswerthe
Dirigirung des Publikums und über sonstige, für die Ausübung des Patrouillen-
dienstes nothwendige Einzelheiten informirt zu werden. Die direkte Ertheilung dieser
Information an die einzelnen Patronilsen unterbleibt auch, falls etwa der Land-
ralh zur Stelle ist, um diese Information selbst entgegen zu nehmen.

Die Patrouillen sind außerdem angewiesen, den Nequisitionen der für die
Flurschäden-Abschäßungs-Kommissien kommandirten Offiziere, soweit sich dieselben
auf das Zurückhalten des zuschauenden Publikums von den bestellten Fluren be-
zieben, in jedem einzelnen Falle nachzukommen.

8) Nach Schluß der täglichen Uebungen treten in der Regel die zur Unter-
stützung der Gendarmen kommandirten Mannschaften unter den direkten Befehl des
leitenden Truppen-Kommandeurs zurück, um erforderlichen Falls noch zu miltärpoli-
zeilichen Diensten in den Biwaks und Kantonnements verwendet zu werden. Eine
Verwendung zu Ordonanzdiensten bleibt indessen ausgeschlossen.

Die Befugnisse der zu den Gendarmerie-Patrouillen gehörigen Landgendarmen
regeln sich nach der Dienst-Instruktion vom 30. Dezember 1820 resp. vom 23. Mai
1867 für die neuen Landesheile.
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9) Die von den Truppen zur Unterstützung der Landgendarmen kommandirten
Mamnschaften sind, sobald sie zur Wahrnehmung des Polizeidienstes auftreten, im
Dienst und es stehen ihnen, so lange sie sich im Dienst befinden, diejenigen Be-
fugnisse zu, welche durch die Instruktion vom 29. Jannar 1881 für die Wachen.
in Hinsicht der von denselben vorzunehmenden Verhaftungen und vorläufigen Fest.
nahmen, vorgeschrieben sind.

Das Einschreiten der Patrouillen in Aufrechthaltung der Ordnung der mar-
schirenden Truppenbagage (vergleiche Nr. 1) beschränkt sich indessen auf die Anzeige
an den Führer der Bagage rc. bezw. dessen anwesenden Stellvertreter.

Sielit derselbe die ihm kundgegebenen Unregelmäßigkeiten nicht ab, so darf die
Patronile doch ihre Autorität gegen die, ersterem unterstellten Personen nicht geltend
machen und übernimmt dann der Führer die Verantwortung. Die Patronille macht
alssdann dem elwa vorhandenen Gendarmerie-Offizier oder Oberwachtmeister (vergl.
Nr. 5 und 6), andernfalls direkt dem Leitenden des Manövers über den Vorfall
Meldung.

Die Eskadron-Chefs sind dafür verantwortlich, daß die zu den Gendarmerie-
Patrouillen kommandirten Mannschaften mit dem Inhalt der vorbezeichneten In-
struktion vom 29. Jannar 1881 durchaus vertraut sind.

10) Bei den Divisions-Uebungen (Anhang Ill. 1. 3 der Verordnung über die
Ausbildung der Truppen für den Felddienst 2c. vom 17. Juni 1870) ist durch den
die Uebung leitenden Kommandeur (Brigade, beziehungsweise Divisions-Kommandeur)
mit der betreffenden Civilbehörde (Landrath, Regierungs-Prästdent) jedesmal eine
Vereinbarung —seitens der letzteren nach Kommunikation mit der betheiligten
Gendarmerie-Behörde — über die Zahl der zu formirenden GendarmeriePatrouillen
zu treffen.

11) Finden Manöver der beiden Divisionen einee Armee-Korps gegeneinander
im Sinne des letzten Absatzes des Anhangs IIl. I. 3 der vorerwähnten Verordnung
statt, so liegt dem General-Kommando ob, die Zahl der erforderlichen Gendarmerie-
Patrouillen mit der betrefsenden Civilbehörde (Landrath, Regierungs-Präsident, Ober-
Präsident), welche letztere dieserhalb mit den betheiligten Gendarmerie-Behörden in
Verbindung tritt, zu vereinbaren.

12) Die Zahl der für die, vor Seiner Majestät dem Kaiser und Könige statt-
findenden großen Herbstübungen zu kommandirenden Gendarmerie. Patrouillen ist
in jedem Falle besonders zu vereinbaren und zwar zwischen dem betreffenden General=
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Kommando, beziehungsweise bei dem Manöver zweier Korps gegeneinander zwischen
demjenigen General--Kommando, in dessen Bereich das Mansver stattfindet, einerseits,
und den betreffenden Ober-Präsidenten andererseits, welche letztere dieserhalb mit
dem Chef der Landgendarmerie in Verbindung zu treten haben.

13) Die Kommandirung der erforderlichen Unteroffiziere und Mannschaften zu
den Gendarmerie-Patrouillen veranlaßt diesenige Kommandobehörde, welche die oben
sub Nr. 10, 11 und 12 gedachten Vereinbarungen getroffen hat.

Im Falle eines Manövers zweier Armee-Korps gegeneinander stellt ein jedes
derselben die Hälfte des Gesammtbedarses (vergl. Nr. 12).

.„K XXIX. Ministerial-Bekanntmachung
vom 21. September 1883,

den Zinsfuß für Darlehen aus der Fürstl. Landes-Creditkasse
betreffend.

Auf höchste Anordnung Serenissimi und mit Zustimmung des Landtags
wird der Zinsfuß für die von der Landes-Creditkasse fortan zu verwilligenden Dar-
lehen bis auf Weiteres von fünf Procent auf vier und einhalb Procent jährlich
herabgesetzt.

Bei regelmäßiger Fortentrichtung der Zins- und Tilgungsrente werden die
Darlehen getilgt, wenn gezahlt werden:

5] Procent jährl. Rente nach 403 Jahren,
6 „ » » „ 33 »

7 » » » „244

8 „ „ « »l9.z

9 7 1 1 14 161 7

» » » „14

Rudolstadt, den 21. September 1883.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

12. Stüch vom Jahre 1883.

 NXXX. Miinisterial-Bekanntmachung
vom 26. October 1833,

betreffend die Maaß= und Gewichts-Ordnung vom 17. August 1868.

Zusätzlich zu der Bekanntmachung vom 6. April 1869, die Maaß, und Ge-
wichts-Ordnung für den Norddeutschen Bund betreffend (Ges.S.S. 33), wird
mit Höchster Genehmigung derenissimi für die Umrechnung des Rudolstädter

bergbaulichen ssnoemnee des Lachters — in das Metermaß die Verhält.
nißzahl dahin fesgesent.—ns Lachter = 2,069 Meter.

Rudolstadt, den 26. Oktober 1883.

Furstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

Fürstl. Schwarzb. Rudolst. Gesetzsummlung. XIIV.Auogegeben in Rudolstadt am 4. Dezenbe 1.
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 XXXI. Ministerialbekanntmachung
vom 16. November 1883.

betreffend die Geschäftsanweisung für den Kassen= und Rechnungs-
Beamten bei dem Landgericht Rudolstadt.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi und im Einverständniß mit der
Königlich Preußischen und der Herzoglich Sachsen-Meiningenschen Justiwerwaltung
wird die nachstehende
4 Geschäftsanweisung

lür den Kassen, und Rechnungobeamten (Rendanten) bei dem gemeinschaftlichen
VLandgerichte in Nudolstadt erlassen.

Rudolstadt, den 16. November 1883.

Fürstl. Schwarzb. Ministerinm.
v. Bertrab.

Geschäfts-Anweisung
für den Kassen= und Rechnungsbeamten (Rendanten) bei dem

Landgericht Rudolstadt.
8. 1.

Dienststellung.
Der Nendant des Landgerichts ist in Gemäßheil des §. 41 des (Gesehyzes vom

1. März 1879, die Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27. Jan. 19877
betrefsend, der Dienstaussicht des Landgerichtapräsidenten untersiellt.

2S. 2.

Spezielle Obllegenheiten.
Dem Rendanten liegen folgende Geschäfte ob:

1) die Erhebung der etalsmäßigen Einnahmen und die Leistung der etatsmäßigen
Ausgaben des Landgerichte,
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2) die Erhebung und Abgewährung der Kosten für das Reichegericht nach Maß
gabe der Dienslanweisung vom 8. Juli 1879 (Centralblatt für das Deutsche
Reich vom Jahre 1879 Seile 473),

3) die Buchführung über sämmtliche Einnahmen und Ausgaben. Zu diesen
Einnahmen gehören auch die Kosten und Strasgelder bei dem gemeinschaft.
lichen Thüringischen Oberlandesgericht in Jena in Sachen, die dorthin in
zweiter Instanz vom Landgerichte gediehen sind (§. 26 des Staatsvertrags
vom 19. Februar 1877).

4) die Nechuungslegung über die GEinnahmen und Ausgaben des Landgerichis,
5) die Prüfung und vorläusige Fesistellung der Einnahme und Ausgabebelege.
Außer diesen speciellen Obliegenheiten hat der Neudant nach Anordnung dea

Landgerichts-Präsidenten auch andere in das Kassen. und Rechnungssach einschlagende
Geschäfte zu besorgen.

&amp; 3
6

Als Norm für die Kassererwallung, sowie für die Buch und Rechnungs.
fübrung dient der Etat. Der Rendant bat den Elat zu übenwachen und bei Wahr,
nehmung der Unzulänglichkeil einer Elialsposition dem Landgerichte- Präsidenten
Anzeige zu erstalten.

S. 4.
eüfung der Belege.

Der Neudant hat alle Belege über die unfländigen Einnahmen und Auegaben
auf Grund des Etats, der gesetzlichen, vertragsmäßigen und sonstigen Bestimmungen
zu prüfen, vorläufig festzustellen und vom Präsidenten zur Verrechnung autorisiren
zu lassen. .

Bei der Prüsung ist namentlich auch darauf zu achten, daß elwa beslehende
Taxen, Akkorde und sonstige. Vorschristen genau berücksichtigt, daß die Belege richtig
ausgestellt sind und genau den Geldbemag und die Angabe enthalten, wofür und
nach welchen Säßen derselbe berechnet ist, daß die Belege über angeschaffte Inven-
targegenstände und Büreaumaterialien mit der Nummer bezeichnet werden, unter
welcher sie in der betreffenden Nachweisung eingetragen sind.

Alle Belege über Ausgaben, deren Erstattung einem Dritten obliegt, müssen
die Bemerkungen enthalten, daß diese Beträge zu den Akten behufe Wiedereinziehung
notirt sind.
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Ergeben sich bei der Prüfung der Belege Anstände oder Zweifel, so sind solche
vor der Zahlung zu erledigen und nöthigenfalls dem Präsidenten zur Veranlassung
des Erforderlichen mündlich oder schriftlich vorzulegen.

8. 5.
Elnnahmen.

Die Einnahmen der Landgerichtskasse besleben in:

1) Matrikularbeiträgen der betheiligten Staaten (Art. 17 des Staatevertrags
vom 17. October 1878. Ges. Samml. 1879 S. 65fl)

2) a. Gerichtskosten,
b. Verläge,

3) Geldstrafen, einschließlich des Erlöses aus dem Verkaufe der der Einziehung
unterliegenden Gegenstände.

4) Steuern der Beamten, Pensionäre, deren Wittwen und Waisen (Art. 9 des
Staatsvertrags vom 17. Oclober 1878).

5) Sonstige Einnahmen.
S. 6.

Matrikularbeiträge.
Die Einzahlung der Matrikularbeiträge erfolgt auf Veranlassung des Fürflich

Schwarzburgischen Ministeriums 2 zur Landgerichtskasse.
Gerichtskosten % Geldstrasen

Die Einziehung der Gerichtskosten erfolgt auf Grund der von den Gerichts-
schreibern aufgestellten Kostenberechnungen (§F. 23), welche dem Rendanten alebald
mit den Acten vorzulegen sind.

Dasselbe gilt von den einzufordernden Kostenvorschüssen, insoweit deren Höhe
gesetzlich normirt ist. Die Höhe andererVorschüsse wird durch das Gericht bestimmt.

Alle Kostenvorschüsse mit Ausnahme der in §. 84 des Gerichtskostengesetzes
gedachten Auslagenvorschüsse (vergl. §. 16) sind sosort definitiv als Gerichtskosten
zu verrechnen. Ergibt sich bei der späteren Aufslellung der Kostenrechnung, daß der
erhobene Vorschuß mehr beträgt als die erwachsenen Kosten, so ist der Mehrbetrag
von der Einnahme abzusetzen.

Wegen Einziehung der Gerichtskosten und Geldslrafen zur Landgerichtskasse
sowie wegen der wechselseiligen Erstatlung von Auslagen zwischen der Landgerichts.
kasse und den Kassen der zum Landgerichtsbezirke gehörigen Amtsgerichte wird auf
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Artt. 13, 14 und 16 des Staatsvertrags über Erichtung des Landgerichte Rudol.
stadt vom 17. Oclober 1878 und auf die Anweisung des Landgerichtspräfidenten
vom 1. December 1881 verwiesen.

5. 8.
Steuern.

Behuss Erhebung des der Landgerichtskasse zukommenden Antheils der von den
Beamten des Landgerichts, deren Witlwen und Waisen zu entrichtenden Staatssteuern
hat der Rendant sährlich bis zum 10. December eine Nachweisung über alle aus
der Landgerichtskasse gezahlten Besoldungen, Remunerationen, Wartegelder, Pensionen,
Gnadenbezüge, Wittwen= und Waisenpensionen unter Berechnung der hierauf entfallen-
den monatlichen und Jahressleuer in doppelter Ausfertigung dem Fürsllichen Rent-
und Steueramte zu Rudolstadt zu übersenden, welches dieselbe feststellen läßt und
sodann die Abgewährung der betr. Steuerbeträge an die Landgerichtskasse herbei-
führt. Eine Aussertigung der festgestellten Nachweisung wird gleichzeitig zurückge-
geben und dient als Einnahmebeleg für die Landgerichtskasse.

8. 9.
Sonstige Elnnahmen.

Der etwaige Arbeitsverdienst der Untersuchungsgefangenen, die aus andem
Kassen zu vergütenden Beträge für verursachte Aufwendungen, die auf Grund des
§. 107 des Militair, Pensionsgesetzesvom 27. Juni 1871 und der Bekanntmachung
des Herru Reichskanzlers vom 22. Februar 1875 (Abschnitt VII) aus dem Militär=
pensionsfond bezw. dem Reichs-Invalidensond zu erstattenden Pensionstheile, Resti-
tutionen aus früheren Jahren, Erlös für alte Inwentargegenstände und andere
Materialien u. s. w. sind auf Grund ordnungsmäßiger Einnahme-Belege zu erheben
und zu verrechnen.

8. 10.
Ausgaben.

Die Ausgaben zerfallen in persönliche und sachliche.
Zu den persönlichen Ausgaben gehören:
1) Besoldungen, Funklionszulagen und Remunerationen der aktiven Richter,

beamten, Staatcanwälte, Süubalternbeamten, Unterbeamten, Hülfsbeamten,
2) Rubegehalte derselben,
3) Wittwen- und Waisen-Pensionen und Unterstützungen.
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Die sachlichen Ansgaben zerfallen in solgende Titel:
) Büreaukoslen.
5) Reisekosten in Ofsizialsachen,
6) Kosten für Unterhallung des Gebäudes, einschließlich der Feuerersicherung

und für Anschaffung und Erhaltung des Iwentars,
7) Auslagen in Parteisachen,
8) Kosten der Strafrechtehflege, Unterbringung und Umerhaltung der Unter

suchungsgefangenen,
9) Zurückgezahlte Kostenvorschüsse pp.,

10) Sonstige Ausgaben.
C. II.

Persönliche Ausgaben.
Die persönlichen Anagaben sind nach Maßgabe des Etals und der speciellen

Zahlungsanweisungen, die bei ständigen Ausgaben nur das erste Mal ersorderlich
sind, am Fäuigkeitstermine gegen ordnungsmäßige Quitlung zu leisten. Die Be,
soldungen und Funklionszulagen werden in vierteljährigen Vorauszahlungen geleistet.

8. 12.
Sachliche Auogaben.

Die sachlichen Ausgaben sind auf Grund der geprüften und sestgeslelllen Belege
(K. 4) zu leisten.

Die im Laufe eines Monats ausgezahlten Gebühren an Zeugen und Sachver
ständige sind am Schluß des Monats mittelst eines Belegs definitiv zu veraus
gaben und bics dahin als Vorschüsse zu behandeln.

Zu allen Zahlungen ist die Ermächigung des Laudgerichtopräsidenten erforderlich.
F. 13.

Buchführung.
Der Rendant hat folgende Bücher zu führen:

1) ein Sportelbuch.
2) ein Kassebuch über

#a. Einnahme,
b. Ausgabe.

3) ein Vorschuß und Abrechnungsbuch,
4) ein Restbuch.
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Die Bücher müssen paginirt und auf dem Titelschilde überschrieben sein und
reinlich und deutlich geführt werden.

Korrekturen sind möglichst zu vermeiden. Macht sich dennoch eine Aenderung
nöthig, so ist dieselbe unter Bezugnabme auf die Nummer des zu ändernden Ein-
trags durch einen Nachtrag zu bewirken, welcher die Aenderung selbst und deren
Grund angiebt. Jede volle Seite ist sofort aufzurechnen.

riel (Gerichtskosten) Buch
In das Sporelbuc alle im Laufe eines Nhrer liquidirten Gerichts-

kosten, einschließlich der eilegten Kostenvorschüsse, Verläge und Strafgelder einge-
lragen. Dasselbe wird nach dem Muster 1 geführt und in den Spalten der Soll. Mup#er#
einnahme am 31. December des Rechnungejabres in der Isleinnahme und in den
übrigen Spalten am letzten Fehrnar des folgenden Jahres abgeschlossen, so daß die
bis dahin noch eingehenden bezw. niederzuschlagenden Beträge noch für das verflossene
Kalenderjahr zu buchen sind.

S. 15.

Das Kassebuch (Muster 2) weist sämmtliche Einnahmen und Ausgaben sowoht Muster 2.
in der Reihensolge ihres Eingangs bezw. ihrer Zahlung, als auch nach den §§.5
und 10 bezeichneten Titeln nach. Die Eingänge an Gerichisfosten, Verlägen und
Strasgeldern sind gleichzeitig in die Ist. Spalte des Sportelbucho einzulragen.

Das Kassebuch wird am letzten Februar des folgenden Jahres durch Aufrech-
nung aller Einnahme und Ausgabe-Titel abgeschlossen und der Rechnungsbestand
in das Kassebuch des folgenden Jahres übertragen. Die Schlußsummen der Gerichts,
kosten, Verläge und Strafgelder müssen mit den Summen der entsprechenden Ist
Spalten im Sportelbuche und Sportel-Restbuche übereinstimmen.

S. 16.

chuß Abrechnungsbu
Das Fanbchnh- Abssckmenganu (Muster 3) zuchit den Nachweis der Ein- Muster 3

näte und Ausgabe jedes einzelnen Vorschusses,welcher zur Bestreitung von Aus-
lagen (F. 79 des Gerichtskostengesehes erhoben und im Kassebuch unter dem Titel
„Vorschußkonto“ gebuchti#

Soweil thunlich ist über ausgezahlte Beträge im Abrechnungsluche selbst in
einer dazu bestimmten Spalte zu quittiren. Andere Quittungen sind nach Kasse-
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buch-Nummern und Jahrgängen zu ordnen und mindestens 10 Jahre lang aufzu
bewahren.

Das Vorschußabrechnungsbuch muß alljährlich wenigslens einmal abgeschlossen
und bezüglich seiner Uebereinstimmung mit dem Vorschußkomo im Kassebuche ver-
glichen werden.

Sportel. Mekbuch.
Die bis zum Abschlusse des Kassebuchs nicht eingegangenen, niedergeschlagenen

oder kaducirten Gerichtskosten, Verläge und Strasgelder werden in ein jedes Jahr
neu anzulegendes Sportel. Restbuch übertragen, das nach demselben Muster, wie das
Sportelbuch geführt wird, jedoch mit der Abweichung, daß in die erste Spalte nicht
die forklaufende Nummer, sondern die Nummer des Sportelbuchs mit Angabe des
Jahrgangs desselben einzustellen ist.

8. 18.
Monats-Uebersichten.

Ueber die wirklichen Einnahmen und Ausgaben ist am Schlusse jedes Monats
eine Uebersicht nach dem Muster 4 aufzuslellen und dem Landgerichtspräsidenten vor-
zulegen. Zu diesem Zwecke wird das Kassebuch in allen Titeln und unter Hinzu-
rechnung der Summen aus den vorausgegangenen Monaten aufgerechnet. Gleich.
zeitig mit der Ausstellung der Monats-Uebersicht ist ein Kassesturz vorzunehmen und das
Ergebniß desselben in der Monats-Uebersicht dem Sollbestande gegenüber zu bemerken.

5S. 19.
Rechnungslegung.

Für jedes Kalenderjahr hat der Rendank eine Rechnung nach dem Muster 5
aufzustellen, welche die Einnahmen und Ausgaben nach den Titeln des Etats
(Ss. 5 und 10) übersichtlich geordnet nachweist.

Die Gerichtskosten, Verläge und Strafgelder werden summarisch auf Grund
des Sportelbuchs bezw. Restbuchs und des Kassebuchs eingestellt. Die übrigen Ein-
nahmen sind durch die belr. Anweisungen bezw. Verxzeichnisse, die Ausgaben durch
Quittungen zu belegen (S§&amp;. 11 und 12).

Die Rechnung ist in Reinschrift nebst den Belegen, dem Sportelbuche, Rest-
buche und Kassebuche dem Landgerichtspräsidenten bis zum 15. Mai des dem Rech-
nungsjahre folgenden Jahres zu übergeben.
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20.

Ausbewahrung 5P Kasse, Bücher u. s. w.

Der Rendant ist für die treue und sichere Aufbewahrung der Kalse, Bücher
und Belege persönlich verantwortlich und hat zu dem Zweck alle Vorsichts= und
Sicherheitsmaßregeln zu treifen; insbesondere müssen die Behälter und Zimmer,
worin die Kassebestände aufbewahrt werden, stets wohl verschlossen und verwahr" sein.

Seine Privatgelder bat er slets von den Beständen der Landgerichtskasse ge-
trennt zu halten. Wenn in dem Landgerichtsgebäude selbst oder in der Nähe desselben
Feuer ausbrechen sollic, so hat der Rendant mit Ointansetzung seines Privateigen-
ihums zunächst die Kassevorräthe, Rechnungsbücher und Belege in Sicherheit zu
bringen.

Doppelter Kasseverschlußz.

Die den Betrag von 3000 Mk. übersteigenden Kassebestände sind behuss des
Miwerschlusses Seitens des hierzu speciell bestelten Kontrolbeamten im Tresor des
Kasseschrankes (Hauptkasse) niederzulegen.

Ueber diese Hauptkasse Bestände werden vom Rendanten und vom Kontrolbeamten
gleichlautende Hauptkassebücher geführt, welche die Zu. und Abgänge unter Angabe
des Datums nachweisen und deren jedesmaliger Bestand gegenleitig zu bescheinigen
ist. Für den Bestand der Hauplkasse sind beide Beamte verantwortlich. Der Kon.
trolbeamte hat durch Einsicht der Kassebücher darüber zu wachen, daß der Maximal=
bestand von 3000 Mark in der unter alleinigem Verschlusse des Rendanten befind-
lichen Handkasse nicht überschritten wird.

8. 22.
Eigenthumsrecht der Bücher 2c.

Sämmtliche Rechnungsbücher, Konzepirechnungen, Belege und sonstige Literalien.
welche in einer geordneten Repositur thunlichst chronologisch aufzubewahren sind,
bleiben Eigenthum des Landgerichts. Es steht desbalb dem Rendanten kein Anspruch
darauf zu und er hat sie beim Ausscheiden aus seiner Stelle zurückzulassen.

1#Fürstl. Schwarzb.= Rudolst. Geiesammlung XIIV.
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Specielle Bestimmungen über Aufstellung der Kostenberechnungen und
über Einziehung der Kosten.

8. 23.
Aufstellung der Kostenberechnungen.

Die Aufstellung der Kostenrechnung erfolgt durch die Gerichtsschreiberei an
einem unter die Aktendecke zu hestenden besonderen Bogen nach dem Muster 6.
Die einzelnen Ansätze von Gerichtskosten (Gebühren und Anslagen) sind darin
unter Hinweig auf die zur Anwendung kommende Vorschrift des Kostengesetes be
ziehungsweise des Sportelgesetzes und unter Bezugnahme auf die betrefsenden Akten-
blätter aufzuführen.

Wenn die Rechnung nur wenige Ansätze umfaßt und auf frühere Berechnungen
nicht Bezug zu nebmen ist, genügt die Ausstellung einer abgekürzten Koslenrechnung
nach dem Muster 7, welche in den Akten, und zwar auf der ersien Seite der be
lreffenden Schrift ihren Platz sinden kann.

In allen Sachen, welche durch eine Versügung oder Enischeidung überhaupt
oder wenigstens vorläufig erledigt werden, ist die Kostenrechnung sosort nach dem
Erlas der Verfügung bezw. Entscheidung aufzustellen.

In denjenigen Sachen dagegen, bei denen ein Verfahren staklfindet, erfolgt die
Aufstellung der Kostenrechnung regelmähig nach Beendigung dieses Verfahreus, ins-
besondere in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten am Schlusse einer Instanz oder nach
dem Erlasse einer unbedingten Entscheidung über die Kosten, in Strassachen nach
Einkrikt der Rechtskraft des Urtheils, ausnahmsweise von Jahr zu Jahr in bürger-
lichen Rechtsstreitigkeiten nach Maßgabe von S. 94 Nr. 1 des Gerichtskoslengesetzes.

Die Koslen jeder Justanz werden gesondert berechnet; nur in Skrassachen erfolgt,
mit Ausnahme der Koslen des Reichsgerichls, die Verechnung der Kosten für alle
Jnstanzen zusammen.

In der Summe der aufgestellten Kostenrechnungen werden die erhobenen und
bereits in Einnahme gebuchten Kostenvorschüsse in Abzug gebracht, der Mehr-
betrag der Kosten ist auf der Rechnung festzustellen und ein etwa überschießender
Vorschußrest als rückerstattbar zu bezeichnen.

Die Berechnung der Kosten unterbleibt:
I) auf Anordumg des Landgerichlopräsidenten, wenn die Zahlungsunsähigkeit

des Kostenschuldners zu den Akten ermittelt ist;
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2) wenn in Folge reichs- oder landecgesetzlicher Vorschriften für die betressende
Rechtssache oder für die kostenpflichtige Partei eine Gebührenfreiheit besteht,
in welchem Falle nur etwaige Auslagen zum Ausatz kommen.

Auf jeder Kostenrechnung hat der Rendant die Nummer, unter welcher der
Kostenbetrag beziehungsweise der Kostenvorschuß im Sportel. (Gerichtskosten.) Buche
eingetragen ist, am Nande zu vermerken. Akten ohne diesen Vermerk dürfen nur
dann weggelegt werden, wenn die Sache auf dem Aktendeckel als gebührenfrei be-
zeichnet ist.

8. 24.
Einzlehung der Kosten.

Den Zahlungepflichtigen wird von dem Rendanten Abschrift der Kostenrechnung
mit einer Zahlungsauflage zugefertigt und eine Zahlungsfrist von 8 Tagen bis 4
Wochen beslimmt.

Bleibt die Zahlungsauflage ohne Erfolg, so ist die zwangsweise Einziebung
der Kosten zu veranlassen. Das Ersuchen muß den in §. 2 der vom Bundesrathe
erlassenen Anweisung vom 23. April 1880 (Centr.- Blatt f. d. Deutsche Reich von
1880 S. 278) ertheilten Vorschriften entsprechen und ist an die in §. 3 derselben
Anweisung verbunden mit dem Verzeichniß im Central. Blatt von 1880 S. 604 ff.
bezeichneten Behörden zu richten. Gegenüber den Amtsgerichten des Fürslenthums
Schwarzburg=Rudolstadt ist der Rendant ermächtigt, einen Amtsgerichts Beidiener
unmittelbar mit Vornahme von Mobiliar-Pfändungen zu beauftragen, während An-
träge auf Pfändung von Geldforderungen und auf hypothekarische Sicherstellung der
Kostenschuld selbstverständlich bei den Amtsgerichten zu stellen sind.

Ilt die Zwangsvollstreckung erfolglos versucht worden, so werden die unbei.
bringlichen Kostenbeträge nach Anweisung des Landgerichtopräsidenten niederge.
schlagen.

§. 25.
Wenn für die Kostenforderung ein zur Zeit nicht realisirbares Pfandrecht oder

eine anderweite, vorerst noch nicht realisirbare Sicherstellung erlangt ist, oder That-
sachen bekanm sind, welche die spälere Zahlungsfähigkeit des Kostenschuldners er,
warten lassen, so ist die betrefsende Post nach ersolgter Niederschlagung in einem
NRegister der weiter zu verfolgenden Niederschlagungen (Annotationsregister) nach dem
Muster 8 einzumagen. Musier 8.

257
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Das Annotationsregister ist alljährlich einmal von dem Landgerichtsprästdenten
oder von einem hierzu beauftragten Beamten durchinsehen, und zu prüfen, bezüglich
welcher Posten nach Maßgabe der Verhälmisse des Schuldners oder zur Unter.
brechung der Verjährung eine Erneuerung des Beitreibungsverfahrens geboten erscheint
oder die Löschung einzureeten hat.

S. 26.
Kontrole der Kostenbuchung.

Der Gerichtsschreiberei liegt die Verpflichtung ob. darüber zu wachen, daß die
zu den Akten berechneten Gerichtskosten, Kostenvorschüsse und Geldstrasen ordnungs-
mähig durch den Kassenrendanken gebucht werden. Dieselbe hat zu diesem Zwecke
für jedes Kalenderjahr, nach Befinden jür mehrere Kalenderjahre ein Kosten-Kontrol,
verzeichniß nach dem Muster 9 anzulegen und zu führen.

Sofort nach Aufstellung jeder Gerichtskosten- oder Koslenvorschußberechnung
und vor Abgabe der betr. Akten an den Kassenrendanten (5§. 7 und 23) hat der
Gerichtsschreiber die drei ersten Spalten des Kontrolverzeichnisses auszufüllen und
gleichzeitig die Nummer desselben zu den Akten neben der Kostenberechnung bezw.
der Noliz über den zu erhebenden Vorschuß zu vermerken. Unter diesen Vermerk
hat demnächst der Kassenrendant den Vermerk der entsprechenden Nummer des
Sportelbuchs zu seten (5. 23 Schlußsatz).

Zur Ausfüllung der zweiten Spalte des Kontrolverzeichnisses dient das Akten-
zeichen der Sache, zu welcher die Kosten bezw. Vorschüsse berechnet sind, und wenn
ein solches Aktenzeichen nicht vorhanden ist, die einschlagende Tagebuchs= oder
Negistranden-Nummer.

Von Zeit zu Zeit und zwar regelmäßig am Schlusse jeder Woche, spätestens
aber am Schlusse jedes Monaks hat die Gerichtsschreiberei durch Vergleichung ihres
Kontvolverzeichnisses mit den vom Kassenrendanten zu führenden Büchern sich davon
zu überzeugen, daß sämmtliche im Kontrolverzeichnisse aufgeführten Gerichiskosten-
und Vorschußposten, sowie Geldsirasen richtig und vollständig in das Sportelbuch
bezw. die Auslagenvorschüsse in das Vorschußabrechnungsbuch eingetragen sind. Zum
Beweise der stattgehabten Kontrole hat der Gerichtsschreiber die vierte Spalte des
Kontrolverzeichnisses durch Einstellung der Nummer des Sporlelbuchs bezw. Vor-
schußabrechnungsbuchs, unter welcher der betr. Gerichtskosten, oder Vorschußposten,
bezw. die Geldstrafe gebucht ist, auszufüllen.
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Falls in Ansehung eines Kosten- oder Vorschußpostens nicht vollständige Ueber.
einstimmung zwischen den Einträgen im Kontrolverzeichnisse und den Büchern des
Kassenrendanten bestehen sollte, hat der Gerichtsschreiber ungesäumt auf Grund der
einschlagenden Akten für Berichtigung des fehlenden oder mangelhaften Eintrags
zu forgen, eventuell dem Landgerichtspräsidenten Anzeige zu erstatten.

Das Kontrolverzeichniß ist von der Gerichtsschreiberei am Schlusse jedes Monats
dem Landgerichtspräsidenten zur Durchsicht und Prüfung vorzulegen.

Die in der dritten Spalte des Kontrolverzeichnisses eingestellten Beträge an
Kosten, Kostenvorschüssen und Geldstrasen sind auf jeder Seite des Verzeichnisses
aufzurechnen. Die am Jahresschlusse sich ergebende Gesammtsumme muh mit der
Summe der Solleinnahme des Sportelbuchs und des Vorschußabrechnungsbuchs
übereinstimmen.
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Muster 3.
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Muster 4.

Kassen Aebersicht
für den Monat 18

4 “ 9
Einnahme. .

1. Kafsenbestand 60 "/
2. Matrikularbeiträge. 0 0

3Za. Gerichtskosten 0 0 1
30. Verlöge. 0 1
4. Strafgelder 8
5. Steurn 0 0 1
6. Sonstige Einnahmen. 20 0 0 L

Ausgabe.
. .

1. Ladungn 2c. 02. Ruhegel 60 .3. — 0 0 ’

4. Bureaulosten .. 00
5. Neisctost in ibcaeen 0 06. Gebäude und J r 0 0
7. Abinyen in esseer . 00

8. Strafrechtspflege 0 0
9. Zurückgezahlte Kosten 40 0

10. Sonstige Ausgaben 0 ° 0

Bestand 60 0

Hierzu Vorschußkonto. Einnahme 0 0
Ausgabe 0 0 0 0

Kassenbestand 60 0
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Muster 5.

Jahresrechnung.
Einnahme-Titel 2. Matrikularbeiträge.

Für jeden Einnahme -Titel und für jeden Ausgabe-Titel eine
Seite, nach Bedari mehrere Seiten.
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l. Schwarzb.-Rudolst. Gesetztammlung XLIV.
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Muster 9.

Kosten- Kontrole.
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 NXXXII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 26. November 1883.

Ausführungs-Bestimmungen zur Gewerbe-Ordnung betreffend.

Der Bundesrath hat durch eine Bekanntmachung vom 31. Okteberd. J.
Ausführungsbestimmungen zur Gewerbe-Ordunng erlassen, die vom 1. Jannar 1884
ab zur Anwendung kommen. Dieselben beziehen sich auf den Geschäftsbetrieb der
Gold- und Silberwaaren-Fabrikanten, auf den Gewerbebetrieb der Ausländer im
Umberziehen (im Allgemeinen und den Geschäftsbetrieb der ausländischen Handlungs-
reisenden im Besondern) und sind in einem Nachtrage zu Nr. 44 des Central.
Blattes für das deutsche Reich vom 3. November d. J. abgedruckt.

Rudolstadt, den 26. November 1883.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Berkrab.





Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

13. Stüch vom Jahre 1883.

XXXIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 21. December 1883, die Konzessionsurkunde für die Saaleisen-
bahn-Gesellschaft zum Bau und Betriebe einer normalspurigen
Lokomotivbahn untergeordneter Bedeutung von Schwarza nach
Blankenburg und den zur Ausführung dieses Unternehmens abge-

schlossenen Staatsvertrag betreffend.

Auf Hochsten Befehl Seiner Durchlaucht des regierenden Fürsten werden nach-
stebend

1) Die Konzessionsurkunde vom heutigen Tage für die Saaleisenbahn= Gesell-
schaft zum Bau und Betriebe einer normalspurigen Lokomotivbahn unter-
geordneter Bedeutung von Schwarza nach Blankenburg und

2) Der Vertrag vom 26. September 1883 zwischen den Staatsregierungen
von Schwarzburg= Rudolstadt, Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningen und
Sachsen=Altenburg über den Bau dieser Eisenbahn

hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rudolstadt, den 21. December 183.

Fürstlich Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.

Fürstl. Schwarzb.= Rudolsl. Gesetzsammlung. XIIV. 28
Ausgegeben in Rudolstadt am 25. December 1883.
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I. Konzessionsurkunde
für die Saal-Eisenbahngesellschaft zum Bau und Betriebe einer

normalspurigen Lokomotivbahn untergeordneter Bedeutung von
Schwarza nach Blankenburg.

Wir Georg, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg 2c.
Nachdem die Saal-Eisenbahngesellschaft darauf angetragen hat, ihr die Er-

weitenung ihres Hauptunternehmens durch den Bau und Betrieb einer normal-
spurigen Lokomotivbahn von untergeordneter Bedeutung für den öffentlichen Personen-
und Gütewerkehr

von Schwarza nach Blankenburg.
zu gestatten und die an der Saalbahn betheiligten Regierungen von Sachsen-Weimar,
Sachsen= Meiningen und Sachsen-Altenburg mittelst Vertrags vom 26. September
1883 die Zustimmung zu der beabsichtigten Erweiterung ausgesprochen haben, so
wollen Wir der Saal= Eisenbahngesellschast zum Bau und Betrieb dieser Eisenbahn
Unsere landesherrliche Genehmigung unter den nachstehenden Bedingungen ertheilen.

1
Für den Bau und Betrieb der Bahn sind die Bahnordnung für deutsche

Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878 (Centralblalt für das
Deuische Reich vom 14. Juni 1878) und die dazu ergebenden ergänzenden und
abändernden Bestimmungen maßgebend.

Die Gesellschaft ist gegenüber der visesslhe bezüglich der sauen .
strecke den Bestimmungen des Gesetzes vom 20. December 1875 (R.C318) und den dazu ergangenen oder künftig noch ergehenden Gahnhirgnm S.
und deren Abänderungen jedoch mit den Erleichterungen unterworfen, welche na
den vom Reichskanzler erlassenen Bestimmungen vom 28. Mai 1879 (Centralblatt
für das Deutsche Reich S. 380) für Bahnen untergeordneter Bedeutung ge-
währt sind.

Der Telegraphen= und der Militärwerwaltung gegenüber ist die Gesellschaft
bezüglich der neuen Bahnstrecke den durch das Reich erlassenen oder künftig zu er-
lassenden Bestimmungen unterworfen.
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In Hinblick auf den Staatsvertrag vom 19. December 1876, durch welchen
die Regierungen von Sachsen-Weimar, Sachsen-Coburg-Gotha, Schwarzburg= Son-
dershausen und Schwarzburg-Rudolstadt sich die Zusicherung ertheilt haben, das
Unternehmen einer Eisenbahnverbindung zwischen Ohrdruff und Schwarza als ein
einheitliches zu fördern und womöglich einen Umernehmer zu gewinnen, welcher die
ganze Bahn von Ohrdruff bis Schwarza zu bauen sich verpflichtet, behalten Wir
Uns vor, der Saal-Eisenbahngesellschaft die Verpflichtung aufzuerlegen, für den Fall
des Zustandekommens des einheitlichen Unternehmens Ohrdruff Schwarza die Strecke
Schwarza--Blankenburg an letzteres nach ihrer Wahl gegen Erstattung der gesammten
Baukosten oder gegen Zahlung des Fünfundzwanzigfachen des durchschnittlichen,
in den letzten fünf Jahren auf dieser Strecke erzielten Betriebsüberschusses abzu-
treten, dasern nicht die Saal-Eisenbahngesellschaft selbst die Strecke Schwarza-
Ohrdruff auszubauen und zu betreiben beabsichtigt oder sich mit dem Unternehmer
der letzteren über deren einbeitlichen Betrieb verständigt.

4.
Die zu erbauende Bahn ist auf Station Schwarza in unmittelbare Gleisver-

bindung mit der Hauptbahn zu bringen. Die Vollendung und Inbetriebnahme
derselben muß bis zum 1. Juni 1885 erfolgen.

5.

Die neue Bahnstrecke, welche einen integrirenden Theil der Saal-Eisenbahn
bildet, unterliegt vom Zeitpunkte der Betriebseröffnung ab der Besteuerung nach
Maßgabe des Art. 13 des Staatsvertrags vom §. October 1870 (Ges. S. 1871
S. 27 ff.) dergestalt, daß bei Ermittelung der Antheile der einzelnen Regierungen
an der Gesammtsteuer der Saalbahn die Längenausdehnung der Zweiglinie zu
Gunsten Unserer Regierung in Rechnung gestellt wird. Auch im Uebrigen finden
die Vorschriften dieses Vertrags und die durch denselben für die Saaleisenbahn fest-
gesetzten Konzessions-Bedingungen neben den Bestimmungen des Vertrags vom
26. September 1883 auf die zu erbauende Bahnstrecke siungemäße Anwendung.

Gleichzeitig verleihen Wir der Saal=Eisenbahngesellschaft auf Grund des Ge-
setzes vom 21. Februar 1873 über die bei Anlegung von Eisenbahnen erforder-
lichen zwangsweisen Enteignungen (Ges.S.S.25) für die neue Bahnstrecke das
Expropriationsrecht behufs der Erwerbung des zur Bahnanlage nöthigen Grundes

28.=
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und Bodens und der etwa erforderlich werdenden vorübergehenden Benutzung fremder
Grundslücke nach Mahgabe der Gesetze vom 7. December 1808 (Ges.S.S.507)
und vom 21. Juni 1872 (Ges.S.S.121) und werden nach Art. 19 des Gesetzes
vom 7. December 1868 zur Entscheidung über die Nothwendigkeit und den Umfang
der zwangsweisen Abtretungen, sowie über die zu gewährenden Cntischädigungen
innerhalb der Grenzen des Gesetzes vom 21. Juni 1872 einen besonderen Kommissar
ernennen.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-
lichen Insiegel.

So geschehen

Rudolstadt, den 21. December 1883.

(L. S.) Georg, Fürst zu Schwarzburg.
v. Bertrab.

II. Staatsvertrag
vom 26. September 1883, betreffend die Erweiterung des Unter-
nehmens der Saal-Eisenbahn durch den Bau und Betrieb einer

Zweigbahn von Schwarza nach Blankenburg.
Nachdem die Saaleisenbahn-Gesellschaft in der Generalversammlung vom

22. Juni 1883 beschlossen hat, ihr Unternehmen durch den Bau und Betrieb einer
Zweigbahn von Schwarza nach Blankenburg zu erweitem, ist von den an der Bahn
betheiligten Staatsregierungen von Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningen, Sachsen-
Altenburg und Schwarzburg-Rudolstadt durch die unterzeichneten Bevollmächtigten
der nachstehende Nachtrag zu dem Staatsvertrage vom 8. October 1870 vereinbart
und abgeschlossen worden.
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Die Großherzoglich Sächsische, die Herzoglich Sachsen-Meiningemn'sche, die
Herzoglich Sachsen-Altenburgische und die Fürstlich Schwarzburg. Rudolstädtische Re-

gierung ertheilen zu dem von der Saaleisenbahngesellschaft beabsichtigten Bau und
Betrieb einer von der Station Schwarza nach Blankenburg zu führenden normal-
spurigen Lokomotiv-Eisenbahn untergeordneter Bedeutung andurch ihre Genehmigung.

Die Fürstlich Schwarzburgische Regierung wird als Territorialregierung die
Konzession zur Ausführung des Unternehmens ertheilen und der Gesellschaft das
Recht der Expropriation nach Maßgabe der bestehenden Landesgesetze verleihen.

Art. 2.
In Hinblick auf den Staatsvertrag vom 19. December 1876, durch welchen

die Regierungen von Sachsen-Weimar, Sachsen-Coburg= Gotha, Schwarzburg-
Sondershausen und Schwarzburg= Rudolstadt sich die Zusicherung ertheilt haben,
das Unternehmen einer Eisenbahnverbindung zwischen Ohrdruff und Schwarza als
ein einheitliches zu fördern, und wo möglich einen Unternehmer zu gewinnen,
welcher die ganze Bahn von Ohrdruff bis Schwarza zu bauen sich verpflichtet, be-
hält sich die Regierung von Schwarzburg-Rudolstadt vor, der Saalbahn bei Er-
theilung der Konzession zum Bau und Betriebe der Strecke Schwarza-Blankenburg
die Verpflichtung aufzuerlegen, für den Fall des Zustandekommens des einheitlichen
Untemehmens Ohrdruff= Schwarza die Strecke Schwarza-Blankenburg an letzteres
nach ihrer Wahl gegen Erstattung der gesammten Baukosten oder gegen Zahlung
des Fünfundzwanzigfachen des durchschnittlichen, in den letzten fünf Jahren auf
dieser Strecke erzielten Betriebsüberschusses abzutreten, dasern nicht die Saalbahn
selbst die Strecke Schwarza-Ohrdruff auszubauen und zu betreiben beabsichtigt oder
sich mit dem Unternehmer der letzteren über deren einheitlichen Betrieb verständigt.

rt. 3.

Die zu erbauende Zweigbabn soll eingleisig hergestellt werden. Für den Bau
und Betrieb derselben sind die Bestimmungen der Bahnordnung für deutsche Eisen-
bahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878 und etwa weiter ergehende

michsgesehüce Vorschristen maßgebend. Die Banzeit soll bis zum 1. Juni 1885
aufen.

Art. 4.
Die technische Prüfung und Feststellung der Bahnanlage, sowie die technische

Oberaussicht und Kontrole über den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb über-
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nimmt die Großherzoglich Sächsische Staatsregierung; die landespolizeiliche Prfung
und Genehmigung, insbesondere auch die Bestimmung über Anlage und Einrichtung
der Endstation bleibt der Fürstlich Schwarzburgischen Regierung vorbehalten.

Art. 5.

Die Zweigbahn ist auf Station Schwarza in unmittelbare Gleisverbindung
mit der Saalbahn zu bringen.

Art. 6.

Das Baukapital wird auf höchsiens 300 000 Mark festgesetzt.

Art. 7.

Die Zweigbahn unterliegt vom Zeitpunkte der Betriebseröffnung ab der Be-
steuerung nach Maßgabe des Art. 13 des Staatevertrags vom 8. October 1870
dergestalt, daß bei Ermittelung der Antheile der einzelnen Regierungen an der Ge-
sammtsteuer der Saalbahn die Längenausdehnung der Zweiglinie zu Gunsten der
Schwarzburg-Rudolstädtischen Regierung in Rechnung gestellt wird. Eine getrennte
Betriebsrechnung für die Zweigbahn wird nicht geführt.

Art. 8.

Im Uebrigen finden die Vorschriften des Staatsvertrags vom 8. October 1870
und die durch denselben für die Hauptbahn fesigesetzten Konzessionsbedingungen auch
auf die zu erbauende Zweigbahn siungemäße Anwendung.

Zu Urkund dessen ist der gegenwärtige Vertrag in vierfachen Exemplaren aus-
gefertigt und von den Bevollmächtigten der vertragschließenden Regierungen voll-
zogen worden.

Jena, den 26. September 1883.

Hanthal. v. Groß. geim. Laurenlius. Dr. Slevogk.
(I. 8.) (L. S.) (I. S.) (I. S.) (I. S.)
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